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Vorbemerkungen

Vorlage

Der Rechnungshof erstattet dem Nationalrat gemafs Art. 126d Abs. 1 Bundes-Ver-
fassungsgesetz nachstehenden Bericht Gber Wahrnehmungen, die er bei einer
Gebarungslberprifung getroffen hat.

Berichtsaufbau

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusammenfassend die
Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Stelle der Textzahl),
deren Beurteilung durch den Rechnungshof (Kennzeichnung mit 2), die
Stellungnahme der Uberpriften Stelle (Kennzeichnung mit 3) sowie die allfillige
Gegenaullerung des Rechnungshofes (Kennzeichnung mit 4) aneinandergereiht.
Das in diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls kaufméannische
Auf- und Abrundungen. Der vorliegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der
Vorlage Uber die Website des Rechnungshofes www.rechnungshof.gv.at verfigbar.

Prifkompetenz des Rechnungshofes

Zur Uberpriifung der Gebarung des Bundes, der Lidnder, der Gemeindeverbinde,
der Gemeinden und anderer durch Gesetz bestimmter Rechtstrdger ist der
Rechnungshof berufen. Der Gesetzgeber versteht die Gebarung als ein Uber das
bloRe Hantieren mit finanziellen Mitteln hinausgehendes Verhalten, namlich als
jedes Verhalten, das finanzielle Auswirkungen (Auswirkungen auf Ausgaben,
Einnahmen und Vermdégensbestande) hat. ,Gebarung” beschrankt sich also nicht
auf den Budgetvollzug; sie umfasst alle Handlungen der prifungsunterworfenen
Rechtstrager, die finanzielle oder vermégensrelevante Auswirkungen haben.
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Abklrzungsverzeichnis

ABB Amt fur Betrugsbekampfung

ABI. Amtsblatt der Europdischen Union

Abs. Absatz

Art. Artikel

B2C business to consumer (Geschaftsbeziehungen zwischen
Unternehmen und Konsumenten)

BGBI. Bundesgesetzblatt

BMF Bundesministerium flr Finanzen
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CESOP Central Electronic System of Payment Information
(zentrales elektronisches Zahlungsinformationssystem)

CLO Central Liaison Office (zentrales Verbindungsbiro)
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Glossar

auslandische Unternehmen
Auslandische Unternehmen sind jene, die ihr Unternehmen vom Ausland aus
betreiben und im Inland weder eine Betriebsstatte haben noch Umsatze aus der
Nutzung eines im Inland gelegenen Grundbesitzes erzielen. Fir sie war gemaR
§ 60 Bundesabgabenordnung das Finanzamt Osterreich bundesweit zustandig.
Mit dem Vollzug war die Dienststelle Graz-Stadt im Bereich des gesamten
Bundesgebiets betraut.

Die Bearbeitung der Umsatzsteuer von ausldandischen Unternehmen erfolgte
durch zwei Spezialteams der betrieblichen Veranlagung der Dienststelle Graz-
Stadt. Die AuRenprifungen nahmen drei Prifteams in der Dienststelle Graz-
Stadt wahr.

B2C
Als business to consumer werden Geschaftsbeziehungen zwischen Unterneh-
men und Nichtunternehmen (Konsumentinnen und Konsumenten) bezeichnet.

Central Electronic System of Payment Information

(CESOP; zentrales elektronisches Zahlungsverkehrssystem)
Die Mitgliedstaaten der EU haben im Jahr 2020 mit der Richtlinie (EU) 2020/284
die Verpflichtung fir Zahlungsdienstleister beschlossen, Aufzeichnungen Gber
bestimmte grenziberschreitende Zahlungen von Zahlungsdienstleistern zur
Bekampfung von Mehrwertsteuerbetrug im elektronischen Geschaftsverkehr zu
sammeln und zu analysieren. Die Verwaltungen der Mitgliedstaaten leiten die
von den Zahlungsdienstleistern erhaltenen Aufzeichnungen weiter zum zentralen
elektronischen Zahlungsverkehrssystem (CESOP) der Europaischen Kommission,
wo diese Daten zentralisiert gespeichert, aufbereitet und analysiert werden.

Central Liaison Office (CLO; zentrales Verbindungsbro)
Die Internationale Amtshilfe und Vollstreckungsamtshilfe wird von den Teams
des CLO im Amt fur Betrugsbekdampfung durchgefiihrt. Die Teams des CLO sind
u.a. fur die Beurteilung der Zulassigkeit und die Veranlassung der Erledigung von
ein- und ausgehenden Amtshilfeersuchen zustandig.

Drittlandsunternehmen

Drittlandsunternehmen haben weder einen Sitz der wirtschaftlichen Tatigkeit
noch eine Betriebsstatte innerhalb der EU.

www.parlament.gv.at
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Einfuhr-Versandhandel

Beim Einfuhr-Versandhandel liefert ein Unternehmen, unabhéangig davon, ob es
seinen Sitz im Drittland oder in der EU hat, Waren aus einem Drittland in einen
EU-Mitgliedstaat an bestimmte Abnehmerinnen und Abnehmer (z.B. Konsumen-
ten).

EU-One-Stop-Shop (EU-OSS; auch EU-Schema genannt)

Uber den EU-0OSS kénnen Unternehmen die Umsatzsteuer fiir ihre innergemein-
schaftlichen Versandhandelsumsatze und B2C-Dienstleistungen sowie bestimmte
Umsatze einer Plattform innerhalb der EU erkldaren und bezahlen.

Eurofisc

Das Eurofisc-Netzwerk wurde im Jahr 2010 durch die Verordnung (EU) 904/2010
als dezentrales Netzwerk ohne Rechtspersdnlichkeit geschaffen, um die multi-
laterale und dezentrale behoérdliche Zusammenarbeit zur gezielten und schnellen
Bekdampfung besonderer Umsatzsteuerbetrugsfille zu férdern und zu erleich-
tern. Die Teilnahme von EU-Mitgliedstaaten ist freiwillig.

In diesem Netzwerk sind Arbeitsbereiche eingerichtet. Der Arbeitsbereich 5 ist
seit 2016 aktiv und befasst sich mit E-Commerce.

Import-One-Stop-Shop (I0SS; auch Import-Schema genannt)

Uber den 10SS kann die Umsatzsteuer fir Einfuhr-Versandhandelsumséatze (fir
Sendungen bis zu einem Warenwert von 150 EUR) innerhalb der EU elektronisch
durch in der EU anséssige als auch durch Drittlandsunternehmen erklart und
entrichtet werden.

Lag der tatsachliche Wert tGber 150 EUR, mussten Zoll und Einfuhrumsatzsteuer
bei der Einfuhr abgefihrt werden.

innergemeinschaftlicher Versandhandel

Ein innergemeinschaftlicher Versandhandel liegt vor, wenn ein Unternehmen
Waren aus einem EU-Mitgliedstaat in einen anderen EU-Mitgliedstaat an private
oder andere bestimmte Abnehmer liefert. Innergemeinschaftliche Versand-
handelsumsatze sind grundsatzlich in dem Mitgliedstaat zu versteuern, in dem
die Beférderung endet (Bestimmungsland). Abweichend davon ist der inner-
gemeinschaftliche Versandhandel durch Kleinstunternehmen in dem Mitglied-
staat steuerbar, in dem die Beférderung beginnt.

LoS (Leistungsorientierte Steuerung)

LoS ist ein Managementinformationssystem des Finanzministeriums in der
Steuer- und Zollverwaltung zur Unterstitzung des Planungs- und Steuerungs-
prozesses.

www.parlament.gv.at
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Mehrwertsteuer
Die Umsatzsteuer wird auch als Mehrwertsteuer bezeichnet.

Mehrwertsteuersystemrichtlinie
Seit 1. Janner 2007 ist die EU-Richtlinie 2006/112/EG (Mehrwertsteuersystem-
richtlinie) die maRgebliche EU-Rechtsvorschrift zur Umsatzsteuer. Sie ist eine
Neufassung der sechsten Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie aus 1977, die allen
im Laufe der Jahre vorgenommenen Anderungen Rechnung tragt. Sie ist die
Grundlage flr nationale Umsatzsteuergesetze.

Mini-One-Stop-Shop (MOSS)
Mini-One-Stop-Shop ist die englische Ubersetzung fiir die kleine einzige Anlauf-
stelle (KEA). Der MOSS war bis 30. Juni 2021 das System fiir die Erhebung und
Ubermittlung der Umsatzsteuer fiir Telekommunikationsdienstleistungen,
Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen sowie elektronische Dienste, die an
Konsumenten in den EU-Mitgliedstaaten erbracht wurden.

Nicht-EU-0SS (auch Nicht-EU-Schema genannt)
Nicht in der EU ansdssige Drittlandsunternehmen kénnen die Umsatzsteuer flr
B2C-Dienstleistungen an Konsumenten innerhalb der EU Gber den Nicht-EU-OSS
erklaren.

One-Stop-Shop (OSS)
Am 1. Juli 2021 wurde das MOSS-System auf alle grenziberschreitenden B2C-
Dienstleistungen, bei denen sich der Leistungsort von einem EU-Mitgliedstaat in
einen anderen EU-Mitgliedstaat verlagert, sowie auf den grenzlberschreitenden
Versandhandel von Waren innerhalb der EU und aus dem Drittland ausgeweitet.

Der OSS ist das System fir die Erhebung und Ubermittlung der Umsatzsteuer fir
grenziberschreitende B2C-Dienstleistungen sowie fir den grenziberschreiten-
den Versandhandel von Waren, die von Unternehmen an Konsumenten —B2C —
in den EU-Mitgliedstaaten erfolgen.

Der OSS bietet die Moglichkeit, sich in nur einem EU-Mitgliedstaat (Registrie-
rungsstaat) zu registrieren, samtliche unter die Sonderregelung fallenden
Umsétze Uber ein vom Registrierungsstaat zur Verfligung gestelltes elektronisches
Portal zu erkldren und die geschuldete Umsatzsteuer nur im Registrierungsstaat
zu bezahlen.

NUtzt ein Unternehmen das OSS-System, entfallt die Verpflichtung, sich fur

Versandhandelslieferungen und Dienstleistungen an Konsumenten in der EU in
jedem Mitgliedstaat, in dem es derartige Lieferungen und Dienstleistungen
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erbringt, fir umsatzsteuerliche Zwecke registrieren zu lassen, dort Steuerer-
kldrungen einzureichen und auch dort die Steuern zu zahlen.

OSS-System

Das OSS-System ist die Sammelbezeichnung fir Falle im EU-OSS (EU-Schema), im
Nicht-EU-0SS (Nicht-EU-Schema) und im 10SS (Import-Schema).

Predictive Analytics Competence Center (PACC)

Das PACC wurde mit Wirksamkeit vom 1.Juni 2016 vom Finanzministerium
eingerichtet. Es ,soll eine risikoorientierte Einsatzlenkung ausgehend von einer
nach neuesten wissenschaftlichen Methoden durchgefiihrten Risikobeurteilung
der Abgabenprozesse und damit verbundenen Vorhersagen der erforderlichen
Kontroll- und PrifungsmaRnahmen verantworten und durch eine ganzheitliche
Evaluierung der Ergebnisse dieser MaRnahmen auch zu deren Optimierung

“q

beitragen”.

Registrierungsstaat (Member State of Identification — MSI)

Registrierungsstaat ist jener EU-Mitgliedstaat, in dem ein Unternehmen fiir die
Inanspruchnahme des OSS-Systems registriert ist und in dem es die in den
Verbraucherstaaten anfallende Umsatzsteuer erklart und entrichtet.

Im EU-OSS kann der Registrierungsstaat nur der EU-Mitgliedstaat sein, in dem
das Unternehmen seinen Sitz der wirtschaftlichen Tatigkeit oder seine feste
Niederlassung (z.B. Betriebsstatte) hat.

Im 10SS kann der Registrierungsstaat nur jener EU-Mitgliedstaat sein, in dem das
Unternehmen den Sitz der wirtschaftlichen Tatigkeit hat; ist dieser im Drittland,
erfolgt die Registrierung in jenem Mitgliedstaat, in dem eine feste Niederlassung
vorliegt. Drittlandsunternehmen, die weder einen Sitz noch eine feste Nieder-
lassung in der EU haben, kénnen sich nur in dem Mitgliedstaat registrieren, in
dem ihre 10SS-Vertreterin bzw. ihr I0SS-Vertreter registriert ist.

Veranlagungsverfahren auslandischer Unternehmen

Auslandische Unternehmen, die im Inland Umsétze tatigen, sind verpflichtet,
diese im Wege von Umsatzsteuer-Voranmeldungen sowie einer Jahreserklarung
dem Finanzamt Osterreich (Dienststelle Graz-Stadt) zu erklaren und die darauf
entfallende Umsatzsteuer zu entrichten. Die Berechtigung zum Vorsteuerabzug
steht grundsatzlich zu. Das Finanzamt Osterreich fiihrt in diesen Fallen ein
Veranlagungsverfahren durch.

BMF, Instrumente zur Betrugsbekdampfung (2018)

www.parlament.gv.at
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Verbraucherstaat (Member State of Consumption — MSC)
Verbraucherstaat ist jener EU-Mitgliedstaat, in dem ein Unternehmen seine
innergemeinschaftlichen und Einfuhr-Versandhandelslieferungen  bzw.
Dienstleistungen erbringt.

Im Rahmen des EU-0SS darf das Unternehmen weder den Sitz seiner wirtschaft-
lichen Tatigkeit noch eine feste Niederlassung im Verbraucherstaat haben. Im
Rahmen des 10SS kénnen Verbraucher- und Registrierungsstaat ident sein.

Verwaltungszusammenarbeit

Darunter ist gemaR Verordnung (EU) 904/2010 die Zusammenarbeit und die
Betrugsbekdampfung auf dem Gebiet der Umsatzsteuer zwischen den Finanzver-
waltungen der EU-Mitgliedstaaten zu verstehen. Einen Teil der Zusammenarbeit
stellt der Informationsaustausch dar, bei dem die Finanzverwaltungen der
EU-Mitgliedstaaten einander Amtshilfe gewahren und mit der Europaischen
Kommission zusammenarbeiten. Der Informationsaustausch zwischen den
EU-Mitgliedstaaten erstreckt sich auf alle Informationen, die der korrekten
Umsatzsteuerfestsetzung dienen, einschliefRlich Informationen zu spezifischen
Fallen.

www.parlament.gv.at



ﬁ E-Commerce: Umsatzsteuer bei
grenziiberschreitendem Versandhandel

E-COMMERCE: UMSATZSTEUER
BEI GRENZUBERSCHREITENDEM
VERSANDHANDEL

AUSGANGSLAGE

Im herkdmmlichen System der Umsatz-
steuerveranlagung mussen Unternehmen,
die Versandhandelsumsatze an Konsumen-
ten in einem anderen als ihrem Sitzstaat
erbringen, in jedem dieser anderen Staaten
die Umsatzsteuer erklaren und zahlen. Seit
1.Juli 2021 kdnnen sie stattdessen das
EU-weite  One-Stop-Shop-System  (OSS-
System) in Anspruch nehmen. Das heilit, sie
kénnen in einem einzigen EU-Mitgliedstaat
ihren steuerlichen Verpflichtungen gegen-
Gber allen EU-Mitgliedstaaten nach-
kommen. Davor war das OSS-System nur
fir grenziberschreitende elektronische
Dienstleistungen moglich gewesen.

ZUNEHMENDE FISKALISCHE
BEDEUTUNG DES
(ONLINE-)VERSANDHANDELS

Im  Onlinehandel verschwimmen die
Grenzen. Der Onlinehandel und die Gber
das OSS-System erklarten Umsatzsteuern
sind — nicht zuletzt seit der COVID-19-
Pandemie —von einem rasanten Wachstum
gekennzeichnet. Im Jahr 2024 tatigten
bereits 71 % (in der EU) bzw. 79 % (in
Osterreich) der Bevolkerung Einkdufe tiber
das Internet. Osterreich war im Jahr 2023
der Staat, der EU-weit absolut gesehen die
finfthochsten Umsatzsteuerzahlungen fiir
Einkdufe Gsterreichischer Konsumenten

im Ausland erhielt. Allein dies zeigte
die fiskalische Bedeutung der Umsatze,
die auslandische Versandhandelsunter-
nehmen in Osterreich erzielten und (ber
das OSS-System erklarten. Laut Studien
stiegen die jahrlichen Ausgaben der
Osterreichischen Konsumenten im Online-
handel im Jahr 2024 auf rd. 11 Mrd. EUR;
davon flossen 54 % — mehr als 6 Mrd. EUR
—an auslandische Unternehmen. Der Anteil
des Onlinehandels an den Gesamtausgaben
im Einzelhandel betrug 13 %.

STEUERAUSFALLSRISIKEN —
VIELE MASSNAHMEN NOCH
NICHT GESETZT

Die Uberpriifung der Richtigkeit und Voll-
standigkeit der gemeldeten Umsatze bzw.

die Ausforschung von Unternehmen, die
ihre Umsatze nicht melden, gewinnt zuneh-
mend an Bedeutung flr das 6sterreichische
Steueraufkommen. Auch der Anstieg der
Uber das OSS-System von Osterreichischen
Unternehmen in anderen Staaten erklarten
Versandhandelsumsadtze macht Prifungs-
und KontrollmaRnahmen dieser Umsatze
notwendig.




Der RH hatte bereits in seinem Bericht
,Umsatzsteuer bei internationalen
digitalen B2C-Dienstleistungen” aus 2021
auf eine Vielzahl von Risikopotenzialen
und Herausforderungen hingewiesen, die
durch den zunehmenden Versandhandel
und die Erweiterung des OSS-Systems
entstanden. Obwohl das Finanzministerium
selbst die Defizite und zunehmenden
Risiken erkannte und einen Bedarf an
personellen und organisatorischen Mal3-
nahmen feststellte, unterblieben die ent-
sprechenden MaRnahmen. Es setzte die da-
maligen Empfehlungen des RH zur Beseiti-
gung der Defizite zum GroRteil nicht
um. Die Steuerung durch Zielvorgaben,
Kontrollen und Risikoanalysen unterblieb
ebenso wie die Schaffung ausreichender
Personalressourcen. Die Defizite bestanden
weiter, weil dem grenziberschreitenden
Versandhandel in folgenden Bereichen
nicht ausreichend Bedeutung beigemessen
wurde:

Prifung der Umsdtze anhand risiko-
orientierter Prtfauswahl,
BerUcksichtigung in den Zielvorgaben
und den Personalressourcen,

Kontrolle der Umsatze aus Drittlandern
in Abstimmung mit den Zollverwaltungen
bzw. den Zolldaten,

risikoorientierte Ausforschung von Unter-
nehmen, die ihre Umséatze nicht bzw.
nicht vollstandig erklaren bzw. die aus
dem OSS-System ausscheiden.

Hinzu kam zuletzt der rasche Anstieg von
Versandhandelslieferungen aus Drittlan-
dern, die die Finanz- und Zollverwaltungen
vor neue Herausforderungen stellten.

111-292 der Beilagen XXV I1I. GP - Bericht - Hauptdokument

Die Vielzahl der noch nicht umgesetz-
ten MaRnahmen in Verbindung mit dem
rasanten Wachstum des (Online-)Versand-
handels fihrte dazu, dass die GleichmaRig-
keit der Besteuerung bzw. die Besteuerung
und damit die Sicherung des Steuerauf-
kommens der grenziiberschreitenden Ver-
sandhandelsumsdtze nicht sichergestellt
waren und es zu Wettbewerbsverzerrungen
kommen konnte. Der zunehmenden fis-
kalischen Bedeutung sollte durch Schwer-
punktsetzung bzw. Sensibilisierung Rech-
nung getragen werden, um Malversationen
und damit Steuerausfélle in diesem Wachs-
tumssektor zu vermeiden. Die Finanzver-
waltung sollte alle Daten und Datenver-
knUpfungen nutzen, um gezielte Risiko-
analysen flr effiziente Prifungsmalinah-
men durchfiihren zu kdnnen.

Auch der Europdische Rechnungshof hielt
in seinem Bericht vom Marz 2025 fest, dass
die bestehenden MaRnahmen nicht aus-
reichten, um Mehrwertsteuerbetrug bei
der Einfuhr von Waren aus Drittlandern
wirksam zu verhindern. Er sah Handlungs-
bedarf, um das Gleichgewicht zwischen
Handelserleichterungen und dem Schutz
der finanziellen Interessen der EU zu
wahren.
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WIRKUNGSBEREICH
Bundesministerium fur Finanzen

E-Commerce: Umsatzsteuer bei
grenziberschreitendem Versandhandel

Prifungsziel

Der RH Uberprifte im Bundesministerium fir Finanzen die Gebarung im Zusam-
menhang mit der Umsatzsteuer beim E-Commerce im grenziberschreitenden
B2C-Versandhandel. Beim grenziiberschreitenden B2C-Versandhandel (B2C = busi-
ness to consumer) werden Waren, die Uberwiegend online gekauft werden,
grenziberschreitend von Unternehmen an Nichtunternehmen (Konsumentinnen
und Konsumenten) geliefert. Der Uberprifte Zeitraum umfasste im Wesentlichen die
Jahre 2021 bis 2024.

Kurzfassung
OSS-System

Im herkdmmlichen System der Veranlagung hatten Unternehmen, die Versandhan-
delsumsatze in einem anderen als ihrem Sitzstaat erbrachten, in jedem dieser ande-
ren Staaten die Umsatzsteuer zu erkldren und zu zahlen. Seit 1. Juli 2021 konnten sie
stattdessen das One-Stop-Shop-System (OSS-System) in Anspruch nehmen. Zentra-
les Element im OSS-System war, dass es nur mehr eine — elektronische — Anlaufstelle
flr Umsatzsteuererklarungen und -zahlungen gab. Das Unternehmen registrierte
sich in einem EU-Mitgliedstaat (dem sogenannten Registrierungsstaat), erklarte alle
seine EU-weiten Umsdatze (nur) im Registrierungsstaat und zahlte (nur) dort die
resultierende Umsatzsteuer. Der Registrierungsstaat hatte als ,Postkasten und
Zahlstelle” die Umsatzsteuer an die EU-Mitgliedstaaten des Verbrauchs (die
sogenannten Verbraucherstaaten) weiterzuleiten. Die Inanspruchnahme des
OSS-Systems war freiwillig. (TZ 1)
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Die folgende Tabelle gibt einen Uberblick tiber die One-Stop-Shop-Schemen, die sich
primar durch den Kreis der Nutzungsberechtigten und die zugrunde liegenden
Umsatze unterscheiden: (TZ 1, TZ 3)

Tabelle: Uberblick Gber die One-Stop-Shop-Schemen

‘ Nicht-EU-OSS ‘ 10SS ‘ EU-0SS

Dienstleistungen an

) B Konsumenten
Einfuhr-Versandhandelsumsatze

bis maximal 150 EUR innergemeinschaftliche

Registrierung nicht moglich o Versandhandelsumsatze
(wahlweise tGber

|0SS-Vertreterin) innerstaatliche Lieferungen

durch Plattformen (§ 3 Abs. 3a
Z 2 Umsatzsteuergesetz 1994)

innergemeinschaftliche
Einfuhr-Versandhandelsumsatze Versandhandelsumsatze

) Dienstleistungen an ’ ’
Drittlandsunternehmen & bis maximal 150 EUR innerstaatliche Lieferungen

Konsumenten )
(nur mit 10SS-Vertreterin) durch Plattformen (§ 3 Abs. 3a

Z 2 Umsatzsteuergesetz 1994)

10SS = Import-One-Stop-Shop Quelle: BMF

16

Vorlaufer des OSS-Systems war das Mini-One-Stop-Shop-System (MOSS-System),
das auf grenzliberschreitende digitale Dienstleistungen beschrankt war. (TZ 1)

Bericht des RH aus 2021

In seinem 2021 veroffentlichten Bericht ,Umsatzsteuer bei internationalen B2C-
Dienstleistungen” (Reihe Bund 2021/28; in der Folge: Erstbericht) hatte der RH
Themen des MOSS-Systems Uberprift. Er hatte darin zahlreiche Risikopotenziale
und Defizite bei der Umsatzbesteuerung internationaler digitaler B2C-Dienstleistun-
gen identifiziert, die zu Einnahmenausfallen fihren kdnnen. Laut Erstbericht wurde
das Bundesministerium fir Finanzen (in der Folge: Finanzministerium) — wie auch
andere Steuerbehoérden in der EU — den Herausforderungen der zunehmenden
Internationalisierung und Digitalisierung von Dienstleistungen nicht ausreichend
gerecht. Der RH hatte darauf hingewiesen, dass die Beseitigung der Defizite
—insbesondere fehlende Kontrollen —und die Verbesserung des MOSS-Systems von
zunehmender Bedeutung waren, weil ab 2021 das OSS-System auf einen grolReren
Unternehmerkreis und damit auf ein deutlich héheres Umsatzvolumen ausgeweitet
werden sollte. (TZ 1)
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Transparenzdefizite

Es war EU-weit nicht transparent, ob und in welchem System auslandische Unter-
nehmen ihre Umsatze steuerlich erfassten. Dadurch fehlte die Basis fur eine umfas-
sende Besteuerung aller steuerbaren Umsdtze. Die Intransparenz lag daran, dass die
Nutzung des OSS-Systems freiwillig und die herkémmliche Veranlagung weiterhin
moglich war. Nur eine llckenlose Erfassung, in welchem Mitgliedstaat ein
Unternehmen im OSS registriert war und in welchem es durch Veranlagung seinen
steuerlichen Verpflichtungen nachkam, konnte dieser Intransparenz wirkungsvoll
begegnen. Dies wirde auch die Identifizierung jener auslandischen Unternehmen
unterstltzen, die ihren steuerlichen Verpflichtungen nicht oder nicht in allen
EU-Mitgliedstaaten nachkamen. Aufgrund der weiter bestehenden Defizite und
Risikopotenziale war nicht sichergestellt, dass Osterreich die ihm zustehenden
Abgaben einnimmt, unabhdngig davon, welches System die auslandischen
Unternehmen wahlen. (TZ 3)

Weitere Intransparenzen und Malversationspotenziale entstanden dadurch, dass
die Art der Tatigkeit der Unternehmen (Versandhandel und/oder Dienstleistung) bei
der Registrierung im OSS-System nicht erfasst wurde und dass auch bei Korrekturen
der erklarten Umsatzsteuer im EU-OSS-System nicht erfasst wurde, ob sie Versand-
handelslieferungen oder Dienstleistungen betrafen. (TZ 3)
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Spanien
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Niederlande
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Fiskalische Bedeutung von E-Commerce und
grenziberschreitendem Versandhandel

Im Onlinehandel verschwimmen die Grenzen. Durch die Globalisierung und die Digi-
talisierung unterliegt der grenziberschreitende Versandhandel, insbesondere der
Onlinehandel, einem rasanten — durch die COVID-19-Pandemie noch verstarkten —
Wachstum und verdrangt den stationdren Einzelhandel. Die jdhrlichen Ausgaben
Osterreichischer Konsumenten im Versandhandel stiegen einer Studie zufolge im
Jahr 2024 auf rd. 11 Mrd. EUR; davon flossen 54 % — mehr als 6 Mrd. EUR — an
auslandische Unternehmen. Der Anteil des Versandhandels an den Gesamtaus-
gaben fur Einzelhandel betrug 13 %. (TZ5)

Die fiskalische Bedeutung der Umsatze auslandischer Versandhandelsunternehmen
in Osterreich zeigte sich u.a. daran, dass Osterreich als Verbraucherstaat im
0SS-System im Jahr 2023 EU-weit mit 1,26 Mrd. EUR (3,3 % des Umsatzsteuer-
aufkommens) absolut gesehen die flnfthéchsten Umsatzsteuerzahlungen fur
Einkdufe dsterreichischer Konsumenten im Ausland erhielt: (TZ 5)

Abbildung: Umsatzsteuerzahlungen an Verbraucherstaaten im Jahr 2023

EU-OSS MSC Nicht EU-OSS MSC 0SS MSC

|

in Mrd. EUR 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

MSC = Member State of Consumption (Verbraucherstaat) Quelle: BMF; Darstellung: RH

www.parlament.gv.at



111-292 der Beilagen XXVI11. GP - Bericht - Hauptdokument

Die Hohe der im OSS-System erklarten Umsatzsteuer flr grenziberschreitende
Versandhandelsumséatze in Osterreich als Registrierungs- und Verbraucherstaat stieg
stark. Die fuir Osterreich als Verbraucherstaat erkldrte Umsatzsteuer betrug im
Jahr 2024 mehr als 1,338 Mrd. EUR; die von Osterreich als Registrierungsstaat an
andere Verbraucherstaaten weitergeleitete erklarte Umsatzsteuer belief sich auf
knapp 300 Mio. EUR: (TZ 5)

Abbildung: Versandhandel in Osterreich als Registrierungs- und Verbraucherstaat:
erklarte Umsatzsteuer
inMio. EUR
1.400
1.200 _
1.204,62
1.000 |
800 — 869,85
748,88 _EU-0OSS
600 Verbraucherstaat Osterreich
_EU-0SS
200 - Registrierungsstaat Osterreich
258,05 269,12 293,51
|OSS
200 lég'gg Verbraucherstaat Osterreich
19,25 55,52 | 78,14 132,97
0o --—0,79 —4,30 —6,16 3,49
2. Halbjahr 2021 2022 2023 2024
0SS
Registrierungsstaat Osterreich

EU-0SS Verbraucherstaat Osterreich:
enthalt ausschlieBlich die in anderen EU-Mitgliedstaa-
ten fir Osterreich erkldrten Umsatzsteuern

10SS Verbraucherstaat Osterreich:
enthalt ausschlieBlich die in anderen EU-Mitgliedstaa-
ten fir Osterreich erkldrten Umsatzsteuern

EU-0OSS Registrierungsstaat Osterreich:
enthélt ausschlieRlich die in Osterreich fir andere
EU-Mitgliedstaaten erklarten Umsatzsteuern

10SS Registrierungsstaat Osterreich:
enthalt die fur andere EU-Mitgliedstaaten und
fir Osterreich erkldrten Umsatzsteuern

Quelle: BMF (Stand 14. Janner 2025); Darstellung: RH

Umso wesentlicher war es fir das dsterreichische Steueraufkommen, die Richtigkeit
der erklarten Umsatzsteuer zu prifen und jene Unternehmen auszuforschen, die
ihre Umsatze nicht erklarten. (TZ 5)

19
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Der RH hatte bereits in seinem Erstbericht auf die Vielzahl von Risikopotenzialen und
Herausforderungen hingewiesen, die infolge des zunehmenden Versandhandels
und der Erweiterung des OSS-Systems entstanden. Die wesentlichen Defizite und
Risikopotenziale bestanden weiter. (TZ 5)

Das Finanzministerium nahm im April 2024 steuerungsrelevante Kennzahlen aus
dem 0OSS-System in sein Managementinformationssystem auf, verwendete diese
jedoch noch nicht fir Risikoanalysen. Es hatte IT-Anwendungen fir das OSS-System
implementiert und diese seit dem Erstbericht auch weiterentwickelt; dennoch
bestanden weitere Verbesserungspotenziale, um die Effizienz zu erhéhen. (TZ 6)

Fehlerhafte Eintrage der Unternehmen und fehlende Prufroutinen bei Eingaben in
das OSS-System in anderen EU-Mitgliedstaaten banden in der Finanzverwaltung
Personalressourcen, die ansonsten fir risikoorientierte Priifungshandlungen genutzt
werden konnten; zudem war dadurch die korrekte Inanspruchnahme des
0SS-Systems nicht sichergestellt. (TZ 6)

Das Finanzministerium hielt die zunehmenden Risiken und die Defizite im Zusam-
menhang mit E-Commerce bzw. grenziberschreitendem Versandhandel in seinen
Strategiepapieren fest. Es setzte allerdings die Empfehlungen des RH aus dem Erst-
bericht zur Beseitigung dieser Defizite zum GroRteil nicht um. Auch in den Zielver-
einbarungen der Finanzamter und in den Personalplanungen war die zunehmende
Bedeutung des grenziberschreitenden Versandhandels nicht abgebildet. (TZ 7)

Registrierungsstaat Osterreich

In Osterreich als Registrierungsstaat waren mit Ende 2024 8.813 Unternehmen fiir
die OSS-Systeme registriert. Sie erklarten in den Jahren 2021 bis 2024 fast 1 Mrd. EUR
Umsatzsteuer, iiberwiegend im EU-OSS. Soweit bekannt fanden nur vereinzelt Uber-
prifungen der OSS-Umsdtze im Rahmen der AuRRenprifungen von Unternehmen
statt. Das Finanzministerium und die Finanzamter konnten keine Angaben Uber die
tatsachlich durchgefiihrten Uberpriifungen und Feststellungen machen. Eine ziel-
gerichtete risikoorientierte Prifauswahl fehlte. Im Innendienst waren bei den im
0SS-System erklarten Umséatzen, im Gegensatz zu den im Veranlagungsverfahren
erklarten Umsatzen, keine Kontrollen vorgesehen. (TZ9, TZ 10, TZ 11)

Verbraucherstaat Osterreich
Im Jahr 2024 nahmen rd. 148.000 Unternehmen den EU-OSS und den I0SS in

Anspruch, um die Umsatzsteuer fir Versandhandelslieferungen und B2C-Dienstleis-
tungen in Osterreich als Verbraucherstaat zu erkldren und abzufithren; die Umséatze
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dieser Unternehmen blieben nahezu ungeprift: Bis Janner 2025 waren nur
20 AuRenprifungen bei diesen Unternehmen abgeschlossen. Durch die fehlende
Kontrolle war die GleichméaRigkeit der Besteuerung sowohl gegeniiber inlandischen
als auch gegentber auslandischen Versandhandelsunternehmen, die das Veran-
lagungsverfahren in Osterreich gewéhlt hatten, nicht sichergestellt. Die EU hatte das
0SS-System u.a. zur Entlastung der Unternehmen geschaffen. Aufgrund der fehlen-
den Kontrollen bestand jedoch das Risiko, dass registrierte Unternehmen die
Umsatzsteuer in zu geringer Héhe oder gar nicht erkldrten. Darlber hinaus gab es
weiterhin keine risikoorientierte automatisierte Priffallauswahl fir diese Unterneh-
men. (1213, 72 14)

Der Innendienst konnte aufgrund fehlender Risikoanalyse die erklarten Umsatze von
Unternehmen, bei denen Osterreich Verbraucherstaat war, nicht risikoorientiert
prifen. Vielmehr mussten die Bediensteten arbeitsintensive Listen abarbeiten.
Diese Listenbearbeitung war ineffizient. Kontrolldefizite bestanden auch bei den
Korrekturen, die im Rahmen der Erklarungsabgaben laufend erfolgten und
Malversationspotenzial bargen. (TZ 15)

0SS — Einfuhr-Versandhandel aus Drittlandern

Die zunehmende Bedeutung von Versandhandelslieferungen aus Drittlandern
stellte die Steuer- und Zollverwaltungen vor neue Herausforderungen. Bei Einfuhr-
Versandhandelsumsatzen von Waren mit einem Wert von bis zu 150 EUR konnten
Unternehmen den 10SS in Anspruch nehmen. Im Jahr 2024 erreichte dieser Ein-
fuhr-Versandhandel in der EU rd. 4,6 Mrd. Das war doppelt so viel wie 2023 und
dreimal so viel wie 2022. Osterreich war beim 10SS (iberwiegend Verbraucher-
staat und erhielt im Jahr 2024 Umsatzsteuerzahlungen daraus von mehr als
112 Mio. EUR. (TZ 17)

Der Europaische Rechnungshof (EuRH) veroffentlichte am 24. Marz 2025 den
Sonderbericht ,,Mehrwertsteuerbetrug bei Einfuhren: Die finanziellen Interessen
der EU sind bei vereinfachten Zollverfahren nur unzureichend geschitzt”. Darin
befasste er sich u.a. mit dem I0SS als vereinfachtem Umsatzsteuerverfahren, das
den Handel bei der Einfuhr aus Drittlandern erleichtern soll. Der EuRH stellte fest,
dass Licken und Unstimmigkeiten im EU-Rechtsrahmen und bei der Uberwachung
durch die Europaische Kommission in Bezug auf den I0SS ,flr die Einfuhr ein
erhebliches Missbrauchsrisiko bergen”. Er verwies weiters darauf, dass , die besteh-
enden MaRnahmen nicht ausreichen, um Mehrwertsteuerbetrug bei der Einfuhr im
Rahmen dieser Verfahren wirksam zu verhindern und aufzudecken und das Gleich-
gewicht zwischen Handelserleichterungen und dem Schutz der finanziellen
Interessen der EU zu wahren”. (TZ 17)
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Im 10SS fehlten ein effektives Kontrollsystem, eine umfassende Vernetzung und ein
automatisierter Informationsaustausch zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Der
Versandhandel aus Drittlandern im 10SS war kaum kontrollierbar. Im Sinne der
GleichmaRigkeit der Besteuerung und zur Vermeidung von Steuerausfallen wéren
ausreichende Kontrollmoéglichkeiten dringend notwendig. Die Zollfreigrenze von
150 EUR barg Gberdies Missbrauchspotenzial und hatte ungleiche Wettbewerbsbe-
dingungen zur Folge. Die fehlenden abgestimmten Kontrollen im 10SS eréffneten
Raum flr systematische Abgabenhinterziehungen (betreffend Zoll, Umsatzsteuer
und Einfuhrumsatzsteuer). Eine lickenlose Kontrolle aller Sendungen war infolge
der hohen Zahl an Sendungen nicht moglich. (TZ 18)

Die geplanten Kontrollen des 10SS durch Abgleich der 10SS-Erklarungen mit den
Monatsberichten aus der zentralen EU-Datenbank ,Surveillance”, die aus den Zoll-
anmeldungen generiert wurden, waren auf Basis der Datenlage kaum maoglich, die
angestrebte Uberpriifbarkeit und Nachverfolgbarkeit von Einfuhren Giber den 10SS
waren daher stark eingeschrankt. Der Vergleich der |0SS-Erklarungen mit den
Surveillance-Daten konnte dadurch die Einzelpaketkontrolle nicht ersetzen. Insbe-
sondere in Fallen, in denen die Zustandigkeiten als Registrierungs-, Verbraucher-
und Einfuhrmitgliedstaat auseinanderfielen, wog dieses Fehlen eines effizienten
Kontrollsystems umso schwerer. Dies fihrte zu einem erheblichen Risiko von Abga-
benausfallen. (TZ 19)

Im Registrierungsprozess wurde dem Unternehmen eine 10SS-Nummer zugewie-
sen; sie war Voraussetzung, um den 10SS in Anspruch nehmen zu kénnen. Die |0SS-
Nummer war aber oftmals auf den Paketen sichtbar; dadurch konnten Dritte, die mit
dem Paket in Kontakt kamen, sie verwenden, um unberechtigt und missbrduchlich
den 10SS in Anspruch zu nehmen und somit ihre Sendungen rechtswidrig abgaben-
frei einflihren. (TZ 20)

Durch den fehlenden institutionalisierten Datenaustausch zwischen dem Zollamt
Osterreich und der Steuerverwaltung blieben wichtige Risikoinformationen unge-
nutzt. Dies erhdhte das Risiko fur einen Abgabenausfall, weil UnregelmaRigkeiten
unentdeckt bleiben konnten, z.B. eine haufige Unterfakturierung im 10SS oder
falsche 10SS-Erklarungen. (TZ 21)

www.parlament.gv.at



23

111-292 der Beilagen XXVI11. GP - Bericht - Hauptdokument

Risikomanagement

Die Finanzverwaltung flhrte keine systematischen automatisierten Risikoanalysen
durch und verknupfte die vorliegenden risikorelevanten Daten nicht ausreichend.
Insbesondere angesichts der steigenden Fallzahlen und Datenmengen sowie der
Komplexitat des grenziberschreitenden Versandhandels ware eine Automatisierung
der Risikoanalyse unter Einbindung aller vorhandenen Daten geboten, um die Effizi-
enz und Treffsicherheit der Risikoanalyse zu verbessern, dadurch Abgabenausfalle zu
verringern und Malversationen im Versandhandel aufzudecken. (TZ 22)

Im Finanzministerium war die Organisationseinheit PACC (Predictive Analytics
Competence Center) fir Datenanalysen, das Risikomanagement und die Auswahl
von Priifféllen in der Finanzverwaltung zustandig. Die Kriterien fir die Risikofallaus-
wahl durch das PACC fur AuRenprifungen waren nicht zielfihrend: Sie brachten fur
das Jahr 2023 nur 37 zu prifende Falle hervor. MaRgebliche Daten — darunter auch
solche, die verflighar gewesen waren, und weitere Kriterien insbesondere aus dem
0SS-System — wurden nicht herangezogen, um gezielte Risikoanalysen fir effiziente
PrifungsmaRnahmen durchfiihren zu kénnen. Unternehmen, bei denen Osterreich
Verbraucherstaat war, waren nicht in die zentrale Risikofallauswahl fir Betriebs-
prifungen einbezogen. (TZ 23)

Die Steuerverwaltung setzte keine ressortweiten systematischen MalBnahmen, um
steuerlich nicht erfasste Versandhandelsunternehmen zielgerichtet auszuforschen.
Es fehlten weiterhin die notwendigen Ressourcen und Daten. Ansitze, wie das
manuelle Prifen von Daten von Plattformen (elektronische Schnittstellen, z.B.
Portale, Websites oder elektronische Marktplatze) oder die selektive Bearbeitung
von Einzelfallen, waren angesichts der Vielzahl an moglichen steuerpflichtigen
Unternehmen nicht ausreichend, um sicherzustellen, dass alle Versandhandels-
unternehmen mit Umsitzen in Osterreich steuerlich erfasst werden. (TZ 24)

Versandhandelsunternehmen konnten nach Beendigung ihrer Teilnahme am OSS-
System weiterhin Umsatze in der EU tatigen. Hier bestand das Risiko, dass sie diese
Umsdtze in keinem EU-Mitgliedstaat versteuerten. Im OSS-System waren
rd. 44.400 Félle als ausgeschieden erfasst. Mangels systematischer automatisierter
Risikoanalysen war eine Kontrolle dieser Unternehmen von manuellen Abfragen
bzw. Filterungen abhangig. Dies war bei rd. 44.400 Féllen ohne technische Hilfs-
mittel weder effizient noch zielfiihrend. Obwohl das Finanzministerium das Abga-
benausfallsrisiko durch aus dem O0SS-System ausgeschiedene Unternehmen
erkannte, beauftragte es keine systematischen Kontrollen im Sinne einer automati-
schen Risikoanalyse. (TZ 25)
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Personalressourcen

Basierend auf seiner Personalbedarfsberechnung richtete das Finanzministerium
ein drittes Prufteam fur Auslandssachverhalte ein; dieses war zur Zeit der Geba-
rungstberprifung allerdings noch im Aufbau begriffen und konnte die vorgesehe-
nen Aufgaben noch nicht ausreichend erfillen. Die Umsatze im OSS-System waren
mangels ausreichender Personal- und IT-Ressourcen weiterhin nahezu ungeprift.
Angesichts ihrer zunehmenden Bedeutung fir die Umsatzsteuereinnahmen sind
Prifungen im erforderlichen Ausmali geboten, um die GleichméaRigkeit der Besteu-
erung sicherzustellen. (TZ 26)

In den Personalplanungen des Finanzministeriums fanden die zunehmende Inter-
nationalisierung und die Erweiterung des OSS-Systems noch keine Bericksichtigung.
Die Finanzamter hatten —zum Teil aufgrund angeordneter (Schwerpunkt-)Tatigkei-
ten — flr Prafungen von Umsatzen im OSS-System und flr die Ausforschung nicht
erfasster Unternehmen keine Ressourcen. Dies fiel umso mehr ins Gewicht, als die
vom Finanzministerium und vom RH aufgezeigten umfangreichen Risikofelder und
-parameter im 0SS-System eine durchgidngige, umfassende Wahrnehmung der
Aufgaben in diesem Bereich erforderten. (TZ 26)

Auch in der IT-Abteilung im Finanzministerium und im Central Liaison Office war die
Personalsituation — wie schon zur Zeit des Erstberichts — weiter angespannt; dies
insbesondere aufgrund der Zunahme der im OSS-System registrierten Unternehmen
und ihrer Umséatze sowie der gestiegenen Aufgaben mit drei weiteren EU-Verfahren
(insbesondere zum automatisierten internationalen Austausch von Informationen).
(TZ 26)
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Nachstehende Abbildung zeigt die fiskalische Bedeutung und die Ziele des One-Stop-
Shops und fasst die Risiken und Defizite sowie die Handlungsansatze in der Um-

setzung des OSS-Systems zusammen:

Abbildung: 0SS-System und seine Umsetzung in Osterreich

zunehmende fiskalische

Bedeutung

¢ Online-Versandhandel ist von rasantem
Wachstum gekennzeichnet

Osterreich erhielt mit 1,26 Mrd. EUR (3,3 %
des Umsatzsteueraufkommens) im Jahr
2023 EU-weit die funfthochsten Umsatz-
steuerzahlungen fiir Einkdufe osterreichi-
scher Konsumenten im Ausland; bei den
Zahlungen je Einwohner lag Osterreich an
erster Stelle

e zunehmender Versandhandel aus Dritt-
landern: 4,6 Mrd. Sendungen mit gerin-

Ziele des One-Stop-Shops

¢ Verfahrensvereinfachung fur
¢ Verringerung von Wettbewerbs-

¢ Starkung des Binnenmarktes

gem Wert gelangten aus Drittlandern in
die EU — dreimal so viele wie 2022

Unternehmen und Verwaltung
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Risiken und Defizite

e Steuerausfille durch nicht bzw. nicht
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Versandhandelsunternehmen

« Defizite im Vollzug des
Finanzministeriums:
- fehlende und unzureichende
Risikoanalysen
- unzuverlassige Daten bzw. fehlende
Verknlpfung der Daten

- unzureichende risikoorientierte
Kontrollen
- mangelhafte Berlcksichtigung bei
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¢ Intransparenz der steuerlichen Erfassung
von Versandhandelsunternehmen
¢ EU-weit unzureichende Kontrollmechanis-
men zur Bekdmpfung von Steuerbetrug vor
allem beim Versandhandel aus Drittlandern
¢ Missbrauchspotenzial der vereinfachen-
den Regelungen

Handlungsansatze

¢ operative MaBnahmen zur Beseitigung
der Defizite und Verringerung der Risiken
miissen angesichts des Wachstums und
der zunehmenden fiskalischen Bedeutung
des Online-Versandhandels gesetzt
werden

¢ zunehmende Versandhandelslieferungen
aus Drittlandern erfordern EU-weite MaR-
nahmen wie verstirkte Zusammenarbeit,
Vernetzung und Kontrollen, um Mehr-
wertsteuerbetrug und den Missbrauch der
vereinfachenden Regelungen zu
verhindern

¢ Sicherung des Steueraufkommens und

der GleichmaRigkeit der Besteuerung

durch

- gezielte Risikoanalysen

- ausreichende Kontrollen

- angemessene Personalressourcen und
klare Zielvorgaben

- transparente steuerliche Erfassung
von Versandhandelsunternehmen
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Auf Basis seiner Feststellungen hob der RH folgende Empfehlungen an das Bundes-
ministerium fir Finanzen hervor:

ZENTRALE EMPFEHLUNGEN

e Es ware sicherzustellen, dass alle Unternehmen steuerlich gleichbehandelt
werden; dazu waren vor allem risikoadaquate Kontrollen durchzufiihren und
angemessene Ressourcen daflr bereitzustellen. (TZ 7)

e Beiim OSS-System registrierten Unternehmen, bei denen Osterreich Verbrau-
cherstaat war, waren die im OSS-System erklarten Umsatze sowohl im AuRen-
als auch im Innendienst einer risikoorientierten Priifung zu unterziehen. Dazu
ware(n)

— die Prifungsdichte weiter zu erhéhen, um eine steuerrechtliche Gleichbe-
handlung aller Steuerpflichtigen sicherzustellen und das nationale Steuer-
aufkommen zu sichern,

- Risikokriterien fir die Auswahl der zu prifenden Félle in Anlehnung an
jene des nationalen Veranlagungsverfahrens zu definieren und Priffille
vorzugeben,

- die von den Bediensteten zu bearbeitenden Listen risikoorientiert aufzube-
reiten und

- angemessene Ressourcen fir die Prifung vorzusehen. (TZ 14, TZ 15)

¢ In den I0SS-Erklarungen deklarierten die Unternehmen ihre Umsatze im
Einfuhrversandhandel (IOSS) aus Drittlandern. In den EU-Gremien ware auf
die notwendigen Malknahmen hinzuwirken, damit ein Abgleich der 10SS-
Erklarungen mit den Zolldaten moglich ist; sowohl die Datenqualitat als auch
die Datenverflgbarkeit der Daten in der EU-Datenbank ,Surveillance” waren
zu verbessern. Dazu sollten die monatlichen Berichte aus der EU-Datenbank
LSurveillance” optimiert und ein effizientes Verfahren zur Datenzuordnung
zwischen 10SS-Erklarung und EU-Datenbank Surveillance eingefihrt
werden. Insbesondere sollten Verbraucherstaaten auch Informationen zum
Bestimmungsland der Waren aus der EU-Datenbank ,Surveillance” abrufen
kénnen. (TZ 19)

26
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Samtliche in der Finanzverwaltung vorhandenen Daten waren zu nutzen und
nach Festlegung geeigneter Risikokriterien in eine systematische automatisierte
Risikoanalyse zu implementieren, um Falle mit hohem Risikopotenzial fir
Prifungshandlungen zu identifizieren. (TZ 22)

Im Rahmen einer systematischen und automatisierten Risikoanalyse — unter
Einbeziehung des Managementinformationssystems , Leistungsorientierte
Steuerung” (LoS) — waren alle vom OSS-System ausgeschlossenen, abgewiese-
nen und ausgeschiedenen Unternehmen zu erfassen und zu prifen, ob sie nach
wie vor Umsitze in Osterreich tatigen und diese ordnungsgemaR versteuern.
Zur Ermoglichung dieser Prifung sollten die Informationen aus den vorhan-
denen Systemen mit den Daten des Zahlungsinformationssystems CESOP
verknlpft werden. (TZ 25)

Auf Basis einer gesamthaften Risikobewertung des OSS-Systems ware das fir
die Tatigkeiten im OSS-System (insbesondere Prifung der Umsatze,
Ausforschung nicht erfasster Unternehmen) notwendige ArbeitsausmaR
fir das Finanzamt Osterreich und fiir das Finanzamt fir GroRbetriebe zu
erheben und zu analysieren; darauf fullend waren die Voraussetzungen fir
eine ausreichende Bearbeitungsintensitdt zu schaffen. Diese waren laufend zu
monitoren und gegebenenfalls anzupassen. (TZ 26)
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Zahlen und Fakten zur Prifung

E-Commerce: Umsatzsteuer bei grenziiberschreitendem Versandhandel

20211 2022 2023 2024 z\éz?gfsegggil
in Mio. EUR in %

erklarte Umsatzsteuer im Registrierungsstaat Osterreich
EU-0SS MSI 56,14 286,68 302,86 331,11 15,50
davon

Lieferungen 50,30 258,05 269,12 293,51 13,74

Dienstleistungen 5,84 28,64 33,74 37,60 31,28
10SS MSI 0,79 4,30 6,16 3,49 -18,84
erklirte Umsatzsteuer in anderen EU-Mitgliedstaaten fiir den Verbraucherstaat Osterreich
EU-0OSS MSC 171,53 988,96  1.150,25  1.550,82 56,81
davon

Lieferungen 124,64 748,88 869,85  1.204,62 60,86

Dienstleistungen 46,89 240,08 280,39 346,19 44,20
10SS MSC 19,25 55,52 78,14 132,97 139,50

2021 2022 2023 2024 z\gezri”b‘?:rz‘anzi
Anzahl aufrechter Registrierungen? in %

aufrechte Registrierungen in Osterreich — EU-OSS MSI 5.806 7.415 8.094 8.626 48,57
j;f;teg:t_egjggstgm‘gcge” in anderen EU-Mitglied- 82.809 105763 120273  137.119 65,58
aufrechte Registrierungen in Osterreich — 0SS MSI 134 186 176 136 1,49
jéf;fg:t_elgesgsisst'\r/ileszrcungen in anderen EU-Mitglied- 7837 9646 9648 10.342 31,96
Rundungsdifferenzen maglich Quelle: BMF (LoS; Stand 14. Janner 2025)

EU-0OSS = EU-One-Stop-Shop: Im EU-OSS ist auch die erklarte Umsatzsteuer jener Unternehmen umfasst, die innerhalb der EU —neben
grenziberschreitendem Versandhandel — auch grenziberschreitende B2C-Dienstleistungen erbringen. Auf Basis der Daten des Finanzminis-
teriums weist der RH nur die Versandhandelsdaten aus; allerdings konnten die Korrekturen nicht miteinbezogen werden, da bei diesen keine
Trennung moglich war.

10SS = Import-One-Stop-Shop

MSC = Member State of Consumption (Verbraucherstaat)

MSI = Member State of Identification (Registrierungsstaat)

1 Die Zahlen fiir das Jahr 2021 enthalten nur die Monate August bis Dezember, weil die gesetzlichen Anderungen zur Einfihrung des 0SS~
Systems erst Mitte des Jahres in Kraft traten. Daher stellt der RH die Veranderung im tberpriften Zeitraum ab 2022 dar.

jeweils zum 31. Dezember

3 Die Anzahl bezieht sich auf jene Unternehmen, fiir die Osterreich als Verbraucherstaat im 0SS-System Erklarungen erhielt.
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Prafungsablauf und -gegenstand

(1) Der RH Uberprifte von April bis Dezember 2024 mit Unterbrechungen die Geba-
rung im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer beim E-Commerce im grenziber-
schreitenden B2C-Versandhandel. Hierbei werden Waren, die Uberwiegend online
gekauft werden, grenziberschreitend von Unternehmen an Nichtunternehmen
(Konsumentinnen und Konsumenten)? versandt. Der Handel von Unternehmen an
Konsumenten wird als ,,business to consumer” (B2C) bezeichnet.

Im herkdmmlichen System der Veranlagung hatten Unternehmen, die Versand-
handelsumséatze in einem anderen als ihrem Sitzstaat erbrachten, in jedem dieser
anderen Staaten die Umsatzsteuer zu erkldaren und zu zahlen. Seit 1. Juli 2021 konn-
ten sie stattdessen das One-Stop-Shop-System (0SS-System) in Anspruch nehmen.
Zentrales Element im OSS-System war, dass es nur mehr eine — elektronische —
Anlaufstelle fir Umsatzsteuererklarungen und -zahlungen gab. Das Unternehmen
registrierte sich in einem EU-Mitgliedstaat — dem Registrierungsstaat —, erklarte alle
seine EU-weiten Umsédtze (nur) im Registrierungsstaat und zahlte (nur) dort die
resultierende Umsatzsteuer. Vorldufer des OSS-Systems war das Mini-One-Stop-
Shop-System (MOSS-System), das auf grenziberschreitende digitale Dienstleistun-
gen beschrankt war.

Die Gebarungsiberprifung bezog folgende Stellen ein:

Bundesministerium flr Finanzen (in der Folge: Finanzministerium),

Finanzamt Osterreich (FAQ),

Finanzamt fur GroRRbetriebe (FAG),

Zollamt Osterreich (ZAO),

Amt fir Betrugsbekampfung (ABB) — insbesondere das Central Liaison Office (CLO),
Predictive Analytics Competence Center (PACC) der Finanzverwaltung.

Das FAO und das FAG werden in der Folge zusammen als Finanziamter bezeichnet.

Der Abnehmerkreis beim Versandhandel umfasste
* Konsumentinnen und Konsumenten,
e Unternehmen, die die Waren nicht fir ihr Unternehmen erwarben,
e Schwellenerwerber, die die Erwerbschwelle nicht Gberschritten und auch nicht auf die Anwendung
dieser verzichteten:
— Unternehmen, die nur steuerfreie Umsatze ausfihrten, die zum Vorsteuerausschluss fuhrten,
— Kleinunternehmen,
— pauschalierte Landwirtinnen und Landwirte,
— juristische Personen, die nicht Unternehmer waren oder die den Gegenstand nicht fur ihr
Unternehmen erwarben (z.B. Kammern, Gemeinden).
Der gesamte Abnehmerkreis wird in der Folge im Bericht als Konsument bezeichnet.
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(2) Prafungsziel war insbesondere die Beurteilung

der Wirkungen der ab 1. Juli 2021 in Kraft getretenen Erweiterung vom MOSS- zum
0SS-System auf das Umsatzsteueraufkommen in Osterreich und auf den Vollzug,
der Ressourcen, der Organisation und der Ablaufe in den Finanzamtern,

der IT-Unterstitzung und des Risikomanagements,

der Probleme und Verbesserungspotenziale im OSS-System im Hinblick auf seine
kinftige Erweiterung,

der Schnittstellen zwischen Steuer- und Zollverwaltung im Zusammenhang mit dem
Import-One-Stop-Shop (10SS),

der Umsetzung von Empfehlungen aus dem RH-Bericht ,Umsatzsteuer bei inter-
nationalen B2C-Dienstleistungen” (Reihe Bund 2021/28), die auch firr den Versand-
handel von Relevanz sind, und

der zuklnftigen Herausforderungen im Bereich des E-Commerce flr die Finanzver-
waltung.

Der Uberprifte Zeitraum umfasste im Wesentlichen die Jahre 2021 bis 2024.

(3) In seinem 2021 veroffentlichten Bericht ,Umsatzsteuer bei internationalen
B2C-Dienstleistungen” hatte der RH Themen des MOSS-Systems Uberpruft. Auf-
grund teilweise ahnlich gelagerter Funktionsweisen zwischen MOSS- und OSS-System
nimmt der RH im vorliegenden Bericht vielfach Bezug auf den Bericht aus 2021 (in
der Folge: Erstbericht).

In diesem Erstbericht hatte der RH zahlreiche Risikopotenziale und Defizite im
Zusammenhang mit der Umsatzbesteuerung internationaler digitaler B2C-Dienst-
leistungen identifiziert, die zu Einnahmenausfallen fihren kdnnen. Laut Erstbericht
wurde das Finanzministerium — wie auch andere Steuerbehorden in der EU — den
Herausforderungen der zunehmenden Internationalisierung und Digitalisierung von
Dienstleistungen nicht ausreichend gerecht. Der RH hatte daher darauf hingewie-
sen, dass die Beseitigung der Defizite — insbesondere fehlende Kontrollen — und die
Verbesserung des MOSS-Systems aufgrund der Erweiterung ab 2021 auf einen
groleren Unternehmerkreis und damit auf ein deutlich hoheres Umsatzvolumen
von zunehmender Bedeutung waren.

(4) Zu dem im Juli 2025 Ubermittelten Prifungsergebnis nahm das Finanzministe-

rium im Oktober 2025 Stellung. Der RH erstattete seine Gegenaulerung an das
Finanzministerium im Februar 2026.
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Grundlagen
Begriffe und Rechtsgrundlagen

(1) Beim grenziberschreitenden Versandhandel an Konsumenten sind aus EU-Per-
spektive zwei Auspragungen zu unterscheiden:

der innergemeinschaftliche Versandhandel: ein Unternehmen liefert Waren von
einem EU-Mitgliedstaat an Konsumenten in einem anderen EU-Mitgliedstaat;

der Einfuhr-Versandhandel: ein Unternehmen liefert Waren aus einem Drittland an
Konsumenten in einem EU-Mitgliedstaat.

Der grenziberschreitende Versandhandel gewann durch den Onlinehandel zuneh-
mend an Bedeutung. Lieferungen im grenziberschreitenden Versandhandel waren
grundsatzlich in dem EU-Mitgliedstaat der Umsatzsteuer unterworfen, in dem die
Versendung der Ware an die Konsumenten endete.® Dies flhrte dazu,

dass sich die versendenden Unternehmen im Bestimmungsland fiir umsatzsteuer-
liche Zwecke registrieren mussten und

dass sie die Umsatzsteuer nach den umsatzsteuerlichen Vorschriften und in Héhe
des giltigen Steuersatzes des Bestimmungslandes entrichten mussten (,Veranla-
gungsverfahren”).

Die versendenden Unternehmen hatten folglich Rechtsvorschriften mehrerer Staa-
ten zu beachten; dies fihrte bei den betroffenen Unternehmen zu erhohtem Verwal-
tungsaufwand und damit zu hoheren Verwaltungskosten.

(2) Die Europaische Kommission erkannte darin Hindernisse fir den grenziber-
schreitenden Geschaftsverkehr — u.a. fir den grenziberschreitenden Online-Ver-
sandhandel — und setzte Initiativen, um die Verwaltungskosten bzw. den Verwal-
tungsaufwand fur betroffene Unternehmen zu verringern, das Steueraufkommen
fur die EU-Mitgliedstaaten zu sichern und etwaigen Wettbewerbsverzerrungen
vorzubeugen. Ebenso sollten die nationalen Steuerbehérden durch Vereinfachung
des Systems entlastet werden. Der EU-Gesetzgeber anderte ab 2002 die Mehrwert-
steuersystemrichtlinie* mehrmals, was sich auf den grenziberschreitenden Ge-
schaftsverkehr zwischen Unternehmen und Konsumenten auswirkte.

Zum innergemeinschaftlichen Versandhandel siehe Art. 3 Abs. 3 im Anhang (Binnenmarkt) zum Umsatz-
steuergesetz 1994, BGBI. 663/1994 i.d.g.F. Beim Einfuhr-Versandhandel lag der Ort der Besteuerung nur
dann am Ende der Versendung, wenn die versendete Ware in einem anderen EU-Mitgliedstaat eingefihrt
wurde als in dem, in dem die Versendung endete, oder wenn das versendende Unternehmen den Vorgang
Uber den 10SS erklarte; siehe hierzu § 3 Abs. 8a Umsatzsteuergesetz 1994.

EU-Richtlinie 2006/112/EG
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Der EU-Gesetzgeber flhrte im Jahr 2003° das eVAT-System ein. Dieses ermoglichte
es nichtin der EU ansassigen Unternehmen, ihre aufgrund von elektronisch erbrach-
ten Dienstleistungen an Konsumenten in der EU anfallenden umsatzsteuerrecht-
lichen Verpflichtungen Uber eine zentrale elektronische Anlaufstelle (elektronisches
Portal) abzuwickeln. Im Jahr 2015° erweiterte der EU-Gesetzgeber das eVAT-System
auf das MQOSS-System. Dadurch konnten auch in der EU ansassige Unternehmen
ihren umsatzsteuerrechtlichen Verpflichtungen fir elektronisch erbrachte Dienst-
leistungen an Konsumenten in der EU Uber ein elektronisches Portal nachkommen.
Der RH verwies dazu auf TZ 2 im Erstbericht.

(3) Laut den Erwagungsgrinden der zugrunde liegenden europdischen Rechtsvor-
schriften bestand weiterer Optimierungsbedarf bei der Praktikabilitdt der
Anwendung und beim inhaltlichen Umfang des MOSS-Systems; in der Folge wurde
das MOSS-System in das OSS-System Ubergeleitet und der Anwendungsbereich mit
1. Juli 2021 ausgedehnt.” Das OSS-System umfasste nun

neben grenziberschreitenden Dienstleistungen® an Konsumenten (B2C)
auch den innergemeinschaftlichen Versandhandel
und den Einfuhr-Versandhandel von Waren mit einem Wert von bis zu 150 EUR.

Mit dem sogenannten VIDA-Reformpaket® strebte die EU u.a. eine weitere
Ausweitung des OSS-Systems ab Janner 2027 auf Lieferung von Energie sowie ab
Juli 2028 um weitere B2C-Lieferungen an. Im Marz 2025 beschloss der
EU-Gesetzgeber das VIDA-Reformpaket.

(4) Die folgende Abbildung zeigt zusammenfassend die wesentlichen Regelungen
auf EU-Ebene und ihre Umsetzung im Zeitablauf:

Richtlinie 2002/38/EG
Richtlinie 2008/8/EG in Verbindung mit Verordnung (EU) 967/2012
Richtlinie (EU) 2017/2455

Dienstleistungen, bei denen sich der Leistungsort von einem EU-Mitgliedstaat in einen anderen
EU-Mitgliedstaat verlagerte; siehe hierzu Art. 369a f. Mehrwertsteuersystemrichtlinie

VIDA = VAT in the Digital Age. VIDA sollte ermdglichen, mit dem technologischen Fortschritt, neuen
Geschéaftsmodellen und der Globalisierung Schritt zu halten und damit auch den Umsatzsteuerbetrug
hintanzuhalten.
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Abbildung 1:  Entwicklung der EU-Regelungen

ab 2003

Nicht-EU-Schema fiir Unterneh-
men aus Drittlandern (eVAT) — fir
grenziiberschreitende elektronische
Dienstleistungen bei B2C (business-
to-consumer — Geschaftsbeziehun-
gen zwischen Unternehmen und
Konsumenten)

MOSS-EU-Schema fiir EU-
Unternehmen in Mitgliedstaaten
— MOSS (Mini-One-Stop-Shop im
Rahmen der EU-Regelung); fur
grenziberschreitende elektroni-
sche Dienstleistungen bei B2C

S016 2017 2018 2

ab Juli 2021

0SS (One-Stop-Shop; erweiterte MOSS) fur alle
grenziiberschreitenden Verkdufe von Waren und

Dienstleistungen bei B2C und bei Einfuhr-Versandhandels-
umsatzen mit Waren mit einem Wert
von hochstens 150 EUR

geplant ab 2027

Ausweitung OSS auf
Lieferungen von
Energie B2C

geplant ab 2028

weitere Aus-
weitung des
Anwendungs-
bereichs des 0SS
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Quelle: EU-Rechtsgrundlagen; Darstellung: RH

(5) Das 0OSS-System als zentrale elektronische Anlaufstelle fir Umsatzsteuerer-
klarungen und Umsatzsteuerzahlungen liel sich in drei Schemen untergliedern:
EU-OSS (EU-Schema), Nicht-EU-OSS (Nicht-EU-Schema, ehemals eVAT) und 10SS
(Import-Schema). Die Schemen unterschieden sich primar durch den Kreis der
Nutzungsberechtigten und die zugrunde liegenden Umsatze:

Tabelle 1: Uberblick iber die One-Stop-Shop-Schemen

| Nicht-EU-OSS |

10SS | EU-OSS

Dienstleistungen an
Konsumenten

Einfuhr-Versandhandelsumsatze

bis maximal 150 EUR

innergemeinschaftliche

EU-Unternehmen Registrierung nicht moglich L Versandhandelsumsatze
(wahlweise tGber . ) ]
I0SS-Vertreterin) innerstaatliche Lieferungen
durch Plattformen (§ 3 Abs. 3a
Z 2 Umsatzsteuergesetz 1994)
innergemeinschaftliche
Dienstleist Einfuhr-Versandhandelsumsatze Versandhandelsumsatze
. ienstleistungen an : :
Drittlandsunternehmen Konsumenter? bis maximal 150 EUR innerstaatliche Lieferungen

(nur mit 10SS-Vertreterin) durch Plattformen (§ 3 Abs. 3a

10SS = Import-One-Stop-Shop

35

Z 2 Umsatzsteuergesetz 1994)
Quelle: BMF
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Nicht in der EU ansdssige Unternehmen konnten Gber den Nicht-EU-OSS an in der
EU anséassige Konsumenten erbrachte Dienstleistungen erklaren. Die grenziber-
schreitenden Dienstleistungen im EU-OSS und im Nicht-EU-OSS waren nicht
Gegenstand dieser Gebarungstberprifung.

Da Versandhandelsumséatze zum Teil durch die Nutzung von Plattformen™ abge-
wickelt werden, wurden diese unter gewissen Voraussetzungen so behandelt, als ob
sie die Waren vom Lieferanten selbst erhalten und im eigenen Namen an Konsu-
menten lieferten (,fiktives Reihengeschaft”). Plattformen, die durch diese Fiktion
zum Steuerschuldner wurden, konnten die geschuldeten Umsatzsteuerbetrdge im
EU-OSS oder I0SS erkladren.

0OSS-Schemen fur den Versandhandel

(1) Die Inanspruchnahme des EU-OSS und des I0SS ermdglichte es Unternehmen,
ihren umsatzsteuerlichen Verpflichtungen bei Versandhandelslieferungen verein-
facht nachzukommen und ihre innergemeinschaftlichen sowie Einfuhr-Versand-
handelslieferungen Uber ein elektronisches Portal in einem EU-Mitgliedstaat zu
erklaren. Dazu mussten sie sich in dem EU-Mitgliedstaat zum OSS-System registrie-
ren, in dem sich ihr Sitz der wirtschaftlichen Tatigkeit befand (in der Folge: Registrie-
rungsstaat). Lag kein Sitz der wirtschaftlichen Tatigkeit in einem EU-Mitgliedstaat
vor, war auf den EU-Mitgliedstaat abzustellen, in dem das Unternehmen eine feste
Niederlassung hatte.” Die Inanspruchnahme des EU-OSS und des I0SS war freiwillig.
Nutzte ein Unternehmen das OSS-System, entfiel die Verpflichtung, sich in jedem
EU-Mitgliedstaat, in dem es grenzlberschreitende Versandhandelslieferungen
erbrachte, fir das Veranlagungsverfahren zu melden.

Die EU hatte keine Ubersicht dariiber, welche Unternehmen im OSS-System regis-
triert und welche in den jeweiligen Verbraucherstaaten zum Veranlagungsverfahren
erfasst waren. Dies konnte dazu fihren, dass

Unternehmen mit grenziberschreitenden Versandhandelsumsatzen weder im OSS-
System noch im Veranlagungsverfahren ihren steuerlichen Verpflichtungen nach-
kamen, somit

Der RH verwendet im Folgenden den Begriff ,Plattform”. GemaR § 18 Abs. 11 Umsatzsteuergesetz 1994
handelte es sich um ,elektronischel...] Schnittstelle[n], beispielsweise eines Marktplatzes, einer Plattform,
eines Portals oder Ahnlichem®.

Siehe hierzu Art. 369a Z 2 in Verbindung mit Art. 3691 Abs. 3 Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Im IOSS konnte
Registrierungsstaat nur jener EU-Mitgliedstaat sein, in dem das Unternehmen den Sitz der wirtschaftlichen
Tatigkeit hatte; war dieser im Drittland, erfolgte die Registrierung in jenem Mitgliedstaat, in dem eine
Betriebsstatte vorlag. Drittlandsunternehmen, die weder einen Sitz noch eine Betriebsstatte in der EU hatten,
konnten sich nur in dem Mitgliedstaat registrieren, in dem ihre 10SS-Vertreterin bzw. ihr |0SS-Vertreter
registriert war.
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Unternehmen nicht in allen Verbraucherstaaten ihre Umsatzsteuerschuld erklarten
und

nicht transparent war, wo die meisten ausldndischen Unternehmen (im Zeitablauf)
steuerlich erfasst waren.

(2) Hatte sich ein Unternehmen fir die Inanspruchnahme des OSS-Systems entschie-
den, musste es alle unter das OSS-System fallenden Umsatze — beim EU-OSS quar-
talsweise und beim 10SS monatlich — Uber das vorgesehene elektronische Portal
erklaren und die Umsatzsteuer an den Registrierungsstaat abfiihren. Dieser hatte als
,Postkasten und Zahlstelle” die Umsatzsteuer an die EU-Mitgliedstaaten des
Verbrauchs (in der Folge: Verbraucherstaat) weiterzuleiten.

(3) Unternehmen konnten Gber den EU-OSS sowohl innergemeinschaftliche Ver-
sandhandelsumsdtze als auch Umsétze aus Dienstleistungen erklaren. Die Umsétze
und die darauf entfallende Umsatzsteuer waren in den Erkldrungen getrennt nach
Versandhandel und Dienstleistung ausgewiesen; bei Korrekturen der Umsétze
erfolgte diese Trennung nicht (siehe dazu auch TZ 6). Auch bei der Registrierung der
Unternehmen im Registrierungsstaat war eine Erfassung der Art ihrer Tatigkeit
— Versandhandel und/oder Dienstleistung — nicht vorgesehen. Damit war keine
Differenzierung der registrierten Unternehmen nach Tatigkeitsbereich moglich.

(4) Bei Einfuhr-Versandhandelsumsatzen mit Waren mit einem Wert von bis zu
150 EUR konnten Unternehmen den I0SS in Anspruch nehmen. Sie konnten sich
direkt selbst oder indirekt Uber eine Vertreterin oder einen Vertreter fir den 10SS
registrieren und erhielten mit der Registrierung eine 10SS-Mehrwertsteuer-ldentifi-
kationsnummer (in der Folge: 10SS-Nummer). Die Inanspruchnahme des 10SS
flhrte, wenn das liefernde Unternehmen spatestens bei der Zollanmeldung der
Ware seine I0SS-Nummer vorlegte, zur Verlagerung des Orts der Besteuerung an
das Ende der Versendung und zur Befreiung von der Einfuhrumsatzsteuer™. Die
Unternehmen hatten bei Erklarung ihrer Einfuhr-Versandhandelsumsatze Gber den
0SS nur mehr die Umsatzsteuer des EU-Mitgliedstaats abzufiihren, in dem die
Versendung endete. Parallel zur Einflihrung des 10SS wurde mit Juli 2021 die Befrei-
ung von der Einfuhrumsatzsteuer flir Sendungen mit einem Wert von bis zu 22 EUR
aufgehoben, um u.a. Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.

Art. 369a ff. Mehrwertsteuersystemrichtlinie; Art. 25a (EU-OSS) und § 25b Umsatzsteuergesetz 1994 (10SS)
gemall § 25b Abs. 1 Z 2 in Verbindung mit § 27 Abs. 8 Umsatzsteuergesetz 1994
siehe § 6 Abs. 4 Z9 Umsatzsteuergesetz 1994
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(5) Die folgende Abbildung zeigt die Warenbewegungen und die Melde- und
Zahlungsbewegungen beim EU-OSS und beim 10SS:

Abbildung 2:  Schematische Darstellung Versandhandelsregelungen

+ 10SS
— EU-0SS
Erklarung und Zahlung
der Steuer an MSI
BT e
e Bestellung
= B - Weiterleitung der und Bezahlung

== AN Zahlung und Erklarung
MSI g . der Steuer an MSC

Bestellung
und Bezahlung
O

[ EU-Mitgliedstaat |

Erklarung und Zahlung 9
der Steuer an MSI

Weiterleitung der
Erklarung und der
Steuer an MSC

MSC = Member State of Consumption (Verbraucherstaat)
MSI = Member State of Identification (Registrierungsstaat) Quelle und Darstellung: RH
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Der RH kritisierte, dass EU-weit intransparent war, ob und in welchem System
auslandische Unternehmen ihre Umsatze steuerlich erfassten, und damit die Basis
fir eine umfassende Besteuerung aller steuerbaren Umsétze fehlte. Die Intranspa-
renz lag daran, dass die Nutzung des OSS-Systems freiwillig und die herkdmmliche
Veranlagung weiterhin moglich war. Nur eine lickenlose Erfassung, in welchem
Mitgliedstaat ein Unternehmen im OSS registriert war und in welchem es durch
Veranlagung seinen steuerlichen Verpflichtungen nachkam, konnte dieser
Intransparenz wirkungsvoll begegnen. Dies wirde auch die Identifizierung jener
auslandischen Unternehmen unterstitzen, die ihren steuerlichen Verpflichtungen
nicht oder nichtin allen EU-Mitgliedstaaten nachkamen. Aufgabe der dsterreichischen
Finanzverwaltung war es, sicherzustellen, dass Osterreich die ihm zustehenden
Abgaben einnimmt, unabhangig davon, welches System die ausldndischen
Unternehmen wahlen. Die in diesem Zusammenhang vom RH identifizierten Defizite
und Risikopotenziale stellt er in der Folge ndher dar.

Weiters kritisierte der RH, dass die Art der Tatigkeit der Unternehmen (Versand-
handel und/oder Dienstleistung) bei der Registrierung im OSS-System nicht erfasst
wurde und dass auch bei Korrekturen der erklarten Umsatzsteuer im EU-OSS-System
nicht erfasst wurde, ob sie Versandhandelslieferungen oder Dienstleistungen betra-
fen. Dies konnte zu Intransparenz und zu Malversationen fiihren (TZ 15).

Der RH empfahl dem Finanzministerium, in den EU-Gremien eine EU-weite Daten-
bank anzuregen, in der erfasst werden soll, in welchem System und in welchem
EU-Mitgliedstaat auslandische Unternehmen, die grenziberschreitende Versand-
handelslieferungen bzw. Dienstleistungen erbringen, ihren umsatzsteuerlichen
Verpflichtungen nachkommen; darin sollte auch gekennzeichnet werden, ob diese
Unternehmen Versandhandelslieferungen und/oder Dienstleistungen erbringen.
Weiters ware die getrennte Erfassung der Korrekturen der Umsatzsteuer flr
Versandhandelslieferungen und Dienstleistungen anzuregen.

Laut Stellungnahme des Finanzministeriums verschaffe das OSS-Verfahren einen
guten Uberblick Giber die im OSS registrierten Unternehmen und ihre 0SS-Umsétze.
Es sei fur die Unternehmen verpflichtend, alle OSS-Umsatze in der EU im OSS zu
melden, wenn sie sich freiwillig fir das OSS-System entschieden. Somit erhalte der
Registrierungsstaat einen Uberblick tiber alle innerhalb der EU getitigten OSS-Um-
satze des Unternehmens. Flir eine umfassende Priifung des Unternehmens in Bezug
auf Umsatze und die entsprechende Umsatzsteuer in den anderen Mitgliedstaaten
kénne (und musse) der Registrierungsstaat die Verbraucherstaaten tUber die Prifung
im Registrierungsstaat informieren; diese kbnnten sich daran beteiligen.

Auch wenn im OSS angestrebt werde, Prifungen von Unternehmen vorzugsweise

Uber den Registrierungsstaat und unter Beteiligung der Verbraucherstaaten durch-
zuflihren, um die Praventivwirkung und Effizienz zu steigern, sei der Verbraucher-
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staat selbst — wie auch in Bezug auf Umsatze aulRerhalb vom OSS — grundsatzlich fur
die Sicherung des eigenen Steueranspruchs zustdndig. Der Verbraucherstaat kdnne
prifen, ob ein Unternehmen die Umséatze Gber OSS oder im nationalen Veran-
lagungsverfahren erkldre bzw. bestehe auch die Méglichkeit, zu sehen, ob ein Unter-
nehmen im OSS registriert, ausgeschieden oder ausgeschlossen sei.

Die Schaffung einer EU-weiten Datenbank zur Darstellung, in welchem System und
in welchem EU-Mitgliedstaat ein Unternehmen im Veranlagungsverfahren erfasst
ist, erscheine nicht notwendig. Dies sei aus Sicht einer Kosten-Nutzen-Analyse auch
nicht erstrebenswert, da der Verbraucherstaat ohnehin Uber die besteuerungs-
relevanten Informationen Kenntnis habe und die Verknlpfung der Mehrwertsteuer-
Registrierungen von Unternehmen im zentralen Mehrwertsteuer-Informations-
austauschsystem geplant sei. Die Empfehlung sei durch die MaRnahmen auf
EU-Ebene in Umsetzung.

Aufgrund der Erklarungsdaten sei ersichtlich, ob das Unternehmen Versand-
handelslieferungen oder Dienstleistungen ausflihre. Die nach Versandhandels-
lieferungen und Dienstleistungen getrennte Erfassung der Korrekturen wiirde zu
mehr Komplexitdt, mehr Kosten, einem hoheren Fehlerrisiko und damit dem Risiko
von sinkender freiwilliger Compliance fiihren. Da im OSS hauptsachlich Umséatze von
nicht ansassigen Unternehmen erfasst seien, sei eine hohe freiwillige Compliance
durch Schaffung bzw. Beibehaltung einfacher Regelungs-, Registrierungs- und
Berichtssysteme besonders wichtig und entspreche den internationalen
Empfehlungen. In den OSS-Erklarungen seien bereits jetzt mehr Informationen
enthalten als in den nationalen Umsatzsteuervoranmeldungen bzw. -erklarungen.

Der RH wies erneut kritisch darauf hin, dass mit der fehlenden Ubersicht fiir den
Verbraucherstaat die Basis flr eine umfassende Besteuerung aller steuerbaren
Umsatze fehlte. Entgegen den Ausfihrungen des Finanzministeriums, wonach der
Verbraucherstaat ohnehin Kenntnis Gber die besteuerungsrelevanten Informationen
habe, war dies nicht der Fall bei jenen Unternehmen, die nicht bzw. nicht fir alle
Verbraucherstaaten ihre Umsatzsteuerschuld erkldrten und damit ihren steuerlichen
Verpflichtungen nicht nachkamen. Die Ubersicht wiirde es dem Verbraucherstaat
ermoglichen, zu prifen, ob und welche Unternehmen nicht ihren steuerlichen
Verpflichtungen nachkamen. Der RH erachtet eine zukiinftige Umsetzung dieser
Ubersicht im zentralen Mehrwertsteuer-Informationsaustauschsystem der EU als
zweckmalig. Fir die vom Finanzministerium ins Treffen gefihrte Prifung des Regis-
trierungsstatus eines Unternehmens im OSS-System durch den Verbraucherstaat
bedurfte es einer gesonderten Abfrage. Dafir musste der Steuerverwaltung ein
steuerlicher Anknlpfungspunkt (etwa aus der EU-Datenbank) bekannt sein; der RH
verwies dazu auf seine Ausfiihrungen in TZ 25.
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Zur getrennten Erfassung der Korrekturen der Umsatzsteuer flr Versand-
handelslieferungen und Dienstleistungen verblieb der RH bei seiner Ansicht, dass
diese fUr automatisierte risikoorientierte (Plausibilitdts-)Kontrollen im Sinne der
Sicherung der Steuereinnahmen zweckmaRig ist. Die Daten mdissten in den
Unternehmen automatisch abrufbar sein. Gerade bei nicht im Verbraucherstaat
ansassigen Unternehmen ist die rasche Verflgbarkeit von Daten fir Prif- und
Kontrollzwecke erforderlich. Der RH hatte bereits in seinem Erstbericht aufgezeigt,
dass bei diesen Unternehmen nicht von einer héheren Compliance ausgegangen
werden kann.

Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs- und Ubermittlungs-
pflicht fUr Plattformen

(1) Seit Janner 2020 unterlagen Plattformen in Osterreich gesonderten Aufzeich-
nungs-, Aufbewahrungs- und Ubermittlungspflichten. Diese Pflichten betrafen

Lieferungen von Waren an Konsumenten, wenn die Beforderung oder Versendung
im Inland endete, und

Dienstleistungen im Inland an Konsumenten, bei denen die Plattform unterstitzte
und selbst nicht Steuerschuldner war.

Die aufzuzeichnenden Informationen werden in der Folge als Plattformdaten
bezeichnet.
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(2) Die folgende Abbildung stellt die Systematik der Aufzeichnungs- und
Ubermittlungspflichten anhand eines fiktiven Beispiels dar:

Abbildung 3:  Aufzeichnungs- und Ubermittlungspflichten anhand einer fiktiven Plattform

0 bietet Uber die
Deutschland Plattform ,,Donau”

9 seine Produkte an

[ Plattform ,,Dona:n]/\
S =
EbPlatt‘Form ,Donau” =

Ubermittelt die Auf-
zeichnungen an die

osterreichische

,Donau“ muss Uber
den Geschaftsvorgang
Aufzeichnung fiihren

Finanzverwaltung Finanzverwaltung ]

Plattform unterstitzt, Konsument| . erwirbt tber die Plattform
wenn sie die Produkte von Unternehmer
« die Lieferbedingungen festlegt, Deutschland

¢ sich an der Autorisierung der Zahlungsabrechnung
mit dem Konsumenten beteiligt oder

¢ zumindest mittelbar am Bestellvorgang beteiligt ist

Quelle: Umsatzsteuergesetz 1994; Darstellung: RH

Die Aufzeichnungen waren dem zustandigen Finanzamt auf Verlangen elektronisch
zu Ubermitteln. Bei Plattformen, bei denen die aufzeichnungspflichtigen Umsétze
1 Mio. EUR pro Kalenderjahr Gberstiegen, waren die Aufzeichnungen jedenfalls elek-
tronisch zu Ubermitteln, unabhéngig von einem Verlangen. Die Aufzeichnungen
mussten so ausfihrlich sein, dass die Finanzverwaltung feststellen konnte, ob die
Steuer korrekt bertcksichtigt wurde. Bei VerstoRR gegen die Aufzeichnungspflicht
haftete die Plattform unter bestimmten Voraussetzungen flr die Umsatzsteuer der
aufzuzeichnenden Umséatze. Mit dieser Haftungsbestimmung und der Ubermitt-
lungspflicht ging der nationale Gesetzgeber Gber die vom EU-Gesetzgeber vorgege-
benen Verpflichtungen zur Aufzeichnung und Aufbewahrung von Umsatzen durch
Plattformen hinaus.

Die Aufzeichnungen waren von der Plattform zehn Jahre aufzubewahren. Eine

vorsatzliche oder grob fahrldssige Verletzung der Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs-
und Ubermittlungspflichten war seit Janner 2020 als Finanzordnungswidrigkeit
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gemal § 49d Finanzstrafgesetz™ mit Strafe bedroht. Der Strafrahmen betrug bei
Vorsatz bis zu 50.000 EUR und bei Fahrlassigkeit bis zu 25.000 EUR.

(3) Laut der Zentralstelle und der Dienststelle Graz-Stadt waren die von den Platt-
formen Ubermittelten Aufzeichnungen, sofern sie den gesetzlichen Mindestvor-
gaben entsprachen, die zur Zeit der Gebarungslberprifung beste Datenquelle, um
die Umsdtze von nicht im Inland, aber in der EU ansdssigen Unternehmen zu prifen.

Von den Plattformen Ubermittelte Aufzeichnungen entsprachen zum Teil nicht den
gesetzlichen Vorgaben. Des Weiteren kamen einige Plattformen ihren Aufzeich-
nungs- und Ubermittlungspflichten auch nach mehrmaligem Nachfragen der Finanz-
verwaltung nicht nach. Meldungen an die Finanzstrafbehtrde im Zusammenhang
mit mangelhaften Aufzeichnungen bzw. unterbliebener Ubermittlung von Aufzeich-
nungen durch Plattformen gab es im vom RH Uberpriften Zeitraum nicht. GemaR
§ 80 Abs. 1 Finanzstrafgesetz hatten ,Behdérden und Amter der Bundesfinanzver-
waltung [...], wenn sich innerhalb ihres dienstlichen Wirkungsbereiches ein Verdacht
auf das Vorliegen eines Finanzvergehens” ergab, darlber die zustandige Finanz-
strafbehorde zu verstandigen.

(4) Das Finanzministerium hatte sowohl vor als auch nach Inkrafttreten der
Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs- und Ubermittlungspflichten fir Plattformen und
der korrespondierenden Finanzstrafbestimmung Kontakt mit meldeverpflichteten
Plattformen, um Umsetzungsfragen zu den Verpflichtungen zu kldren. Das erste
Treffen fand erst nach Beschlussfassung des Gesetzes im Jahr 2019 statt. Nach einem
Treffen im Dezember 2021 mit groRen Plattformen ({berarbeitete das
Finanzministerium die Informationen zur Aufzeichnungs- und Ubermittlungspflicht
auf seinem Portal und im Unternehmensserviceportal. Derartige Treffen fanden bis
zumindest 2022 statt.

Laut ,Erlass zu Aufzeichnungspflichten Plattform“® des Finanzministeriums vom
September 2020 wiirden die Plattformen ihre Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs- und
Ubermittlungspflichten kennen, sie seien umfassend informiert worden und es soll-
ten ,fur Prifungszeitrdume ab 1.1.2020 [...] die Daten der Nutzer einer Plattform,
die insgesamt einen Gesamtumsatz von mehr als 1.000.000 EUR vermittelt, verflig-
bar sein”.

Der RH anerkannte — wie bereits in seiner Stellungnahme zum Ministerialentwurf
des Digitalsteuergesetzes 2020 und Umsatzsteuergesetzes 1994 —, dass das Finanz-
ministerium durch die Einfihrung der Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs- und Uber-
mittlungspflichten fir Plattformen in Verbindung mit der Haftungsregelung wichtige

BGBI. 129/1958 i.d.F. BGBI. | 107/2024
Erlass vom 28. September 2020, 2020-0.621.001
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MafRnahmen zur Kenntnis und Kontrolle von steuerrechtlichen Sachverhalten im
digitalen Raum gesetzt hatte.” Wie der RH in TZ 24 aufzeigte, waren die von den
Plattformen Gbermittelten Aufzeichnungen zur Zeit der Gebarungsiberprifung die

einzige Datenquelle, die das Finanzministerium systematisch zur Identifizierung von
Unternehmen nutzte, die ihren nationalen Umsatzsteuerpflichten nicht nachkamen.

Der RH hielt fest, dass das Finanzministerium und das FAO von mangelhaft iber-
mittelten Aufzeichnungen und von unterbliebenen Ubermittlungen seitens der Platt-
formen Kenntnis hatten. Er kritisierte daher, dass sie keine diesbezlglichen
Meldungen an die Finanzstrafbehdrde erstatteten.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, innerhalb des dienstlichen Wirkungsbe-
reichs des Finanzministeriums und der Finanzamter aufkommende Verdachtsfalle
auf Finanzvergehen im Sinne des § 80 Abs. 1 Finanzstrafgesetz der zustdandigen
Finanzstrafbehorde mitzuteilen.

Der RH wies kritisch darauf hin, dass erst nach Beschluss des Gesetzes zu den
Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs- und Ubermittlungspflichten Treffen des Finanz-
ministeriums mit einzelnen Plattformen stattfanden und dass bis zumindest knapp
zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes immer noch Treffen bzw. Besprechungen
notwendig waren, um die Verpflichtungen fiir Plattformen zu prazisieren. Dieses
Vorgehen deckte sich nicht mit den Ausfihrungen des Finanzministeriums im ,Erlass
zu Aufzeichnungspflichten Plattform”.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, bereits im Zuge des Entstehungsprozesses
von Gesetzen ihre tatsachliche Umsetzbarkeit umfassend zu beachten, damit es den
Normunterworfenen spdtestens mit Inkrafttreten des Gesetzes moglich ist, ihre
Verpflichtungen richtig und vollstandig zu erfullen.

(1) Laut Stellungnahme des Finanzministeriums sei die Empfehlung zur Mitteilung
von Verdachtsfillen an die Finanzstrafbehorde weitgehend umgesetzt.

Das FAO habe gezielt Unternehmen zur entsprechenden Meldung aufgefordert, das
Finanzministerium habe dies Uber Interessenvertretungen getan. Insgesamt seien
nach Uberpriifung der Meldepflicht ca. 70 Unternehmen kontaktiert worden, in
weiterer Folge auch mit Androhung von Zwangsstrafen. Zudem habe das Finanz-
ministerium Recherchen im Wege von Eurofisc durchgefihrt. Da groRe Plattformen
oftmals in den USA angesiedelt seien, sei zudem die internationale Lage zu berlck-
sichtigen.

https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/was-wir-tun/was-wir-tun_1/was-wir-tun_4/Stellungnahme_
Steuerreform_|.pdf (abgerufen am 1. Dezember 2025)
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Flr einen zielgerichteten Ressourceneinsatz auch der Finanzstrafbehorden, speziell
bei auslandischen Plattformen, stiinden Compliance-MalRnahmen sowie sorgfaltige
Ermittlungen im Vordergrund, die fur Strafverfahren im Sinne der Mitteilung der
Ergebnisse von Priifungs-, Kontroll- und UberwachungsmaRnahmen erforderlich
seien.

Das FAG habe die Gebarungsiberprifung des RH zum Anlass genommen, im
Rahmen der Weiterbildung der Bediensteten das Bewusstsein fir das Thema und
die Meldepflicht nach § 80 Finanzstrafgesetz nicht nur flr Plattformen zu scharfen.

(2) Das Finanzministerium verwies im Hinblick auf die Umsetzbarkeit von Gesetzen
darauf, dass speziell im Bereich der Betrugsbekdmpfung Praktiker immer wieder
legistische Anderungen vorschlagen wiirden. Diese seien auch bei der Umsetzung
regelmalig eingebunden.

Der RH stellte gegenliber dem Finanzministerium klar, dass seine Empfehlung zur
Umsetzbarkeit von Gesetzen darauf abzielte, es den Normunterworfenen zu ermég-
lichen, spatestens mit Inkrafttreten des Gesetzes ihre Verpflichtungen zu erfillen.
Das Finanzministerium wies in seinem , Erlass zu Aufzeichnungspflichten Plattform*
vom September 2020 daraufhin hin, dass die Plattformen ihre Aufzeichnungs-,
Aufbewahrungs- und Ubermittlungspflichten kennen wiirden und umfassend
informiert worden seien. Der RH konnte diese Ausfiihrungen nicht bestatigen und
wiederholte seine Kritik, dass Besprechungen mit meldeverpflichteten Plattformen
bis zumindest ins Jahr 2022 notwendig waren, um Umsetzungsfragen zu den
Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs- und Ubermittlungspflichten fir Plattformen zu
kldren. Die von den Plattformen aufgeworfenen Umsetzungsfragen hatten spatestens
mit Inkrafttreten der Verpflichtungen gemaRk § 18 Abs. 11 und 12 Umsatzsteuer-
gesetz 1994 mit 1. Janner 2020 geklart sein sollen. Mit Blick auf das Span-
nungsverhaltnis zwischen der finanzstrafrechtlichen Sanktion gemalR § 49d
Finanzstrafgesetz und den Verpflichtungen gemaRk § 18 Abs. 11 und 12 Umsatz-
steuergesetz 1994 ware dies geboten.
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Entwicklung des Versandhandels — fiskalische Bedeutung

(1) Durch die Globalisierung und die Digitalisierung unterliegt der grenziberschrei-
tende Versandhandel, insbesondere der Onlinehandel, einem rasanten — durch die
COVID-19-Pandemie noch verstarkten — Wachstum und verdrangt den stationadren
Einzelhandel.

Die wachsende Bedeutung des Online-Versandhandels in den letzten Jahren war
u.a. anhand der Anzahl von Konsumenten, die Uber das Internet einkauften, der
Versandhandelsausgaben der privaten Haushalte sowie des Anstiegs der Umsétze
aus Verkdufen osterreichischer Unternehmen tber E-Commerce erkennbar. Laut der
,E-Commerce Studie Osterreich 2024“ der KMU Forschung' verzeichnete der
Versandhandel™im Zeitraum 2015 bis 2024 einen Zuwachsumrd. 1,1 Mio. Kundinnen
und Kunden auf rd. 6,0 Mio. im Jahr 2024; das waren 76 % der Osterreichischen
Konsumenten (ab 15 Jahren)?°. Die Ricksendequote?' fir bestellte und gelieferte
Waren im Versandhandel lag in den Jahren 2019 bis 2024 bei rd. 40 %.%?

Beauftragt durch den 6sterreichischen Handelsverband; Basis der Studie war die telefonische Befragung von
950 Osterreicherinnen und Osterreichern (ab 15 Jahren). Der Analysezeitraum war Mai 2023 bis April 2024
(zwolf Monate).

Die Studie verwendet den Begriff Distanzhandel.
Im Jahr 2022 waren es 76 % bzw. 5,8 Mio. Konsumenten, im Jahr 2023 79 % bzw. 6,1 Mio. Konsumenten.

Das ist jener Anteil an den Versandhandelskonsumenten, der zumindest einmal im Jahr bestellte und
gelieferte Einzelhandelswaren zurlicksendete.

gerundete Werte 2019 bis 2021: 41 %, 2022: 44 %, 2023: 38 %, 2024: 42 %
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Die nachfolgende Abbildung stellt die Gesamtausgaben beim Einkauf im
Versandhandel?, den Anteil des Versandhandels an den einzelhandelsrelevanten
Konsumausgaben sowie die in der ,E-Commerce Studie Osterreich 2024“
geschatzten Ausgabenanteile im in- und ausléandischen Versandhandel (Anbieter im
Inland bzw. im Ausland) dar:

Abbildung 4:  Entwicklung des Versandhandels

Anteil Versandhandel an den :
Einzelhandelsausgaben :

o——o — 14
13 13

1.1 /'

_| Anteil Versandhandel
Ausland — 6
— 4
= 2
0

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Quelle: KMU Forschung; Darstellung: RH

Die jahrlichen Ausgaben 6sterreichischer Konsumenten im Versandhandel stiegen
im Jahr 2024 auf rd. 11 Mrd. EUR; davon flossen 54 % — mehr als 6 Mrd. EUR — an
auslandische Unternehmen. Der Anteil des Versandhandels an den Gesamtausga-
ben fir Einzelhandel betrug 13 %.

Die Ausgaben 6sterreichischer Konsumenten im Versandhandel erhohten sich schat-
zungsweise im Jahr 2024 um rd. 36 % gegenlber 2019; ihr Anteil an den Einzelhan-
delsausgaben der privaten Haushalte stieg um rd. 18 %.

(2) Der Anteil 6sterreichischer Unternehmen mit Verkdufen Uber E-Commerce an
allen dsterreichischen Unternehmen sowie der Anteil der E-Commerce-Umsatze an

Internet-Einzelhandel und herkémmlicher Versandhandel mit telefonischer bzw. postalischer Bestellung;
wobei das Online-Shopping im Internet-Einzelhandel zur Zeit der Gebarungstberprifung fast den gesamten
Versandhandel betraf.
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in den Jahren 2019 bis 2023 laut

Bundesanstalt ,Statistik Osterreich” wie folgt:

den Gesamtumsdatzen entwickelten sich

Anteil Osterreichischer Unternehmen mit Verkaufen Gber E-Commerce an allen Unter-
nehmen sowie Anteil E-Commerce-Umséatze an Gesamtumsatzen

Tabelle 2:

Verdnderung

2019 2020 2021 2022 2023

2019 bis 2023

Anteil an allen Unternehmen in %

Unternehmen mit Verkaufen

N 28,8 29,7 26,4 26,0 30,8 7,0
Uber E-Commerce

Anteil an Gesamtumsatzen in %
Umsatz der Verkaufe Uber 16,7 16,7 15,1 14,2 19,1 14,4

E-Commerce

Quelle: Bundesanstalt ,Statistik Osterreich”; Berechnung: RH

Der Anteil der Unternehmen mit Verkdufen tber E-Commerce stieg von 2019 bis
2023 um 7 %, der Anteil ihrer E-Commerce-Umsatze stieg um 14,37 %.

(3) Die folgende Abbildung zeigt im EU-Vergleich die Entwicklung des Anteils der
Bevolkerung zwischen 16 und 74 Jahren, die Waren oder Dienstleistungen online
bezogen (sogenannte ,Online-Shopper”):

Abbildung 5:  Anteil der Online-Shopper an der Bevolkerung

Osterreich 79

7-2/.
66 66
6 63 56—

-\./-

EU-27 60 65 67 68 70 71

2019 2020 2021 2022 2023 2024

! Die Zahlen fir 2024 sind vorlaufige Zahlen.  Quelle: European E-Commerce Report 2024; Darstellung: RH
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Online gekauft wurden im Jahr 2024 vor allem Bekleidung, Schuhe, Accessoires?*
und Multimedia-Services?, etwa Musik, Filme, E-Books und Spiele.

(4) Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung der erklarten Umsatzsteuer von im
EU-OSS und im 10SS registrierten Unternehmen flir den Versandhandel?® im
Zeitraum 2021 bis 2024 in Osterreich als Registrierungsstaat und als Verbraucherstaat:

Abbildung 6:  Versandhandel in Osterreich als Registrierungs- und Verbraucherstaat:
erklarte Umsatzsteuer

EU-OSS Verbraucherstaat Osterreich: EU-OSS Registrierungsstaat Osterreich:
enthalt ausschlieRlich die in anderen EU-Mitgliedstaa- enthélt ausschlieBlich die in Osterreich fir andere
ten fiir Osterreich erklarten Umsatzsteuern EU-Mitgliedstaaten erklarten Umsatzsteuern

10SS Verbraucherstaat Osterreich: 10SS Registrierungsstaat Osterreich:
enthalt ausschlieRlich die in anderen EU-Mitgliedstaa- enthélt die fur andere EU-Mitgliedstaaten und
ten fir Osterreich erklarten Umsatzsteuern fur Osterreich erklarten Umsatzsteuern

Quelle: BMF (Stand 14. Janner 2025); Darstellung: RH

zu 70 % online gekauft
zu 48 % online gekauft

Im EU-OSS sind auch die grenzliberschreitenden Dienstleistungsumsatze in der EU enthalten. Der RH stellt in
dieser Abbildung nur die Umsétze aus Versandhandel dar.
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Die im OSS-System erklarte Umsatzsteuer flir grenziiberschreitende Versandhandels-
umsatze in Osterreich als Registrierungs- und Verbraucherstaat stieg stark. Die fir
Osterreich als Verbraucherstaat erkldrte Umsatzsteuer betrug im Jahr 2024 mehr als
1,338 Mrd. EUR; die von Osterreich an andere Verbraucherstaaten weitergeleitete
erklarte Umsatzsteuer belief sich auf knapp 300 Mio. EUR.

(5) (a) Welche EU-Staaten im Jahr 2023 die meisten Umsatzsteuerzahlungen als
Verbraucherstaat (MSC = Member State of Consumption) im OSS-System erhielten,
zeigt folgende Abbildung (die Zahlen enthalten auch Umsatzsteuern fir grenziber-

schreitende Dienstleistungen):

Abbildung 7:  Umsatzsteuerzahlungen an Verbraucherstaaten im Jahr 2023

EU-OSS MSC Nicht EU-OSS MSC 0SS MSC

in Mrd. EUR 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

MSC = Member State of Consumption (Verbraucherstaat) Quelle: BMF; Darstellung: RH

Frankreich lukrierte die meisten Umsatzsteuerzahlungen mit einem Anteil von 20 %
der an die Verbraucherstaaten weitergeleiteten Umsatzsteuerzahlungen. Osterreich
lag mit 1,257 Mrd. EUR (3,3 % des Umsatzsteueraufkommens) an flnfter Stelle; sein
Anteil im EU-OSS lag bei 7 %, im 10SS bei 2 % und im Nicht-EU-OSS bei 3 %.
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Bei Betrachtung der weitergeleiteten Umsatzsteuerzahlungen pro Einwohner lag
Osterreich als Verbraucherstaat mit 137,68 EUR pro Einwohnerin bzw. Einwohner in
der EU im Jahr 2023 an der Spitze:

Abbildung 8:  Umsatzsteuerzahlungen an Verbraucherstaaten pro Einwohner im Jahr 2023

EU Durchschnitt: 48,36

137,68
124,03
65,46
64,09
63,29
[ I L I I I I I AR
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00

durchschnittliche Umsatzsteuer-Zahlung pro Einwohnerin/Einwohner in Euro

Quelle: BMF; Darstellung: RH
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(b) Welche EU-Staaten im Jahr 2023 die meisten Umsatzsteuerzahlungen als Regis-
trierungsstaat (MSI = Member State of Identification) im OSS erhielten — die sie an
die Verbraucherstaaten weiterzuleiten hatten —, zeigt folgende Abbildung (die
Zahlen enthalten auch Umsatzsteuern fir grenziiberschreitende Dienstleistungen):

Abbildung 9:  Umsatzsteuerzahlungen an Registrierungsstaaten im Jahr 2023

EU-OSS MSI Nicht EU-OSS MSI IOSS MSI

|

in Mio. EUR 0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00

5.2

MSI = Member State of Identification (Registrierungsstaat) Quelle: BMF; Darstellung: RH

Irland erhielt 2023 mit 7,819 Mrd. EUR EU-weit die meisten Zahlungen als Registrie-
rungsstaat; sie machten mehr als ein Drittel aller im OSS-System geleisteten Umsatz-
steuerzahlungen an Registrierungsstaaten aus. Beim 10SS entfielen 64 % der
geleisteten Umsatzsteuerzahlungen auf Irland als Registrierungsstaat, gefolgt von
Luxemburg mit 22 %. Osterreich hatte als Registrierungsstaat in allen drei OSS-Sche-
men eine untergeordnete Bedeutung.

Der RH wies auf den weiter steigenden Trend hin, Waren und Dienstleistungen
online zu beziehen. Im Jahr 2024 tatigten bereits 71 % (in der EU) bzw. 79 % (in
Osterreich) der Bevolkerung Einkdufe Uber das Internet. Aus der Entwicklung der
erklarten Umsatzsteuer war ersichtlich, dass die Unternehmen die im Jahr 2021
erfolgte Erweiterung des OSS-Systems positiv aufnahmen.

Der RH verwies auf den steigenden Anteil des Versandhandels an den Einzelhandels-

ausgaben. Die fiskalische Bedeutung der Umsétze ausléandischer Versandhandels-
unternehmen in Osterreich zeigte sich u.a. daran, dass Osterreich als Verbraucherstaat
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im OSS-System im Jahr 2024 EU-weit die flinfthdchsten Umsatzsteuerzahlungen fir
die Einkdufe Osterreichischer Konsumenten im Ausland erhielt.

Umso wesentlicher war es fir das dsterreichische Steueraufkommen, die Richtigkeit
der erklarten Umsatzsteuer zu prifen und jene Unternehmen auszuforschen, die
ihre Umsatze nicht erklarten. Auch der Anstieg der Versandhandelsumsatze, die
Osterreichische Unternehmen Uber das OSS-System in anderen Staaten erzielten,
machte Prufungs- und KontrollmaBnahmen dieser Umsatze notwendig.

Der RH hatte bereits im Erstbericht auf die Vielzahl von Risikopotenzialen und
Herausforderungen hingewiesen, die infolge des zunehmenden Versandhandels
und der Erweiterung des OSS-Systems entstanden. Wie der RH in der Folge darlegt,
bestanden die wesentlichen Defizite und Risikopotenziale weiter.

Der RH hob auch die zunehmende Bedeutung von Versandhandelslieferungen aus
Drittlandern hervor. Diese stellten die Steuerverwaltungen gemeinsam mit den Zoll-
verwaltungen vor neue Herausforderungen (TZ 17 bis TZ 21).

Steuerung und IT-Anwendungen

(1) Jeder EU-Mitgliedstaat hatte?” der Europaischen Kommission vor dem 30. April
jeden Jahres statistische Daten zu Registrierungen Uber das vorangegangene Jahr,
Erklarungen und Zahlungen im OSS-System auf elektronischem Wege unter
Verwendung eines Musters?® zu Ubermitteln.?®

(2) Zur Unterstltzung seiner Planungs- und Steuerungsprozesse verwendete das
Finanzministerium das Managementinformationssystem , Leistungsorientierte Steu-
erung” (LoS). Im April 2024 — wadhrend der Gebarungsiberprifung des RH —imple-
mentierte es Steuerungskennzahlen im LoS fiir das OSS-System, mit dem monatliche
Auswertungen u.a. Uber die Anzahl der registrierten Unternehmen, Uber Umséatze
und Umsatzsteuerzahlungen rickwirkend seit Inkrafttreten des OSS-Systems ab
2021 moglich waren. LoS umfasste die Daten jener Unternehmen, von denen Oster-
reich — als Registrierungs- oder Verbraucherstaat — OSS-Erklarungen erhielt. Die

gemaR Art. 11 Durchfihrungsverordnung (EU) 79/2012
Art. 49 Abs. 3 Verordnung (EU) 904/2010 in Verbindung mit Anhang IV dieser Verordnung

Die Abteilung I/10 Applikation Ml — Internationale Verfahren im Finanzministerium stellte die Daten
zusammen; dazu mussten die Daten aus dem OSS-System exportiert werden. Die AbteilungIV/4 —
Umsatzsteuer leitete die Meldungen weiter.
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Kennzahlen waren in LoS abrufbar®® und standen ab April 2024 fur die Erstellung der
Meldungen an die Europaische Kommission zur Verfligung.®

(3) Die IT-Anwendungen der Gsterreichischen Finanzverwaltung zum OSS-System
wiesen, wie bereits jene zu den Vorgangersystemen MOSS und eVAT, viele Funktio-
nalitdten wie Such- und Filterfunktionen auf. Das Finanzministerium fihrte zahl-
reiche systemintegrierte Fehlerprifungen bei den Registrierungen und Erklarungen
durch, um Fehleingaben zu verhindern (TZ 11, TZ 15). Die Fehleingaben konnten
falsche Steuererklarungen3? zur Folge haben und verursachten weitere

zeitaufwandige Bearbeitungen durch die Bediensteten, etwa im Rahmen der
Fehlerliste ,,Zu Gberprifende Erklarungen”. Da die Fehleingaben im Regelungsregime
der EU technisch nicht unterbunden werden durften, regte das Finanzministerium
im Juli 2024 in den EU-Gremien eine Anderung der EU-Vorgaben an, um solche
Fehleingaben unterbinden zu kénnen.

Aufgrund ihrer Expertise waren die Bediensteten der IT-Abteilung des Finanzminis-
teriums u.a. in eine EU-Arbeitsgruppe zur Verbesserung der IT-Anwendungen fir
das OSS-System eingebunden.

Das Finanzministerium verbesserte seit dem Erstbericht die I[T-Anwendungen und
setzte damit auch Empfehlungen des RH aus dem Erstbericht um. Dennoch orteten
die Bediensteten der Steuerverwaltung weiteres Verbesserungspotenzial, z.B.
weitere Filterfunktionen, die Moglichkeit von Excel-Exporten der Bearbeitungslisten
sowie die Mdglichkeit, die Bearbeitung der Listen im System zu vermerken.

(1) Der RH anerkannte, dass das Finanzministerium steuerungsrelevante Kennzahlen
aus dem OSS-System in sein Managementinformationssystem LoS aufnahm.

Er hielt fest, dass die Daten fur die Meldungen an die Europaische Kommission
nunmehr groBteils aus LoS exportiert werden konnten. Er hielt diese Weiterentwick-
lung flr zweckmaRig, weil sie die zustandige IT-Abteilung im Finanzministerium
entlastete, die bisher diese Daten aus dem OSS-System exportieren musste.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, die steuerungsrelevanten Daten aus dem
OSS-System auch als Basis fur weiterflihrende Risikoanalysen zu verwenden (TZ 22).

Die Erklarungen im OSS-System konnten rickwirkend korrigiert werden, und zwar riickwirkend bis drei Jahre
ab dem Tag, an dem die urspringliche Erklarung abzugeben war. Dadurch @nderten sich die im LoS
bereitgestellten Daten und damit auch rickwirkend die Kennzahlen.

Ausgenommen waren Daten zu Ausschlussgriinden (Fehlercodes) ausgeschlossener Unternehmen.

Es war moglich, von den im System vorgegebenen Steuersatzen abweichende Steuersdtze einzutragen.
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(2) Der RH anerkannte, wie auch im Erstbericht, die vom Finanzministerium
implementierten IT-Anwendungen zur Umsetzung des OSS-Systems. Dennoch
bestanden weitere Verbesserungspotenziale, um die Effizienz weiter zu erhéhen.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, gemeinsam mit den Praktikern weitere
Verbesserungspotenziale in den IT-Anwendungen zu erheben und diese rasch umzu-
setzen.

(3) Der RH wies kritisch auf die aufwéndigen Listenbearbeitungen hin, die aus fehler-
haften Eintragen der Unternehmen und fehlenden Priifroutinen bei Eingaben in das
0SS-System in anderen EU-Mitgliedstaaten resultierten. Diese Bearbeitungen
banden Personalressourcen, die ansonsten fiir risikoorientierte Prifungshandlun-
gen genutzt werden kénnten. Der RH anerkannte, dass das Finanzministerium diese
Probleme in den EU-Gremien aufzeigte. Er sah in der Beseitigung dieser fehlerhaften
Eingaben und der daraus resultierenden Bearbeitung durch die Bediensteten Poten-
zial, die Effizienz zu steigern. Der RH kritisierte, dass aufgrund ungeprifter Fehlein-
trage anderer EU-Mitgliedstaaten die korrekte Inanspruchnahme des OSS-Systems
nicht sichergestellt war.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, weiterhin in den EU-Gremien darauf hinzu-
wirken, die Fehleintrdge im OSS-System durch Anderung der Vorgaben und durch
IT-Prifroutinen zu verringern. Dies mit dem Ziel, Effizienzsteigerungen zu ermog-
lichen, Ressourcen fir risikoorientierte Prifungshandlungen freizuspielen und eine
korrekte Datengrundlage im OSS-System sicherzustellen.

(1) Laut Stellungnahme des Finanzministeriums sei die Empfehlung des RH zur
Verwendung der steuerungsrelevanten Daten durch die Risikoanalysen des PACC
und die entsprechenden Uberpriifungshinweise bereits weitgehend umgesetzt. Der
Prufplan fir die AuRenprifungen von im OSS-System registrierten Unternehmen,
bei denen Osterreich Verbraucherstaat war, werde erstmals fiir 2026 unter Einbezie-
hung der OSS-Daten erstellt.

(2) Im Hinblick auf Verbesserungspotenziale in den IT-Anwendungen seien die
Praktiker aus den Finanzamtern von Beginn an einbezogen und sei Uber die Jahre
eine grolRe Anzahl von Verbesserungswiinschen umgesetzt worden. Diese Vor-
gehensweise der Einbeziehung der Praktiker werde auch in Zukunft beibehalten.
Insbesondere das Feedback aus den Schulungen werde miteinbezogen. Die
Empfehlung des RH sei umgesetzt.

(3) Die vom RH empfohlene Verringerung der Fehleintrage im OSS-System sei ein
gemeinsames Anliegen. Deshalb habe das Finanzministerium von Beginn an fort-
wahrend in unterschiedlichsten Gremien darauf hingewirkt und werde dies auch in
Zukunft weiterhin auf EU-Ebene tun.
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Strategie und Ziele

(1) Laut den Feststellungen des RH im Erstbericht (TZ 23) bestand im Finanzministe-
rium im Zusammenhang mit E-Commerce der Bedarf nach einer strategischen
Ausrichtung u.a. mit folgenden Zielen:

vollstandige steuerliche Erfassung der Unternehmen, die digitale Dienstleistungen
erbringen,

Vollstdndigkeit und Richtigkeit der Uber das MOSS-System erfolgten Zahlungen,
umfassendes Risiko- und Kontrollmanagement sowie

risikoaddquater Einsatz von spezialisierten Bediensteten mit den notwendigen IT-
und Sprachkenntnissen.

Der RH hatte daher dem Finanzministerium empfohlen, die erforderlichen (Personal-
und IT-)Ressourcen zu ermitteln und zur Verflgung zu stellen (siehe im Detail TZ 26).
Uberdies hatte er empfohlen, die aufgezeigten Defizite des MOSS-Systems in den
zustandigen EU-Gremien zu thematisieren und gemeinsam EU-weite Strategien zur
Minimierung des Abgabenausfallsrisikos zu erarbeiten; das Finanzministerium sollte
sich flr eine verstérkte internationale Zusammenarbeit einsetzen.

(2) Das Finanzministerium hatte sowohl in seiner Stellungnahme zum Erstbericht als
auch im Nachfrageverfahren u.a. darauf verwiesen, dass die vom RH aufgezeigten
Defizite die Personal- und IT-Ressourcen und die Risikoanalyse in allen EU-Mitglied-
staaten betrafen. Es wolle der Empfehlung des RH zur Thematisierung der Defizite in
den EU-Gremien Rechnung tragen und die erforderlichen Schritte auch in der
Zusammenarbeit mit anderen EU-Mitgliedstaaten forcieren.

(3) Die Abteilung Betrugsbekampfung Steuer und Zoll im Finanzministerium erstellte
2023 ein Strategiekonzept3 zum 0OSS-System. Im Zusammenhang mit E-Commerce
bei grenziiberschreitendem Versandhandel formulierte das Konzept u.a. folgende
Erfordernisse:

MaRnahmen zur weiteren Starkung der internationalen Zusammenarbeit bei grenz-
Uberschreitenden Sachverhalten;

Aufbau individueller Risikomanagementprozesse bzw. Kontrollstrategien fur spezifi-
sche Wirtschaftsbeteiligte, insbesondere u.a. bei E-Commerce;

zu E-Commerce: Legistikvorschldage, Festlegung flir gemeinsame Vorgehensweise
Zoll und Steuer, Entwicklung IT-Verfahren, Evaluierung der Ergebnisse;

,Konzept einer strategischen Ausrichtung fur eine zukunftsfitte Betrugsbekdmpfung”, Stand 17. Marz 2023

www.parlament.gv.at



57

34

35

111-292 der Beilagen XXVI11. GP - Bericht - Hauptdokument

zu Daten von Plattformen3*: Einbindung der Abteilung fur Betrugsbekdampfung
Steuer und Zoll in die Implementierung der Vorschriften zur Aufdeckung von
Steuerbetrug in der digitalen Wirtschaft.

Laut Finanzministerium soll der rechtliche Rahmen des OSS-Systems der Finanz-
verwaltung ermoglichen, die notwendigen Daten (z.B. Plattformdaten, Zahlungs-
daten) zu erhalten, um Félle von Nichtbefolgung der rechtlichen Bestimmungen
identifizieren und die korrekte Besteuerung durchsetzen zu kdnnen (TZ 24).

(4) In einem Grundsatzpapier3® aus 2023 verfasste die Abteilung Betrugsbekdmpfung
Steuer und Zoll Vorschlage fir eine Blndelung der Kompetenzen und die
entsprechende Personalausstattung. Laut Grundsatzpapier zihle Osterreich zu den
sieben EU-Mitgliedstaaten mit dem hochsten Konsum; allerdings

fehle im FAO das Wissen zu den mit dem 0SS-System verbundenen Aufgaben als
Registrierungsstaat, u.a. zur Uberprifung der Umsétze, speziell bei 10SS auch in
Verbindung mit dem Zoll, und

bestliinden personelle Engpdsse sowie technische Probleme, die aus ,,Art und Struk-
tur der [internationalen] Meldungen” herriihren wirden.

Vor dem Hintergrund, dass die Teilnahme am OSS-System freiwillig war und sowohl
die Erflllung der Umsatzsteuerpflicht als auch die vom Registrierungsstaat gemelde-
ten Umséatze im Verbraucherstaat zu Uberprifen waren, formulierte das Grundsatz-
papier — neben der Sicherung des Steueraufkommens in Osterreich — zwei
Malnahmen im Zusammenhang mit dem OSS-System, die es auf Empfehlungen des
RH im Erstbericht stitzte:

Die Zustandigkeit fur die im OSS-System registrierten Unternehmen ware wegen der
spezifischen steuerrechtlichen Anforderungen dsterreichweit moglichst zu bindeln.
Dies wirde den Aufbau von erforderlichem Spezialwissen ermoglichen und eine
gleichmaRige Bearbeitung der Steuerfille sicherstellen.

Es waren strukturierte, zielgerichtete Recherchen zur Identifikation von steuerlich
nicht erfassten ausldndischen Unternehmen, die Umsétze in Osterreich tatigen, zu
veranlassen, die Zustandigkeiten in der Finanzverwaltung fir diese Recherchetatig-
keit festzulegen, die dafir erforderlichen Personal- und IT-Ressourcen zu ermitteln
und zur Verfligung zu stellen sowie das Abgabenausfallsrisiko zu erheben und in
regelmaRigen Abstanden neu zu bewerten.

gemal § 24 Umsatzsteuergesetz 1994

Grundsatzpapier fir die strategische Ausrichtung zur ,Verwertung steuerlicher Informationen im Austausch
mit dem Ausland®, Stand 26. Janner 2023
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Das Grundsatzpapier enthielt folgende Schlussfolgerungen:

Einige EU-Mitgliedstaaten hatten fur spezielle Aufgaben im Zusammenhang mit
Auslandssachverhalten eigene Teams und/oder Kompetenzzentren — darunter auch
far alle Agenden des OSS-Systems3® — gegriindet.

Die Bearbeitung einlangender Informationen ,geht in O[sterreich] im Tagesgeschaft
und den Massenerledigungen unter” bzw. erhdéhe die Durchlaufzeiten. Dadurch
erfolge keine ausreichende und richtige Bearbeitung.

Auslandssachverhalte seien fir viele Bedienstete zu komplex, vor allem, wenn sie
nur wenige Falle im Jahr zu bearbeiten hatten.

Amtshilfe scheitere am fehlenden Wissen Gber die méglichen Instrumente und an
fehlenden Sprachkompetenzen.

Dort, wo es eine Spezialisierung gebe, wie im FAQ in der Dienststelle Graz-Stadt oder
im FAG, sei der Arbeitsaufwand durch die zusatzlichen Regelungen und Daten fir
den Informationsaustausch stark angestiegen.

Fir die Verwertung der vorhandenen Informationen brauche es laut Grundsatz-
papier daher gebilindeltes Fachwissen mit klaren Kompetenzen.

Der RH hatte dazu in seinem Erstbericht bereits Feststellungen getroffen; insbeson-
dere hatte er MaRnahmen als erforderlich gesehen im Hinblick auf

eine angemessene Kontrolldichte der im MOSS-System erklarten Umsatze im Sinne
der GleichméRigkeit der Besteuerung und der Sicherung der 6sterreichischen Steu-
eransprlche (TZ 14),

strukturierte, zielgerichtete Recherchen zur Identifikation von steuerlich nicht
erfassten auslandischen Unternehmen, die Umsétze in Osterreich tatigen, mit den
daflr festzulegenden Zustandigkeiten und den dafiir erforderlichen Personal- und
IT-Ressourcen (TZ 20), sowie

spezialisierte Personalressourcen, IT-Unterstitzung und risikoorientierte Kontrollen
(TZ 22).

(5) Laut Finanzministerium passe es im Rahmen des Risikomanagements seine lang-
jahrige Risikolandkarte an aktuelle Risiken an. Der Themenbereich E-Commerce
beinhalte u.a. die Daten von Plattformen und ausldndischen Versandhandelsunter-
nehmen. Das Finanzministerium Ubermittelte dem RH dazu eine Zusammenstellung
von sogenannten , GRC Risiken“®”. Darin stufte es den Zuwachs von E-Commerce-
Handelsformen wie ,Onlinehandel/Versandhandel/Vermittlungsplattformen” in
ihrer finanziellen, operativen und strategischen Auswirkung als sehr hohes Risiko

Frankreich hatte ein Kompetenzzentrum fir alle Agenden des OSS-Systems, das nicht nur die Registrierungen
abwickelte, sondern auch Mahnungen bei Fehlen der Erklirungen und Zahlungen, Uberpriifungen von
inhaltlich auffalligen Erklarungen und Vergleiche mit den Einfuhrdaten des Zolls.

GRC = Governance, Risk und Compliance
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ein. Das Risiko bestehe aufgrund von fehlenden Kontrollmoglichkeiten, speziell bei
digitalen Dienstleistungen, die zu Einnahmenausféllen insbesondere bei Drittlands-
anbietern fihren wirden. Die wachsende Sharing Economy biete eine ,schier
unUberblickbare Vielfalt” an neuen Geschaftsmodellen, wobei die , NutznieRer”
—das seien jedenfalls Plattformen und Anbieter — eine geringe steuerliche Compli-
ance aufwiesen. Das Finanzministerium sah deshalb einen Bedarf an personellen,
organisatorischen und legistischen Mallnahmen sowie an [T-Unterstiitzung. Diese
Risikofelder fanden sich sowohl in den Abteilungszielen als auch in den Zielen fur die
Amter wieder.

(6) Basierend auf seinen strategischen Grundlagen schloss das Finanzministerium
mit den nachgeordneten Dienststellen Amts-Ziele-Sets mit operativen Zielen ab.
Diese beriicksichtigten im tberpriiften Zeitraum fiir das FAO und das FAG die Tatig-
keiten im Zusammenhang mit den im OSS registrierten Unternehmen nicht. Laut
Finanzministerium seien in den letzten Jahren und auch zur Zeit der Gebarungs-
Uberprifung andere Schwerpunkte fir AuRenprifungsmalnahmen vorrangig.

(1) Der RH hielt fest, dass das Finanzministerium die Empfehlungen aus dem Erstbe-
richt des RH in seinen Strategiepapieren berlcksichtigte. Er kritisierte allerdings,
dass es die Empfehlungen mit Ausnahme der Schaffung des dritten Prifteams in der
Dienststelle Graz-Stadt (TZ 26) noch nicht umgesetzt hatte. Damit bestanden die
Defizite weiter, die der RH im Erstbericht aufgezeigt hatte.

Er empfahl daher dem Finanzministerium, die Umsetzung der Schlussfolgerungen
und Empfehlungen aus seinem Strategiekonzept und seinem Grundsatzpapier
(beide aus 2023) voranzutreiben. Insbesondere ware(n)

die speziellen Aufgaben im Zusammenhang mit Auslandssachverhalten betreffend
E-Commerce mit Nachdruck in eigenen Teams und/oder Kompetenzzentren zu
blndeln,

komplexe Sachverhalte durch spezialisierte Bedienstete zu erledigen, die entspre-
chendes Fachwissen aufweisen und die notwendigen Instrumente kennen und
beherrschen,

die Bearbeitung einlangender Informationen aus dem Tagesgeschaft herauszuldsen,
um angemessene Ressourcen fir eine effiziente Bearbeitung zu schaffen und

jene Teams, die bereits eine Spezialisierung aufweisen und deren Arbeitsaufwand
durch die zusatzlichen Regelungen sowie durch vermehrte Daten fir den Informati-
onsaustausch stark ansteigt, mit angemessenen Ressourcen auszustatten.

(2) Der RH kritisierte, dass das Finanzministerium im Hinblick auf die von ihm defi-
nierten Risikopotenziale und MalRnahmen bei E-Commerce und grenziberschrei-
tendem Versandhandel bisher keine ausreichenden MaRnahmen zur Risiko-
minimierung gesetzt hatte. Weiters hielt er kritisch fest, dass — entgegen der Aussage
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des Finanzministeriums, wonach sich die Risikofelder in den Zielen fiir die Amter
wiederfanden — in den Amts-Ziele-Sets des FAO und FAG keine Ziele mit direktem
Bezug zu E-Commerce und grenziberschreitendem Versandhandel enthalten waren.
Damit war deren zunehmende Bedeutung in den Zielen der Finanzamter nicht
abgebildet.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, basierend auf den von der Abteilung
Betrugsbekdmpfung Steuer und Zoll definierten Risikopotenzialen umgehend
Malnahmen zur Risikominimierung zu setzen und Ziele fir die Finanzamter
festzulegen.

Weiters empfahl er dem Finanzministerium, sicherzustellen, dass alle Unternehmen
steuerlich gleichbehandelt werden; dazu waren vor allem risikoadaquate Kontrollen
durchzufihren und angemessene Ressourcen bereitzustellen.

(1) Laut Stellungnahme des Finanzministeriums habe es der Empfehlung zur Biinde-
lung der Kompetenzen bereits durch die Ansprechpersonen laut Organisationserlass
teilweise Rechnung getragen. Es evaluiere im Rahmen der budgetéren Vorgaben fir
den Personaleinsatz die Moglichkeiten, ein Kompetenzzentrum in Form einer
virtuellen Expertengruppe fir den Innendienst zu schaffen, die sich monatlich fir
die Bearbeitung von OSS-Fallen und anderen Auslandssachverhalten treffe. Mit
diesem Modell werde der angespannten Personalsituation Rechnung getragen und
wlrden Probleme wie Aktenabtretungen oder Reiseaufwand vermieden.

(2) Bei den MaBnahmen zur Risikominimierung und den Zielen fir die Finanzamter
erlbrige sich ein gesondertes Ziel durch die Bertcksichtigung der OSS-Daten sowie
der Plattformdaten im risikoorientierten Priifplan des PACC, der jéhrlich Bestandteil
der Zielplanung sei. Darliber hinaus seien bei den Zielen die Risikopriorisierung und
die Anzahl der offenen Félle aus den Prifungen der COVID-19 Finanzierungsagentur
des Bundes GmbH (COFAG) zu berlcksichtigen.

(3) Das Finanzministerium verwies im Hinblick auf die Sicherstellung der steuer-
lichen Gleichbehandlung auf die nunmehr méglichen Auswertungen zur Steuerung
von Arbeitsanfall und Personal. Mit der Prifauswahl des PACC fur den Innendienst
sei der Empfehlung Rechnung getragen worden. Ebenso wirden Plattformdaten fir
die Risikoauswahl eingesetzt und so der Identifizierung von Unternehmen dienen,
die bisher nicht als solche erfasst worden seien.

Zielgerichtete, strukturierte Recherchen zur Identifikation von steuerlich nicht

erfassten ausldndischen Unternehmen seien im Ausmal der personellen Kapazitat
durchgefihrt worden (z.B. Plattformdaten Top100).
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Zuklnftig kdnnten mit den erst seit Méarz 2025 verfligbaren Daten des Central
Electronic System of Payment Information (CESOP) nicht erfasste Unternehmen
effizient aufgedeckt werden. Weiters bestehe mit CESOP-Daten grundsatzlich eine
effektive Méoglichkeit, die Hohe der erklarten Umsatze mit tatsachlich erhaltenen
Betragen zu vergleichen. Im Zuge einer Vorabprifung als Abgleich der im Datenstand
der Finanzverwaltung befindlichen Information und anderer Daten kdnne somit eine
risikoorientierte Auswahl von prifungswirdigen Fallen noch zielgerichteter durch-
geflhrt werden.

(1) Der RH nahm Kenntnis von den Ausfihrungen des Finanzministeriums, Ansprech-
personen in das Organisationshandbuch zu implementieren und die Schaffung eines
Kompetenzzentrums zu evaluieren. Dies tragt nach seiner Ansicht zu einer Blindelung
und zum Aufbau von Spezialwissen sowie zur gleichméaRigen Bearbeitung der
Steuerfalle bei. Er verwies dazu auf seine Empfehlung im Erstbericht (TZ 7).

(2) Zu den Malknahmen zur Risikominimierung und den Zielen fiir die Finanzamter
hielt der RH fest, dass der Zuwachs von E-Commerce-Handelsformen wie Online-
handel, Versandhandel und Vermittlungsplattformen sowie das damit einhergehende
wachsende Risiko in den bisherigen Prifplanen keine ausreichende Bertcksichtigung
gefunden hatten. Das Finanzministerium fihrte in seiner Stellungnahme zwar
mehrfach aus, dass ab 2026 die Prifplane durch Bearbeitungshinweise des PACC
erganzt wirden und damit jahrlich Bestandteil der Zielplanung seien. Der RH konnte
die Ansicht des Finanzministeriums jedoch nicht teilen, dass sich deshalb die
Festlegung von diesbezlglichen Zielen fir die Finanzémter erlbrige. Das
Finanzministerium sollte, der Empfehlung des RH folgend, in den Amts-Ziele-Sets
operative Ziele mit Malknahmen zur Risikominimierung im Zusammenhang mit
0SS-Umsatzen festlegen. Dies, um auch diesem Bereich eine adaquate Risiko-
priorisierung aufgrund der zunehmenden Bedeutung des grenziiberschreitenden
Versandhandels beizumessen.

(3) Zur Sicherstellung der steuerlichen Gleichbehandlung aller Unternehmen durch
risikoaddquate Kontrollen hielt der RH fest, dass die vom Finanzministerium darge-
legten MaRnahmen nur mit ausreichendem Personal und organisatorischen
Malnahmen — beispielsweise durch die Schaffung eines Kompetenzzentrums oder
virtueller Spezialteams — zu einer Risikominimierung fiihren kénnen.

Er verwies dazu auf seine Ausfihrungen in TZ 26, wonach die Umséatze im OSS-

System mangels ausreichender Personal- und IT-Ressourcen weiterhin nahezu unge-
prift waren; dies, obwohl das Finanzministerium selbst aufgrund der hohen Risiken
einen Bedarf an personellen und organisatorischen Mallnahmen sowie an IT-Unter-
stitzung und legistischen MaRnahmen sah.
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Der RH hielt seine Empfehlungen daher aufrecht, um sicherzustellen, dass alle
Unternehmen gleich behandelt werden.

Zustandigkeiten

Mit der Umstrukturierung der Finanzverwaltung ab 1. Janner 2021 wurden insbe-
sondere die bis dahin bestehenden Finanz- und Zollamter und die GroRbetriebs-
prifung in den bundesweiten Behérden ,Finanzamt Osterreich”, ,Finanzamt fiir
GroRbetriebe” und , Zollamt Osterreich” zusammengefiihrt.

Fir die Erhebung der Umsatzsteuer von Unternehmen, die ihr Unternehmen vom
Ausland aus betrieben und im Inland weder eine Betriebsstatte hatten noch Umsatze
aus der Nutzung eines im Inland gelegenen Grundbesitzes erzielten, war das FAO
zustandig.3®

Innerhalb des FAO war fiir ausldndische Unternehmen mit Umsatzen in Osterreich
— unabhdangig davon, ob das Unternehmen das Veranlagungsverfahren oder das
0SS-System in Anspruch nahm — die Dienststelle Graz-Stadt fur die Erhebung und
Prifung der Umsatzsteuer zustandig; in der Dienststelle standen dafir zwei
Spezialteams im Innendienst und drei Prifteams zur Verfiigung.®®

AuRerhalb dieser Sonderzustandigkeit oblagen den Teams in den Dienststellen des
FAO und im FAG — neben ihrer sonstigen Tatigkeit — auch die Bearbeitung und
Prufung von dsterreichischen Unternehmen, die das OSS-System nutzten und fir die
Osterreich der Registrierungsstaat war.

§ 60 Abs. 2 Z 2 Bundesabgabenordnung, BGBI. 194/1961 i.d.g.F.

Zwei Prufteams waren vor der Umstrukturierung in der GroRbetriebsprifung fur die Prifung ausléandischer
Unternehmen zustédndig; das dritte Prifteam mit speziellen Aufgaben im Bereich E-Commerce wurde neu
geschaffen — siehe TZ 26.
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Osterreich als Registrierungsstaat
Registrierungen im OSS-System

Die Anzahl der Unternehmen, die in Osterreich als Registrierungsstaat aufrecht im
0SS-System registriert waren*°, entwickelte sich wie folgt:

Abbildung 10: Registrierte Unternehmen in Osterreich als Registrierungsstaat,
jeweils zum 31. Dezember
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10SS MS!
B Eu-0s5 MS
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34
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MSI = Member State of Identification (Registrierungsstaat)
Quellen: BMF LoS (Stand 14. Janner 2025); Erstbericht; Darstellung: RH

In Osterreich als Registrierungsstaat waren Ende 2024 8.813 Unternehmen im OSS-
System registriert, Uberwiegend im EU-OSS. Im Registrierungsprozess wurde die
Tatigkeit der Unternehmen — Versandhandel und/oder Dienstleistung — nicht erfasst
(TZ 3). Der RH konnte daher die registrierten Unternehmen nicht entsprechend
zuordnen.

Neben den ,aufrecht registrierten” Unternehmen waren im OSS weitere Unternehmen enthalten, allerdings
war deren Registrierung aufgrund von Ausschlissen nicht mehr glltig.
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Die in Osterreich als Registrierungsstaat erkldrte Umsatzsteuer entwickelte sich von
Juli 2021 bis 2024 wie folgt:

Abbildung 11: In Osterreich als Registrierungsstaat erklarte Umsatzsteuer
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Quelle: BMF LoS (Stand 14. Janner 2025); Darstellung: RH

Die in Osterreich als Registrierungsstaat erklarte Umsatzsteuer entfiel fast zur Ganze
auf den EU-OSS. Davon betrafen im Jahr 2024 fast 90 % den Versandhandel.
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AulBenprifungsmallinahmen
durch Osterreich als Registrierungsstaat

(1) Gemalk dem ,Organisationserlass zum OSS” (in der Folge: Organisationserlass)
des Finanzministeriums vom Juli 2023 war im Rahmen einer Auenprifung auch die
Einhaltung der OSS-Vorschriften zu prifen. Den Bediensteten der vom RH Gberprif-
ten Finanzamter war der Inhalt des Organisationserlasses nicht vollstdndig bekannt;
sie pruften OSS-Umsatze im Zuge von AuRenprifungen teilweise nicht.

Demgegeniiber gab das FAO an, dass aufgrund der klaren Vorgaben des Organisati-
onserlasses die 0SS-Umsétze im FAO immer mitgeprift wiirden. Angaben zur Anzahl
der AulRenprifungen, bei denen OSS-Umsétze tatsachlich geprift wurden, konnte
es nicht machen. Laut Erhebungen des FAG fur den RH im Rahmen der Gebarungs-
Uberprifung habe es im Giberpriiften Zeitraum elf AuBenpriifungen bei in Osterreich
zum OSS-System registrierten Unternehmen durchgefiihrt; bei drei von ihnen habe
es auch die OSS-Umsatze geprift.#

Das FAO und das FAG erachteten es als sinnvoll, die Priifpflicht im Organisations-
erlass, die alle im OSS-System registrierten Unternehmen umfasste, anhand von
Risikokriterien oder Betragsgrenzen anzupassen.

(2) Bis Juli 2024 setzten — gemald einer Auswertung des Finanzministeriums — das
FAO und das FAG 623 PrifungsmaRnahmen bei in Osterreich zum OSS-System regis-
trierten Unternehmen (530 das FAQ, 93 das FAG). Ob bei diesen Priifungen die OSS-
Umsatze tatsachlich mitgeprift bzw. Feststellungen getroffen wurden, konnte das
Finanzministerium nicht angeben. Dies, obwohl von Juli 2021 bis Ende 2024 in
Osterreich als Registrierungsstaat knapp 1 Mrd. EUR an Umsatzsteuer erklart wurde.

(3) Die Ziele der Finanzamter beriicksichtigten die Kontrolle der OSS-Umsétze in
Osterreich als Registrierungsstaat weder bei der AuRenpriifung noch bei Priifungs-
maRnahmen im Innendienst. Laut FAO fanden die Aufgaben im Zusammenhang mit
dem OSS-System zu wenig Berlcksichtigung in den Amts-Ziele-Sets, bei den Steue-
rungskennzahlen und in der Ziel- und Leistungssteuerungsvereinbarung von Prife-
rinnen und Prufern (TZ 7, TZ 26). In der Personalplanung waren die Aufgaben im
Zusammenhang mit dem OSS-System ebenfalls nicht berlcksichtigt (TZ 26).

(4) Die far das Jahr 2023 erstmalig getroffene Risikofallauswahl fur Betriebsprifun-
gen im Zusammenhang mit 0SS-Umsatzen in Osterreich als Registrierungsstaat war
nicht zielfihrend. Im Zusammenhang mit 10SS-Umsdtzen kam es zu keiner

Risikoanalyse (TZ 23).

mittels Verprobung der Umsatzsteuerbuchungen
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Der RH wies kritisch darauf hin, dass

weder das Finanzministerium noch die Finanzamter Angaben Uber die tatsachlich
durchgefihrten Prifungen von OSS-Umséatzen und die allféllig daraus resultieren-
den Feststellungen bei in Osterreich registrierten Unternehmen machen konnten.
soweit bekannt, nur vereinzelt 0SS-Umsatze geprift wurden.

keine Ziele fir OSS-Prifungen formuliert wurden und die Aufgaben im OSS-System
nicht als Ressourcenbedarf in die Personalplanung einflossen (TZ 7).

eine zielgerichtete risikoorientierte Prifauswahl fir im OSS-System registrierte
Unternehmen fehlte (TZ 23).

Bereits im Erstbericht hatte der RH kritisiert, dass die Umsatze der im damaligen
MOSS-System registrierten Unternehmen seit 2015 nahezu ungeprift waren.

Angesichts der zunehmenden Bedeutung grenziberschreitender Versandhandels-
umsatze sah der RH Priifungen als dringend geboten, um die GleichmaRigkeit der
Besteuerung zu erreichen, eine valide Basis fir die Ertragsbesteuerung der Unter-
nehmen zu schaffen und im Sinne der Praventivwirkung das steuerkonforme Verhal-
ten der Unternehmen zu unterstitzen.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, die Prifung der OSS-Umsatze durch geeig-
nete Malinahmen zu forcieren, etwa durch auf OSS-Umsatze spezialisierte Prifun-
gen oder durch Schwerpunktsetzungen auf OSS-Umséatze mit anschlieRender
Evaluierung.

Er empfahl dem Finanzministerium weiters,

den Organisationserlass gemeinsam mit den Finanzamtern hinsichtlich der prakti-
schen Umsetzbarkeit zu optimieren und zu kommunizieren,

die Falle fur Prifungen auf dieser Basis risikoorientiert auszuwahlen und

fur die so ausgewahlten Prifungen die erforderlichen Rahmenbedingungen zu
schaffen.

Insbesondere flr internationale steuerrechtliche Sachverhalte, etwa Versandhan-
delsumsatze im OSS-System, empfahl der RH dem Finanzministerium, die Moglichkeit
einer detaillierten Datenerhebung als Grundlage flr Steuerungsmalnahmen zu
schaffen. Dazu waren die Anzahl der durchgefiihrten Prifungen und die Prifungs-
handlungen auswertbar zu dokumentieren.

(1) Laut Stellungnahme des Finanzministeriums sei die Empfehlung, die Prifung der
0SS-Umsatze zu forcieren, bereits umgesetzt: Die OSS-Umsatze wirden bei der
Erstellung des Prifplans durch das PACC fiir das Jahr 2026 beriicksichtigt. Das PACC
evaluiere regelmaRig die Ergebnisse aus dem Prifplan.
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(2) Eine Aufnahme von starren Betragsgrenzen in den Organisationserlass sei in
einem dynamischen Wirtschaftsbereich und aufgrund der Besonderheiten des
0SS-Verfahrens nicht zielfihrend, sofern die 0SS-Umsatze in der Risikoanalyse des
PACC und der Prifauswahl inkludiert seien. Das Finanzministerium nehme jedoch
die Empfehlungen des RH auf und werde weitere Gesprache mit den Praktikern
fihren.

(3) Das PACC evaluiere permanent die gesetzten PriifmalBnahmen. Eine Auswertung
von PriifmaBnahmen fir OSS-Umsétze konne durchgefiihrt werden, wenn diese im
BP2000 (Priufsoftware) ausfihrlich dokumentiert seien (beispielsweise Auswahlgrund
nur ,0SS“) bzw. zukinftig dokumentiert wirden (Implementierung von neuen bzw.
mehreren Auswahlgriinden). Die Aufnahme in LoS ermogliche die gesamthafte
Betrachtung der OSS-Daten fur den Personaleinsatz.

(1) Der RH entgegnete dem Finanzministerium, dass es zweckmaRig wére, die Forcie-
rung der Prifung der OSS-Umsatze durch weitere geeignete Mallnahmen, wie die
Aufnahme in die Ziele oder Schwerpunktsetzungen, zu unterstitzen.

(2) Die Empfehlung des RH zur Optimierung des Organisationserlasses zielte darauf
ab, die Vorgaben im Organisationserlass mit einer zweckmaRigen Risikoauswahl und
den erforderlichen Rahmenbedingungen zu verknupfen.

(3) Der RH wies darauf hin, dass datenbasierte Steuerungsmalnahmen erst vorge-
nommen werden kdnnen, wenn die dazu notwendigen Daten tatsachlich erhoben
und dokumentiert werden. Er wiederholte daher seine Empfehlung, die Méglichkeit
einer detaillierten Datenerhebung als Grundlage fur SteuerungsmalRnahmen zu
schaffen.
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Innendienstmalinahmen
durch Osterreich als Registrierungsstaat

(1) Der Innendienst der betrieblichen Veranlagung im FAO und im FAG war fir die
Registrierung, die laufende Betreuung und den Ausschluss von in Osterreich zum
0SS-System registrierten Unternehmen zustandig. Er hatte dabei die automatisch
erstellten Arbeitslisten ,0SS-Abweisungen” und , 0SS-Entscheidungsliste” sowie die
Ausschlussliste*? abzuarbeiten; Letztere verursachte den grofiten Arbeitsaufwand.

Die Bediensteten Uberpriften bei Féllen auf der Ausschlussliste, ob das Unterneh-
men von Amts wegen aus dem OSS-System auszuschlieRen war. Amtswegige
Ausschlisse erfolgten nach Uberprifung der Ausschlussgriinde durch die
Bediensteten.*® Laut Finanzministerium sollten zukUnftig Falle auf der automatisch
erstellten Ausschlussliste, bei denen kein Ermessensspielraum bestand (z.B. bei
achtmaliger Abgabe einer Null-Erkldarung), automatisiert aus dem OSS-System
ausgeschlossen werden.

(2) Anders als bei den Umsatzen, die Unternehmen im Veranlagungsverfahren
erklarten, waren bis zur Zeit der Gebarungsiberprifung keine Kontrollen der im
0SS-System erklarten Umsatze zeitnah nach Abgabe der Erklarungen durch den
Innendienst vorgesehen. Das Finanzministerium plante, ab 2025 derartige Kontrol-
len risikobasiert durchzufuhren (TZ 22).

(1) Der RH anerkannte, dass das Finanzministerium Optimierungsbedarf in der prak-
tischen Anwendung des 0OSS-Systems, beispielsweise beim automatisierten
Ausschluss aus dem OSS-System, feststellte und dazu Losungen vorschlug.

Er empfahl dem Finanzministerium, die Automatisierung des IT-Verfahrens fir das
OSS-System auf nationaler Ebene voranzutreiben und die fur die Bediensteten
essenziellen IT-Anwendungen regelmalig gemeinsam mit den betroffenen Berei-
chen auf ihre Praxistauglichkeit zu Gberprufen.

Die Teilnahme am OSS-System konnte auf Antrag des registrierten Unternehmens oder von Amts wegen
(durch behordlichen Ausschluss) beendet werden. Abhédngig davon, welche Grinde zur Beendigung oder
zum Ausschluss fuhrten, war das Unternehmen fir eine bestimmte Zeit — die sogenannte Sperrfrist —von der
Teilnahme am OSS-System ausgeschlossen.

Ein amtswegiger Ausschluss aus dem OSS-System war in drei Fallen vorgesehen:

e Das Unternehmen hatte innerhalb von acht Kalendervierteljahren ausschlieRlich Null-Erklarungen
abgegeben,

e die Voraussetzungen zur Inanspruchnahme des EU-OSS lagen nicht mehr vor (z.B. aufgrund einer
Begrenzung der UID-Nummer)

e oder das Unternehmen verstieR wiederholt gegen die Vorschriften der OSS-Systeme (ein wiederholter
VerstoR war u.a. die Nicht-Abgabe einer Erklarung im OSS-System Uber drei Kalendervierteljahre).

www.parlament.gv.at



69

11.3

11.4

111-292 der Beilagen XXVI11. GP - Bericht - Hauptdokument

(2) Der RH wies kritisch darauf hin, dass die im OSS-System erklarten Umsatze keiner
Kontrolle durch den Innendienst unterlagen. Er sah darin zusatzlich zum Abgaben-
ausfallsrisiko eine mogliche Ungleichbehandlung gegenlber den Unternehmen im
Veranlagungsverfahren.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, auch fir den Innendienst risikobasierte
Uberpriifungen der OSS-Umsétze zeitnah zur Erklarungsabgabe zu implementieren
und die Risikokriterien regelmaRig auf Effizienz und Treffsicherheit zu evaluieren.

(1) Laut Stellungnahme des Finanzministeriums erfolge eine permanente Einbindung
der Praktiker und flieRe das Feedback aus den Schulungen ein. Hinsichtlich
automatisierter Ausschlisse sehe es einen Widerspruch zu den Empfehlungen des
RH zur risikoorientierten Prifung von Unternehmen, die aus dem OSS ausscheiden.
Die Nichtbefassung der Bediensteten mit den einzelnen Ausschlussfallen enthalte
diesen relevante Informationen vor — z.B. dass keine Betriebsstatte mehr vorliege
oder das Unternehmen eine UID-Nummer in einem anderen Mitgliedstaat habe —,
die zu PrifmalRnahmen fihren sollten. Lediglich in eindeutigen Féllen — wie der
Begrenzung einer UID-Nummer — scheine eine Priifung durch Bedienstete nicht
erforderlich. Darlber hinaus sei ein Ausschluss mit Bescheid auszusprechen, was
derzeit ein vollautomatisiertes Verfahren ausschlieRe. Es sei genau zu prifen, welche
gesetzlichen Bestimmungen hierflr notwendig seien. Die Empfehlung des RH wiirde
auf Umsetzbarkeit gepruft.

(2) Das Finanzministerium habe bereits Risikokriterien fiir die Uberpriifung der
Jahreserklarungen im Innendienst implementiert, bei denen die OSS-Umsétze
miteinbezogen wiirden. Eine Einbeziehung der OSS-Umsatze in das Auswahlverfahren
fur die laufende Uberprifung der Umsatzsteuervoranmeldungen sei anhand von
Analysen durch das PACC als nicht treffsicher eingeschdtzt worden, zumal die
Erklarungsfristen im OSS von den allgemeinen Verfahren abweichen wirden. Der
Schwerpunkt werde daher auf die Bearbeitungshinweise und den Priifplan gelegt.

(1) Der RH entgegnete dem Finanzministerium, in seiner Empfehlung zur
Automatisierung des IT-Verfahrens keinen Widerspruch zu seiner Empfehlung in
TZ 25 zu erkennen. In TZ 25 empfahl er, aus dem OSS-System ausgeschlossene,

abgewiesene und ausgeschiedene Unternehmen, bei denen Osterreich
Verbraucherstaat war, zu erfassen und zu prifen. Die gegenstandliche Empfehlung
bezieht sich auf Unternehmen, bei denen Osterreich Registrierungsstaat war.
Daruber hinaus hatte das Finanzministerium selbst einen automatisierten Ausschluss
in eindeutigen Fallen, bei denen kein Ermessensspielraum bestand, vorgeschlagen.

(2) Der RH stellte gegenliber dem Finanzministerium klar, dass er keine umfang-

reichere Uberpriifung der Umsatzsteuervoranmeldungen empfohlen hatte, sondern
eine risikobasierte Uberpriifung der davon getrennten 0OSS-Umsatzmeldungen.
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Schulungen im AulSen- und Innendienst

Schulungen zum 0SS-System planten bzw. setzten die Uberpriften Stellen wie folgt
um:

Das Finanzministerium bot — zum Teil gemeinsam mit dem CLO — im Uberpriften
Zeitraum eine Reihe von OSS-spezifischen Schulungen an.

Im FAO gab es eigene, auf den AuRendienst zugeschnittene OSS-Schulungen.

Der Fachbereich AulRendienst des FAG hielt im Jahr 2021 Schulungen zum Thema
»,E-Commerce” ab. Fir das Jahr 2025 plante das FAG infolge der Gebarungstberpri-
fung Schulungen fur die Branchenteams der AulRenprifung. Im Janner 2025 begann
es, diese Schulungen zu konzipieren.

Die Inhalte des Organisationserlasses und insbesondere die daraus resultierenden
Pflichten waren weder allen betroffenen Bediensteten noch den Priferinnen und
Prifern bekannt (TZ 10).

Im Aktionsplan E-Commerce aus 2019 verwies das Finanzministerium darauf, dass in
den Finanzamtern ,[...] eine Bewusstseinsscharfung fir grenziberschreitende Sach-
verhalte und steuerlich richtige Erfassung dieser Vorgdnge erforderlich” sei.

Der RH anerkannte, dass die Finanzamter das Schulungsangebot des Finanzministe-
riums und des CLO mit eigenen Schulungen infolge der Gebarungsiberprifung des
RH ausgeweitet hatten. Er wies aber kritisch darauf hin, dass es — wie bereits im
Jahr 2019 vom Finanzministerium festgestellt — immer noch Bedarf zur Bewusst-
seinsscharfung und zu weiteren Schulungen fir grenziberschreitende Umsatz-
steuer-Sachverhalte gab. Mit Blick auf die zu erwartenden steuerrechtlichen
Entwicklungen auf europdischer Ebene erachtete der RH diese Schulungen als gebo-
ten (TZ 2).

Er empfahl dem Finanzministerium, umfassende Schulungsmoglichkeiten zu OSS-
Sachverhalten anzubieten und sicherzustellen, dass diese insbesondere im Sinne
der Sensibilisierung der Bediensteten wahrgenommen werden. In die Konzipierung
der Schulungen waren die betroffenen Bereiche einzubinden, um die konkreten
Herausforderungen abbilden zu kénnen.

Laut Stellungnahme des Finanzministeriums habe es die Empfehlung bereits durch
die zumindest einmal jahrlich stattfindenden Schulungen durch das CLO und die
zustandige Abteilung des Finanzministeriums umgesetzt. Diese wdirden
zielgruppenorientiert die im Organisationserlass zu benennenden Ansprechpersonen
und sowohl technische als auch rechtliche Fragen umfassen. Die Anregungen und
Fragen aus den Schulungen wirden — soweit es technische Fragen betreffe — an die
zustandige IT-Abteilung weitergeleitet.
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DarUber hinaus wirden weitere Seminare und Schulungen angeboten, wie , Investi-
gative Prufung”. Weiters seien die OSS-Verfahren Teil der Ausbildung ,Steuer” und
wirden im Seminar ,Umsatzsteuer im Binnenmarkt” ausfihrlich behandelt. Kiinftig
werde die Schulung verlangert und es wirden Bedienstete aus dem Fachbereich
und dem FAG eingebunden, um auch Aspekte der Betriebsprifung einzu-
bringen.
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Osterreich als Verbraucherstaat
Kennzahlen Unternehmen und Umsatze

Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung der in Osterreich veranlagten
auslandischen Versandhandelsunternehmen sowie der im EU-OSS* und im 10SS
registrierten Unternehmen, mit Osterreich als Verbraucherstaat:

Abbildung 12:  Entwicklung der Anzahl ausldndischer Unternehmen mit Umsatzen in Osterreich
jeweils zum 31. Dezember

registrierte Unternehmen
im EU-OSS und im 10SS

registrierte Unternehmen im One-Stop-Shop
im Rahmen des EU-OSS und des |OSS —

147.461
129.921

115.409

Versandhandler im
Veranlagungsverfahren

auslandische Versandhandler, die in Osterreich
Umsétze erbringen und nicht im OSS-System,
sondern im nationalen Veranlagungsverfahren
registriert sind

13.634 11.965
9.049 9.006 7.334

1 9.736

2020 2021 2022 2023 2024

1 Diese umfassen im EU-OSS auch Unternehmen, die Dienstleistungen erbringen.

Quellen: BMF LoS (Stand 14. Jdnner 2025); Erstbericht; FAQ; Darstellung: RH

Wihrend die im EU-OSS und im |0SS registrierten Unternehmen, bei denen Oster-
reich Verbraucherstaat war, seit 2021 um mehr als die Halfte auf fast 148.000 Unter-
nehmen anstiegen, verringerten sich die in Osterreich im Veranlagungsverfahren
registrierten auslandischen Versandhandelsunternehmen auf fast die Halfte.

Die Zahlen zu den im EU-OSS registrierten Unternehmen umfassten aufgrund der fehlenden Kennzeichnung
der Tatigkeit bei Registrierung (Versandhandel und/oder Dienstleistung) auch jene, die Dienstleistungen
erbrachten.

www.parlament.gv.at



73

in Mio. EUR
1.400,00

1.200,00

1.000,00

800,00

600,00

400,00

200,00

0,00

111-292 der Beilagen XXVI11. GP - Bericht - Hauptdokument

Die in Osterreich als Verbraucherstaat erklarte Umsatzsteuer entwickelte sich wie
folgt:

Abbildung 13:  Entwicklung der erklarten Umsatzsteuer in Osterreich als Verbraucherstaat im
Jahr 2024

— Waren EU-OSS MSC
- Dienstleistungen EU-OSS MSC
— Waren I0SS MSC
- Dienstleistungen Nicht-EU-OSS MSC

1.204,62

124,64

2. Halbjall'1r 2021 2022 2023 2024

MSC = Member State of Consumption (Verbraucherstaat)
Quelle: BMF LoS (Stand 14. Janner 2025); Darstellung: RH

Die fur Osterreich als Verbraucherstaat erklarte Umsatzsteuer fir den Versand-
handel stieg auf mehr als 1,3 Mrd. EUR im Jahr 2024.

Die Umsatzsteuerzahlungen an Osterreich als Verbraucherstaat erfolgten im
Jahr 2024 vorwiegend aus folgenden Registrierungsstaaten:

Deutschland (37 %),
Luxemburg (28 %),
Irland (17 %),
Niederlande (7 %).
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AulBenprifungsmalinahmen
durch Osterreich als Verbraucherstaat

(1) Fur die Finanzverwaltung des Verbraucherstaats im OSS-System war die
Ermittlung des umsatzsteuerrechtlichen Sachverhalts erschwert, weil wesentliche
wirtschaftliche und steuerrechtliche Vorgange im Ausland stattfanden (siehe auch
Erstbericht TZ 3, TZ 13 und TZ 14).

Flir Aulsenprufungen von im OSS-System registrierten Unternehmen, bei denen
Osterreich Verbraucherstaat war, waren drei Priifteams der Dienststelle Graz-Stadt
des FAO zustindig (TZ 8). Die drei Prufteams fihrten im Uberpriften Zeitraum
47 AuRenprifungen bei im OSS-System registrierten Unternehmen mit Osterreich
als Verbraucherstaat durch, davon waren im Janner 2025 20 abgeschlossen.
Demgegeniber waren zuletzt 147.461 auslandische registrierte Unternehmen in
Osterreich als Verbraucherstaat erfasst.

(2) Das dritte Prifteam in der Dienststelle Graz-Stadt wurde im Zuge der Organisati-
onsreform geschaffen — insbesondere fir die Prifung und Risikoanalysen auslandi-
scher Unternehmen im Bereich des E-Commerce und damit fir OSS-Umsatze. Eine
seiner Aufgaben war, Priffalle fur alle drei Prifteams auszuwahlen. Die Auswahl
erfolgte auf Basis eines manuellen Abgleichs der Plattformdaten (TZ 23), auf Basis
einzelner Schwerpunktaktionen oder aufgrund von Anlassfallen.

Eine automatisierte systematische Risikoanalyse und einen risikoorientierten Prif-
plan gab es —im Unterschied zu den Veranlagungsverfahren — nicht; daher unter-
lagen die Daten der Unternehmen, die grenziberschreitenden Versandhandel
auBerhalb von Plattformen betrieben, keiner Risikoanalyse. Laut Dienststelle Graz-
Stadt arbeite das PACC zur Zeit der GebarungsUberprifung an einer automatisierten
Erstellung eines risikoorientierten Priifplans fur das Jahr 2025.

Der RH wies kritisch darauf hin, dass bis Janner 2025 nur 20 AuRenprifungen beiim
0SS-System registrierten Unternehmen, bei denen Osterreich Verbraucherstaat war,
abgeschlossen waren. Er sah dies insbesondere kritisch vor dem Hintergrund, dass
zum Stand Ende 2024 rd. 148.000 Unternehmen Umsatze in Osterreich als
Verbraucherstaat erklart hatten und deren Umsétze in Osterreich daher nahezu
ungeprift waren.

Der RH kritisierte weiters, dass es fur diese Unternehmen keine risikoorientierte
systematische automatisierte Priiffallauswahl gab.
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Durch die fehlende Kontrolle von im OSS-System erfassten Unternehmen war die
GleichmaRigkeit der Besteuerung sowohl gegeniber inldndischen als auch gegen-
Uber auslandischen Unternehmen, die in der Dienststelle Graz-Stadt dem Veran-
lagungsverfahren unterlagen, nicht sichergestellt.

Der RH verwies — wie in seinem Erstbericht — darauf, dass die EU das OSS-System
u.a. zur Entlastung der Unternehmen schuf. Aufgrund der fehlenden Kontrollen
bestand aber das Risiko, dass registrierte Unternehmen die Umsatzsteuer in zu
geringer Hohe oder nicht erklarten.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, die Prifungsdichte bei im OSS-System
registrierten Unternehmen, bei denen Osterreich Verbraucherstaat ist, zu erhéhen,
um die steuerrechtliche Gleichbehandlung aller Steuerpflichtigen sicherzustellen,
im Sinne der Praventivwirkung das steuerkonforme Verhalten der Unternehmen zu
unterstitzen und damit das nationale Steueraufkommen zu sichern. Voraussetzun-
gen daflr wéaren u.a.

die Entwicklung von Risikokriterien fir die Auswahl der zu prifenden Falle in Anleh-
nung an jene des Veranlagungsverfahrens und
die Bereitstellung der angemessenen Ressourcen.

Laut Stellungnahme des Finanzministeriums sei die Empfehlung zu den Risikokrite-
rien fir die Auswahl der zu prifenden Falle in Anlehnung an jene des Veranlagungs-
verfahrens in Umsetzung, da das PACC derzeit an der Erstellung des Prifplans fir
das Jahr 2026 fir die drei Prifteams in der Dienststelle Graz-Stadt, die fir
auslandische Unternehmen zustdndig sind, arbeite. Die Dienststelle Graz-Stadt habe
im Bereich der Sonderzustadndigkeit das PACC regelméaRig bei der Erarbeitung von
Risikokriterien aktiv unterstltzt. Dabei sei zu beachten, dass als Datenbasis fir
Risikoanalysen nur die Umséatze als Verbraucherstaat zur Verfligung stinden. In
Bezug auf die im OSS registrierten Unternehmen werde das Risiko von Untererklarung
bzw. Nichterkldarung der Umsatze als geringer angesehen, da Daten fir Risikoanalysen
vorlagen und ein solcher Verstoll zum Ausschluss des Unternehmens aus OSS und
somit zu einem erhéhten Verwaltungsaufwand fihren wirde.

Prifungen von OSS-Teilnehmern als Verbraucherstaat seien nicht vergleichbar mit
herkdmmlichen Prifungen in- und auslandischer Unternehmen, da in Bezug auf die
im OSS registrierten Unternehmen die in der Verordnung (EU)904/2010
vorgesehenen Abldufe der Art. 47i und 47j zu beachten seien.

Aufgrund der vorgeschriebenen (und sinnvollen) Koordinierung bzw. Einbeziehung
des Registrierungsstaats sei —im Gegensatz zur Prifung von im Veranlagungsver-
fahren erfassten in- und ausldandischen Unternehmen — die Prifung der im 0SS
erfassten Unternehmen aufwandiger und komplexer. Umgekehrt habe die
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Bearbeitung einlangender Anfragen zu einer Prifbeteiligung zu erfolgen, wenn der
Registrierungsstaat die Prifung eines 0OSS-Unternehmens beabsichtige. Das
Finanzministerium setze sich aktiv fir Effizienzsteigerung in der Koordinierung ein
(TZ 16).

Eine personelle Umschichtung sei innerhalb der Dienststelle Graz-Stadt nicht
moglich.

Der RH entgegnete dem Finanzministerium, dass neben den ,,Umsatzen als Verbrau-
cherstaat” auch die Aufzeichnungen meldepflichtiger Plattformen (TZ 4) als Daten-
basis fir Risikoanalysen zur Verfligung stehen, ebenso beispielsweise das
Zahlungsverhalten; zudem kénnten bei Bedarf die gemeldeten Umséatze EU-weit als
Vergleich herangezogen werden.

Der RH teilte die Ansicht des Finanzministeriums, dass bei im OSS-System
registrierten Unternehmen das Risiko von Untererklarung bzw. Nichterklarung
grundsatzlich geringer war, weil Daten flr eine Risikoanalyse vorlagen. Jedoch
bestand, wie der RH bereits in seinem Erstbericht aufgezeigt hatte, ein hohes
Steuerausfallsrisiko, weil diese Risikoanalysen und Kontrollen nicht stattfanden.

Zum Hinweis des Finanzministeriums auf den erhdhten Aufwand und die héhere
Komplexitdt von Kontrollen durch den Verbraucherstaat erinnerte der RH an seine
Empfehlung zur Bereitstellung angemessener Ressourcen, um die steuerrechtliche
Gleichbehandlung aller Steuerpflichtigen sicherzustellen.
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Innendienstmalknahmen als Verbraucherstaat

(1) Fir alle im OSS-System registrierten Unternehmen, bei denen Osterreich
Verbraucherstaat war, waren zwei Spezialteams des Innendienstes der Dienststelle
Graz-Stadt des FAO zustiandig. lhnen oblag laut Organisationserlass aus dem
Jahr 2023 die Bearbeitung der elektronischen Listen ,Zu Uberprifende Erklarungen”
und ,Ruckerstattungen” im IT-Verfahren fir das OSS-System.** Bei beiden Listen
waren die betroffenen, im OSS-System registrierten Unternehmen per E-Mail zu
kontaktieren und war der jeweilige Sachverhalt zu klaren.

(2) Die Spezialteams gaben an, dass sich zur Zeit der Gebarungsiberprifung auf der
Liste ,,Zu Uberprifende Erklarungen” rd. 8.120 offene Félle und auf der Liste ,Rick-
erstattungen” rd. 1.320 offene Falle befanden. Die Bearbeitung dieser Listen war
aufwandig und erfolgte nicht risikoorientiert. Aus Sicht der Spezialteams ware eine
ordnungsgemale Abarbeitung der Fille nur mithilfe einer automatisierten Risiko-
analyse moglich. Um eine strukturierte Abarbeitung zu ermoglichen, fihrten die
Bediensteten gesonderte Listen aulRerhalb des IT-Systems. Bis zur Veroffentlichung
des Organisationserlasses im Juli 2023 gab es keine den Spezialteams bekannte
Anleitung zur verfahrenstechnisch richtigen Abarbeitung der Falle auf den Listen.

Zusatzlich zu diesen Bearbeitungslisten betreuten die Spezialteams auch den soge-
nannten , 0SS-Postkorb”; er enthielt Anfragen u.a. von ausldndischen, im OSS-
System registrierten Unternehmen. Die in verschiedenen Sprachen verfassten
Anfragen bedeuteten fir die Spezialteams eine zuséatzliche Herausforderung. Fir die
Tatigkeiten im Zusammenhang mit dem OSS-System waren keine zusatzlichen Perso-
nalressourcen vorgesehen.

(3) Risikoorientierte Uberpriifungen der OSS-Erkldrungen von registrierten Unter-
nehmen durch den Innendienst, die Uber die Abarbeitung der vorgegebenen Listen
hinausgingen, erfolgten nicht. Im Unterschied zu (in- und auslandischen) Unterneh-
men im Veranlagungsverfahren gab es bei im OSS-System registrierten Unterneh-
men aullerhalb der Listenbearbeitung keine Risikoanalysen sowie Prifungen im
Innendienst.

Erklarungen, bei denen Korrekturen erkldrter Umsatze zu keinem Guthaben flhrten,
priften die Spezialteams anlassbezogen. Da im Versandhandel die Riicksendequote
beird. 40 % lag (TZ 5), mussten Umsatzsteuererklarungen laufend korrigiert werden.

Auf der Liste ,Zu Uberprifende Erklarungen” waren Erklarungen von im OSS-System registrierten
Unternehmen angefihrt, bei denen u.a. falsche Steuersdtze eingetragen waren oder bei denen es
Umsatzkorrekturen fiir Zeitraume gab, in denen keine Umsétze nach Osterreich erklart wurden.

Es war moglich, von den im System vorgegebenen Steuersdtzen abweichende Steuersatze einzutragen.

Die Ruckerstattungsliste enthielt Umsatzsteuerguthaben, die vor allem aus Korrekturen der erklarten Betrage
resultierten.
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Die flir das OSS-System zustandige IT-Abteilung des BMF entwickelte eine Risikoaus-
wertung flr Korrekturen und stellte den Prifteams in der Dienststelle Graz-Stadt
daraus generierte Kontrolllisten zur Verfiigung. Laut Angaben der Prifteams fanden
bisher keine Kontrollen auf Basis dieser Listen statt, weil die Abarbeitung der Einzel-
falle aus ihrer Sicht in Form von kontinuierlich und automatisiert erstellten und dann
abzuarbeitenden Listen erfolgen sollte.

In seinem Erstbericht hatte der RH dem Finanzministerium empfohlen, Risikokrite-
rien fur die Auswahl der zu priifenden Falle im Innendienst in Anlehnung an jene des
Veranlagungsverfahrens zu entwickeln und die erforderlichen Ressourcen (z.B.
Sprach- und IT-Kenntnisse der befassten Bediensteten) zur Verfligung zu stellen.
Dies im Sinne der GleichmaRigkeit der Besteuerung und der Sicherung des 6sterrei-
chischen Steueranspruchs.

Der RH kritisierte, dass der Innendienst erklarte Umséatze von Unternehmen, bei
denen Osterreich Verbraucherstaat war, aufgrund fehlender vorgegebener Risiko-
analysen nicht risikoorientiert prifen konnte. Vielmehr mussten die Bediensteten
nicht risikoorientierte, arbeitsintensive Listen abarbeiten; der RH beurteilte dies als
nicht effizient. Er bemangelte, dass erst mit dem Organisationserlass vom Juli 2023
eine Verfahrensanleitung fur die Abarbeitung der Falle auf den Listen vorlag.

Der RH kritisierte, dass trotz seiner diesbezliglichen Empfehlung im Erstbericht keine
automatisierte Risikoanalyse entwickelt wurde. Das Fehlen risikoorientierter Prifun-
gen wog umso schwerer, als Korrekturen erklarter Umsatze Malversationspotenzial
bargen. Der RH verwies nachdricklich auf das diesbeziigliche Kontrolldefizit.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, im Innendienst die im OSS-System erklar-
ten Umsatze einer risikoorientierten Prifung zu unterziehen. Dazu waren

die zu bearbeitenden Listen risikoorientiert aufzubereiten,

Risikokriterien fir die Auswahl der zu prifenden Falle in Anlehnung an jene des
Veranlagungsverfahrens zu definieren und Priffalle vorzugeben und

angemessene Ressourcen fir die Prifung vorzusehen.

Der RH empfahl dem Finanzministerium weiters, zeitnah risikoorientierte Prifungen
durchzufthren und dabei ein besonderes Augenmerk auf die Korrekturen erklarter
Umsatze zu legen.

(1) Das Finanzministerium merkte in seiner Stellungnahme an, dass aufgrund des
Einsatzes der neuen OSS-Verfahren mit 1. Juli 2021 zum Zeitpunkt des Erstberichts
noch keine validen Daten vorgelegen seien und Uberdies ein génzlich neues
Korrektursystem zur Anwendung komme; jedoch seien diesbezlglich Abgleiche
geplant gewesen (siehe Empfehlung in TZ 23). Zudem seien einige Mitgliedstaaten,
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darunter sehr grofRe, mit der technischen Umsetzung noch nicht fertig bzw. sei diese
fehlerhaft gewesen. Zusétzlich hatten einige Mitgliedstaaten keine Zahlungsdaten
Ubermittelt (siehe Empfehlung in TZ 11).

Die 0SS-Umsatze fur die Veranlagungsjahre ab 2024 seien einer risikoorientierten
Prifung mittels Vorbescheidkontrollen unterzogen worden.

Der Bedarf fir eine gesonderte Prifung der OSS-Umséatze durch den Innendienst
kdnne erst nach Evaluierung einer bestimmten Grundmenge an gepriften Fallen
beurteilt werden. Eine risikobasierte Auswahl aus den Listen sei durch die vorhande-
nen Filterkriterien und durch die Kontrolllisten moglich.

Die flr auslandische Unternehmen zustandigen Innendienstteams hatten bereits
einzelne Fille aus den zu bearbeitenden Listen einer Kontrolle unterzogen. In
wenigen Fallen sei auch der AulRendienst zur Hilfestellung und Beratung hinzugezogen
worden. Eine IT-Unterstiitzung sei im Zusammenhang mit den geplanten Anderun-
gen bei diesen Listen in Umsetzung.

Fir die fir auslandische Unternehmen zustdandigen Innendienstteams seien auch
bereits Bearbeitungshinweise in Kombination mit Erstattungsfillen implementiert
worden.

Zur Verbesserung der Liste (fehlerhafte Erklarungen und Implementierung einer
Risikoauswahl) stehe das bendtigte IT-Budget nun wieder zur Verfiigung. Durch die
Umsetzung der im September 2025 begonnenen neuen Bearbeitungsliste erhoffe
sich das Finanzministerium einen massiven Rickgang der Félle.

Das Thema falsche Steuersatze oder zu hohe Abweichungen bei Korrekturen werde
auch auf européischer Ebene diskutiert. Gleichzeitig sollten in bestimmten Féllen
automatische E-Mails generiert werden.

Die Aufnahme der notwendigen Bearbeitungsschritte sowie Kriterien zur weiteren
Prifung aus diesen Listen im Organisationshandbuch sei angeregt worden.

(2) Aus Sicht des FAO seien — so das Finanzministerium — Félle mit auffilligen
Korrekturen zu prifen. Korrekturen gemeldeter OSS-Umsatze nach unten wirden
im Versandhandel einen erwartbaren Vorgang darstellen. Daher solle ein besonderes
Augenmerk auf Falle mit einem gewissen Risiko gelegt werden. Hierbei sei zwischen
Korrekturen nach oben und Korrekturen nach unten zu unterscheiden, um weitere
Malnahmen festzulegen, wie eine Meldung an die Strafsachenstelle aufgrund einer
konkludenten Selbstanzeige bzw. eine Prifung aufgrund nicht erklarter Umsatze.
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Der RH wies darauf hin, dass die vom Finanzministerium ins Treffen gefiihrte
risikoorientierte Prifung mittels Vorbescheidkontrollen die OSS-Umsatze jener
Unternehmer betraf, bei denen Osterreich Registrierungsstaat war (TZ 11). Er bezog
sich in seiner Empfehlung jedoch —wie im Erstbericht — auf die Meldungen der
0SS-Umsétze in den 0SS-Systemen, bei denen Osterreich Verbraucherstaat war,
nicht auf das Veranlagungsverfahren.

Der RH anerkannte die raschen Umsetzungsschritte des Finanzministeriums im
Hinblick auf die risikoorientierte Bearbeitung der Listen durch die IT. Er wiederholte,
dass er die Kontrolllisten fir Korrekturen als zweckmal3ig erachtete; diese sollten in
risikoorientierten Bearbeitungslisten bzw. Risikoanalysen durch das PACC fir den
Innendienst eingebunden werden.

Der RH verwies erneut darauf, dass

eine rasche Festlegung von Risikokriterien fir die Auswahl der zu prifenden Falle,
eine zeitnahe Risikoanalyse (durch das PACC) und

daraus resultierende zeitnahe risikoorientierte Prifungen der im OSS-System erklar-
ten Umséatze durch den Innendienst

aufgrund der zunehmenden fiskalischen Bedeutung des grenziberschreitenden
Versandhandels dringend geboten sind. Die vollstdndige Erhebung der darauf
entfallenden Umsatzsteuer ist deshalb fir die Sicherung des Steueraufkommens
und die GleichmaRigkeit der Besteuerung notwendig.

Amtshilfeverfahren im OSS-System

(1) FUr das OSS-System kamen mehrere Amtshilfeverfahren zur Anwendung.*® Eines
dieser Amtshilfeverfahren war die Information Uber die geplante Ermittlungstatig-
keit (AuBenprifung) gemaR Art.47j Abs. 1 der Verordnung (EU) 904/2010: Der
Registrierungsstaat musste alle Verbraucherstaaten informieren, wenn er beabsich-
tigte, die OSS-Umsétze eines im OSS-System registrierten Unternehmens zu priifen.
Die nationale Finanzverwaltung versandte (Registrierungsstaat) bzw. erhielt
(Verbraucherstaat) diese Informationen. Das ABB als CLO wickelte fir die Osterrei-
chische Finanzverwaltung die Kommunikation im Zuge der Amtshilfeverfahren mit
den Finanzverwaltungen der anderen EU-Mitgliedstaaten ab. Die Erweiterung des
0SS-Anwendungsbereichs und der Anstieg der Zahl registrierter Unternehmen
erhdhten auch die Menge der im Amtshilfeverfahren Gber das CLO ausgetauschten
Informationen.

Art. 7 Abs. 4, Art. 15, Art. 47i sowie Art. 47j der Verordnung (EU) 904/2010
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(2) Das Finanzministerium gab an, dass das CLO mit der Abarbeitung der
Informationen belastet war; dadurch wirden die Informationen oft verspatet an die
zustandigen Stellen weitergeleitet. Die Aufzeichnungen der Priifteams der
Dienststelle Graz-Stadt belegten die lange Dauer bis zur Weiterleitung der
Informationen, die zu Verzégerungen der Prifungshandlungen fihren konnte.

Im Uberpriften Zeitraum versandte das FAO eine diesbeziigliche Information als
Registrierungsstaat, das FAG zwei.

Die Finanzamter erachteten eine Implementierung der gegenseitigen Verstandigung
Uber AuRenprifungen gemal Art. 47j Abs. 1 der Verordnung (EU) 904/2010 in die
IT-Anwendungen zum OSS-System als zweckmaRig. Das sollte einen niederschwelli-
gen Zugang zu den Ubermittelten Informationen ermdéglichen und die Effizienz stei-
gern. Das Finanzministerium hatte sich auf EU-Ebene flr eine zukinftig auto-
matisierte Ubermittlung der Informationen eingesetzt (z.B. (iber die IT-Anwendun-
gen zum 0SS-System), um insbesondere das CLO zu entlasten. Gleichzeitig gab es
innerhalb des Finanzministeriums Bedenken, die Amtshilfeverfahren in die IT-Anwen-
dungen des OSS-Systems zu implementieren.

Der RH wies darauf hin, dass die Erweiterung des OSS-Anwendungsbereichs einen
Anstieg der Arbeitsbelastung fir das CLO im Zusammenhang mit der amtshilfewei-
sen Ubermittlung von Informationen zur Folge hatte. Er kritisierte, dass es durch die
zusatzliche Arbeitsbelastung zu Verzégerungen im Ablauf der Prifungshandlungen
kam. Im Finanzministerium bestand Unschllssigkeit dartber, wie dieser Heraus-
forderung begegnet werden soll.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, die aktuelle Lage bei Amtshilfeverfahren
unter Einbeziehung aller betroffenen Amter zu erheben. Im Anschluss an die Erhe-
bung ware ein praxistaugliches Konzept zu erarbeiten, um die Effizienz der Ablaufe
im Amtshilfeverfahren auf nationaler Ebene zu steigern; der Schwerpunkt sollte
dabei auf der Digitalisierung der Ablaufe, etwa durch Integration in die IT-Anwen-
dungen zum OSS-System, und der schnellen Umsetzbarkeit der Amtshilfe-Anfragen
liegen. Dieses Konzept kdnnte in der Folge als Diskussionsgrundlage fiir Verfahrens-
optimierungen auf europaischer Ebene dienen.

Laut Stellungnahme des Finanzministeriums habe es in den EU-Gremien angeregt,
die OSS-Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zu verbessern und effizien-
ter zu gestalten. Beispielsweise habe es vorgeschlagen, eine Automatisierung der
Ersuchen Gber die geplante Ermittlungstatigkeit (AuRenprifung) gemalk Art. 47j
Abs. 1 der Verordnung (EU) 904/2010 Uber das OSS-IT-System statt Gber das CLO in
Erwdgung zu ziehen (nach einer Kosten-Nutzen-Analyse).
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Weiters habe es eine Aktualisierung der Leitlinien zur Prifung von OSS empfohlen,
um die Art. 47j-Prozesse effizienter zu gestalten und dadurch die Anzahl der
Informationsersuchen nach Art. 47j leg. cit. und den damit verbundenen zusétzlichen
Verwaltungsaufwand zu senken. Das FAO und das CLO héatten dazu ein Formular
entworfen, um die Verfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen.

DarUber hinaus habe das Finanzministerium die Schaffung eines automatisierten
Zugangs zu den angeforderten bzw. Gbermittelten OSS-Aufzeichnungen nach Art. 47i
leg. cit. Uber das OSS-IT-System (oder eine andere zentrale Datenbank) angeregt.

In Bezug auf die I0SS-Aufzeichnungen solle ein automatisierter Zugang zu den vor
Einfuhr zu Gbermittelnden Einzelsendungsdaten aus dem im Rahmen der Zollreform
geplanten EU-Zolldatenhub geschaffen werden.

Weiters sei in unterschiedlichen EU-Gremien angeregt worden, die zentral verfig-
baren Daten (CESOP, zukinftig Plattformdaten, OSS-Aufzeichnungen etc.) fir zen-
trale Risikoanalysen und zentrale Vorabkoordination der darauffolgenden Aktionen
zZu nutzen.

www.parlament.gv.at



83

17

Anzahl
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

47

111-292 der Beilagen XXV 1. GP - Bericht - Hauptdokument

|OSS — Einfuhr-Versandhandel aus Drittlandern
Uberblick

(1) Nach Angaben der Europaischen Kommission fihrte die EU jahrlich Waren im
Wert von mehreren Billionen Euro ein, etwa 15 % des globalen Warenhandels. Fir
Waren mit einem Wert von bis zu 150 EUR (in der Folge: Sendungen mit geringem
Wert*) konnten die Unternehmen dabei den 10SS in Anspruch nehmen. Im
Jahr 2024 betrug das AusmaR der in die EU eingeflihrten Sendungen mit geringem
Wert rd. 4,6 Mrd. Das waren doppelt so viele wie 2023 und dreimal so viele
wie 2022.

Im Versandhandel war bei Einfuhr in die EU eine Zollanmeldung abzugeben; bei
Inanspruchnahme des 10SS hatte die Zollanmeldung die I0SS-Nummer zu enthalten.

Die 10SS-Nummer wurde dem Unternehmen bei der Registrierung im |0SS zugeteilt.

Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung der im IOSS registrierten Unter-
nehmen in den Jahren 2021 bis 2024 (jeweils zum 31. Dezember):

Abbildung 14: Aufrecht registrierte Unternehmen im 10SS; jeweils zum 31. Dezember

M 0ssmsi M 1055 MSC

10.342

134

2. Halbjahr 2021 2022 2023 2024

MSC = Member State of Consumption (Verbraucherstaat)
MSI = Member State of Identification (Registrierungsstaat)

Quelle: BMF LoS (Stand 14. Janner 2025); Darstellung: RH

Sendungen mit geringem Wert waren zwar gemaR Art. 23 und 24 der Zollbefreiungsverordnung zollfrei,
jedoch nicht einfuhrumsatzsteuerfrei.
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Osterreich war in nur wenigen Fallen Registrierungsstaat; die Anzahl der Fille sank
ab 2022. Hingegen stieg die Anzahl der im 10SS registrierten Unternehmen, bei
denen Osterreich Verbraucherstaat war, seit 2021 kontinuierlich auf 10.342
Ende 2024.

Die folgende Abbildung veranschaulicht die Umsatzsteuerzahlungen, die im Zeitraum
1. Juli 2021 bis Ende 2024 an Osterreich als Registrierungs- und Verbraucherstaat im
|OSS geleistet wurden:

Abbildung 15: Umsatzsteuerzahlungen an Osterreich als Registrierungs- und Verbraucherstaat
im 10SS

<>
i% M 0ssmsi @ 10SS MSC

112,41

17,78

0,79

2. Halbjahr 2021 2022 2023 2024

MSC = Member State of Consumption (Verbraucherstaat)
MSI = Member State of Identification (Registrierungsstaat)

Quelle: BMF LoS (Stand 14. Janner 2025); Darstellung: RH

Die Umsatzsteuerzahlungen an Osterreich als Verbraucherstaat im 10SS verdoppelten
sich seit 2022 und betrugen im Jahr 2024 mehr als 112 Mio. EUR. Davon stammten
rd. 80 Mio. EUR (mehr als 70 %) von Irland als Registrierungsstaat, gefolgt von
Luxemburg mit rd. 16. Mio. EUR (14 %).

(2) Der Europaische Rechnungshof (EuRH) veroffentlichte am 24. Marz 2025 den
Sonderbericht ,,Mehrwertsteuerbetrug bei Einfuhren: Die finanziellen Interessen
der EU sind bei vereinfachten Zollverfahren nur unzureichend geschitzt” (in der
Folge: Sonderbericht). Darin befasste er sich auch mit dem I10SS.
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Laut Sonderbericht des EuRH sind , die finanziellen Interessen der EU bei Anwendung
der vereinfachten Zollverfahren bei der Einfuhr unzureichend vor Mehr-
wertsteuerbetrug geschitzt [..]. Der Hof stellte fest, dass Licken und Un-
stimmigkeiten im EU-Rechtsrahmen und bei der Uberwachung durch die Kommission
in Bezug auf [...] den Import One Stop Shop fiur die Einfuhr ein erhebliches Miss-
brauchsrisiko bergen. Darlber hinaus bestehen gravierende Mangel bei den
Kontrollen durch die Mitgliedstaaten sowie bei der Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten, auf EU-Ebene und bei der von der Kommission geleisteten Uber-
wachung der MaBnahmen der Mitgliedstaaten zur Bekdmpfung des Missbrauchs
dieser Verfahren.”

Der EuRH verwies weiters darauf, dass , die bestehenden MalRnahmen nicht ausrei-
chen, um Mehrwertsteuerbetrug bei der Einfuhr im Rahmen dieser Verfahren wirk-
sam zu verhindern und aufzudecken und das Gleichgewicht zwischen Handelser-
leichterungen und dem Schutz der finanziellen Interessen der EU zu wahren.”

Zustandigkeiten in der EU bei der Einfuhr im I0OSS

(1) Im 10SS fielen dem Registrierungsstaat, dem Verbraucherstaat und dem Einfuhr-
mitgliedstaat verschiedene Aufgaben zu. Der Einfuhrmitgliedstaat war jener Staat, in
dem die Ware in den zollrechtlich freien Verkehr*® Gberlassen wurde; ihm oblag die
Kontrolle der Zollanmeldungen und der eingeflihrten Pakete, einschliefRlich der
Kontrolle des Warenwerts.

Durch die Uberlassung von Waren in den zollrechtlich freien Verkehr erhielten Nicht-Unionswaren geméaf
Art. 201 des Zollkodex der Union den zollrechtlichen Status von Unionswaren und konnten sich somit
zollrechtlich ungehindert innerhalb der EU bewegen.
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Die folgende Abbildung veranschaulicht das Auseinanderfallen dieser Zustandigkei-

ten:

Abbildung 16: Versandhandelslieferungen aus Drittlandern anhand von fiktiven Fallen

- Abwicklungsprozess von
Erklarung und Zahlung
— Transportverlauf der Pakete

Die Abgabe der Zollanmeldung und

die Uberlassung der Pakete in den

zollrechtlich freien Verkehr erfolgten in

einem anderen Mitgliedstaat der EU;

Erklarung und Zahlung etwaige Kontrollen der Waren mussten
der Steuer an MS| dort durchgefiihrt werden und fanden
stichprobenartig statt.

Weiterleitung
der Erklarung und
der Steuer an MSC

—

MSC = Member State of Consumption (Verbraucherstaat)
MSI = Member State of Identification (Registrierungsstaat) Quelle und Darstellung: RH

Die Abbildung zeigt den moglichen Weg von Paketsendungen aus dem Drittland in
die EU. Die Zustandigkeiten fir Kontrollen in den Steuer- und Zollverfahren konnten
auf viele verschiedene EU-Mitgliedstaaten verteilt sein.
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(2) (a) Fur den 10SS war die Wertgrenze von 150 EUR malgeblich: Nur unter dieser
Grenze konnten Unternehmen den 10SS anwenden. Gleichzeitig konnten unter
dieser Grenze Waren zollfrei eingeflihrt werden. Dies erdffnete Missbrauchs-
potenzial*. Denn um unter die Grenze von 150 EUR zu kommen, konnte der
Versender

die Bestellung aufteilen auf Umfange von bis zu 150 EUR bzw.
den Wert der Ware zu gering angeben®® (Unterfakturierung).

Die Wertgrenze beglinstigte auch jene Unternehmen — vor allem aus Drittlandern —,
die ihre Waren in einer Vielzahl von Einzelsendungen zollfrei einflihrten, gegeniber
jenen Unternehmen, die ihre Waren verzollt in Container-Sendungen einfiihrten
und damit in der Regel Uber die 150 EUR kamen.

Eine abgestimmte Kontrolle im Rahmen eines Kontrollsystems (TZ 19), eine umfas-

sende Vernetzung und einen automatischen Informationsaustausch zwischen den
EU-Mitgliedstaaten, mit denen dem Missbrauchspotenzial begegnet werden kdnnte,
gab es nicht. Eine lickenlose Kontrolle aller Sendungen war infolge der hohen Zahl
an Sendungen nicht moglich. Der EuRH hielt in seinem Sonderbericht fest, dass die
|0SS-Daten nicht verwendet werden konnten, um absichtliche Steuerverkirzungen
aufzudecken.

(b) Nach der Ubermittlung des Priifungsergebnisses und der Stellungnahme und vor
der Veroffentlichung des gegenstdndlichen Berichts beschlossen die Wirtschafts-
und Finanzministerinnen und -minister der EU bei ihrem Treffen im Rahmen des
Rates fur Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN-Rat) am 13. November 2025, die Zoll-
freigrenze von 150 EUR fir Pakete aus Drittstaaten abzuschaffen.

Laut Informationen des Rates® habe er die Malknahmen ergriffen, um den Zustrom
kleiner Pakete in die EU einzuddmmen, die bisher nicht zollpflichtig waren — ein
Umstand, der zu unfairen Wettbewerbsbedingungen fir EU-Verkdufer fihrte und
Umweltbedenken hervorrief.

Zunéachst hatten sich die Finanzministerinnen und -minister der EU-Mitgliedstaaten
darauf geeinigt, die Vorschrift abzuschaffen, gemall der Waren im Wert von weniger
als 150 EUR zollfrei in die EU eingefihrt werden durften. Sobald die EU-Zoll-
datenplattform — die vorgeschlagene zentrale Plattform der EU fir die Interaktion
mit dem Zoll und die Starkung der Kontrollen — einsatzbereit sei, was flir 2028

Auch der EuRH wies in seinem Sonderbericht auf dieses Missbrauchspotenzial hin.
Auch der EURH ermittelte mehrere Félle, in denen der Wert der Waren zu niedrig angegeben wurde.

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/ecofin/2025/11/13/ und
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2025/11/13/customs-council-takes-action-to-
tackle-the-influx-of-small-parcels/ (beide abgerufen am 1. Dezember 2025)
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erwartet werde, wirden die einschlagigen Zolle fur alle Waren gelten, die in die EU
verbracht wirden.

Aufgrund der Dringlichkeit der Lage habe sich der Rat in dem Treffen auch verpflich-
tet, auf eine einfache, voribergehende Losung hinzuarbeiten, um so bald wie mog-
lich im Jahr 2026 und bis zur Inbetriebnahme der Zolldatenplattform im Jahr 2028
Z6lle auf diese Waren zu erheben. Laut Informationen des Rates vom 13. Novem-
ber 2025 wirden die Arbeiten zur Entwicklung der Lésung in den folgenden Wochen
fortgesetzt.

(3) Wenn die Zollbehorde z.B. eine mehrfache Unterfakturierung® feststellte,
misste sie den Registrierungsstaat verstandigen, damit dieser Kontrollen durchfih-
ren konnte. Derartige Verstandigungen zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu Risiko-
informationen gab es laut Finanzministerium nicht.*3

Es fehlte ein national und EU-weit einheitlich festgelegter Prozess fiir den Austausch
von Risikoinformationen im Zusammenhang mit dem |0SS.

(4) Folgendes Beispiel veranschaulicht das Auseinanderfallen der Zustandigkeiten
zwischen Registrierungs-, Verbraucher- und Einfuhrmitgliedstaaten, die daraus
resultierenden Defizite in den Kontrollmdglichkeiten und das Missbrauchspotenzial:
Eine in Irland im IOSS registrierte Online-Plattform aus einem Drittland bot eine
Ware fiir 500 EUR an, eine Konsumentin in Osterreich bestellte die Ware, in Belgien
war die Ware zollrechtlich abzuwickeln. In der Zollanmeldung wurde ein unrichtiger
Warenwert von 15 EUR angegeben. Dadurch fiel kein Zoll an und es konnte der 0SS
angewendet werden. Da keine Verknlipfung zwischen der einzelnen Sendung und
der in Irland abgegebenen [0SS-Erklarung bestand, konnte die belgische Zollbe-
horde nicht kontrollieren, ob die I0SS-Erklarung richtig war. Die irische Steuerbe-
hoérde konnte nicht kontrollieren, welche Ware mit welchem Warenwert in Belgien
zollrechtlich abgefertigt wurde. Durch die Versteuerung von 15 EUR statt 500 EUR
kam es zu einem Abgabenausfall.

(5) Auch der EuRH hielt in seinem Sonderbericht die Defizite beim Informationsaus-
tausch zwischen den Steuer- und Zollverwaltungen der Mitgliedstaaten fest. Er
empfahl deshalb der Europdischen Kommission, dem EU-Gesetzgeber vorzuschla-
gen, die Steuer- und Zollbehoérden verschiedener Mitgliedstaaten zur direkten
Zusammenarbeit zu verpflichten.

Laut Erhebungen der Copenhagen Economics werden bis zu 65 % der Sendungen unterfakturiert.

Der RH hatte dies bereits in seinem Bericht , Internationaler Informationsaustausch in Steuerangelegen-
heiten” (Reihe Bund 2019/33) festgestellt. Steuer- und Zollbehérden griffen kaum auf die gegenseitige
Verwaltungszusammenarbeit zuriick.
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Der RH hielt fest, dass Osterreich beim I0SS tiberwiegend Verbraucherstaat war und
zuletzt im Jahr 2024 Umsatzsteuerzahlungen von mehr als 112 Mio. EUR erhielt
(TZ 17), dass aber gleichzeitig der Versandhandel aus Drittlandern im 10SS kaum
kontrollierbar war. Deshalb erachtete er im Sinne der GleichmaRigkeit der Besteue-
rung und zur Vermeidung von Steuerausféllen ausreichende Kontrollmoglichkeiten
als dringend erforderlich. Um Malversationen zu vermeiden, ware es notwendig, die
fir jeden Verbraucherstaat — dies war oftmals nicht der Einfuhrmitgliedstaat —
erklarten Steuerbetrage Uberprifen zu kénnen. Der Verbraucherstaat musste nach-
vollziehen kénnen, ob Lieferungen tatsachlich stattfanden und ob die Umsatzsteuer
in der 10SS-Erklarung in richtiger Hohe angegeben wurde.

Der RH hielt kritisch fest, dass im 10SS ein effektives Kontrollsystem, eine umfas-
sende Vernetzung und ein automatisierter Informationsaustausch zwischen den
EU-Mitgliedstaaten fehlten. Weiters wies er kritisch auf das Missbrauchspotenzial
und die ungleichen Wettbewerbsbedingungen infolge der Zollfreigrenze von
150 EUR hin. Besonders kritisch sah der RH, dass durch die fehlenden abgestimmten
Kontrollen im 0SS durch ein Kontrollsystem (siehe TZ 19) auch systematische Ab-
gabenhinterziehungen (betreffend Zoll, Umsatzsteuer und Einfuhrumsatzsteuer)

stattfinden konnten. Eine llUckenlose Kontrolle aller Sendungen war infolge der
hohen Zahl an Sendungen nicht moglich.

Der RH teilte die Feststellungen des EuRH in seinem Sonderbericht, wonach die
EU-Mitgliedstaaten nicht in der Lage waren, den Missbrauch im [0SS zu verhindern
oder aufzudecken.

Er empfahl dem Finanzministerium, auf EU-Ebene darauf hinzuwirken, den
Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten im Rahmen
des I0SS zu verbessern und einen automatisierten Datenaustausch von Risikoinfor-
mationen zu entwickeln.

Weiters empfahl er dem Finanzministerium, die Abschaffung der 150-EUR-Zollwert-
freigrenze auf EU-Ebene voranzutreiben, um gleiche Wettbewerbsbedingungen fir
alle sicherzustellen.

(1) Laut Stellungnahme des Finanzministeriums erachte es einen automatisierten
Informationsaustausch, insbesondere (ber Risikoinformationen in Bezug auf 10SS
zwischen den Zoll- und Steuerbehoérden eines oder mehrerer Mitgliedstaaten, als
sinnvoll; Osterreich unterstitze dies auf EU-Ebene.

Diesbezlglich arbeite die Europdische Kommission seit Langerem an einer Reform

der Verordnung (EU) 904/2010 (siehe Aktionsplan der Europaischen Kommission
aus dem Jahr 2020 fir eine faire und einfache Besteuerung); ein Vorschlag stehe
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aber bisher aus. Zudem konne der geplante und potenziell bald beschlossene
EU-Zolldatenhub zentral fir einen solchen Informationsaustausch werden.

Aktuell laufe ein Pilotverfahren mit ausgewahlten Mitgliedstaaten und Stakeholdern
(Plattformen, Speditionen, Zollbehérden) zur Machbarkeit der Ubermittlung von
Einzelsendungsdaten vor der Einfuhr, der Verknipfung mit I0SS-Nummer und |OSS-
Erklarung und somit der Sicherung der 10SS-Nummer (siehe Art. 143 Abs. 1
lit. a Mehrwertsteuersystemrichtlinie). Steuerbehérden sollten zur Prifung der
I0SS-Erklarungen zukinftig Zugang zu Einzelsendungsdaten erhalten (Art. 47i
Verordnung (EU) 904/2010). Gerade der Zolldatenhub im Zusammenspiel mit dem
Mehrwertsteuer-Informationsaustauschsystem (MIAS) kénne diesbezlglich neue
Moglichkeiten fir Mitgliedstaaten schaffen.

Osterreich versuche, die Verwaltungszusammenarbeit im Bereich von E-Commerce
nicht nur auf EU-Ebene, sondern auch global voranzutreiben. Daher wirke Osterreich
auch auf OECD-Ebene im Bereich der Mehrwertsteuer (samt Vorsitz in einer
Untergruppe der ,Focus Group on VAT Enforcement”, mit dem Schwerpunkt digitale
Wirtschaft) aktiv mit, um die grenziberschreitende Verwaltungszusammenarbeit
(inklusive Informationsaustausch) zu fordern und die Rahmenbedingungen zu
verbessern. Osterreich werde sich weiterhin laufend fiir eine Verbesserung der
Verwaltungszusammenarbeit (inklusive Informationsaustausch) im Rahmen des
|0SS auf EU- und globaler Ebene einsetzen.

(2) Die Abschaffung der EU-Zollbefreiungsgrenze von 150 EUR sei Teil des Vorschlags
der aktuellen EU-Zollreform und werde vom Finanzministerium bei den Verhandlun-
gen ausdricklich befirwortet, um gleiche Wettbewerbsbedingungen fir alle sicher-
zustellen. Eine Abschaffung vor der Zollreform sei daher nicht moglich.

Der RH begriiRte den nunmehrigen Beschluss des ECOFIN-Rates vom Dezember 2025
und anerkannte die diesbezlglichen Bemihungen des Finanzministeriums. Er
erachtete den Wegfall der 150-EUR-Zollwertfreigrenze und die zeitnahe Einflihrung
von Zollen auf diese Waren mit einem Wert von unter 150 EUR als dringend geboten.
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Kontrolle der I0SS-Erklarungen anhand der Zolldaten

(1) Die zentrale EU-Datenbank ,Surveillance” (in der Folge: Surveillance)** diente
der Uberwachung von Handelsstrémen innerhalb der EU und war eine Grundlage
far Kontrollen der 10SS-Erklarungen. Die nationalen Steuerbehdérden sollten die
Informationen aus Surveillance, insbesondere die Werte der aggregierten monat-
lichen Berichte®®, mit jenen der 10SS-Erklarungen abgleichen. Dafir Gbermittelten
die EU-Mitgliedstaaten bestimmte Daten aus den nationalen Zollanmeldungen an
Surveillance. Anhand der I0SS-Nummer konnten Eurofisc-Beamtinnen und -Beamte®®
fir jeden EU-Mitgliedstaat monatlich zusammengefasste Daten aus den Zollanmel-
dungen abfragen. Diese Abfrage war fir monatliche Gesamtdaten mdoglich, nicht
aber fur einzelne Sendungen.

Laut Angaben des Finanzministeriums sei der Abgleich von Gesamtdaten mithilfe
von Surveillance zentral fir die Kontrolle der I0SS-Erklarungen und sollte — durch die
VerknUpfung von Daten — die Kontrolle von Einzelpaketen ersetzen.

(2) Die Surveillance-Daten konnten mit den I0SS-Erklarungen aber nur eingeschrankt
abgeglichen werden; deshalb waren die Uberpriifung und Nachverfolgung von
Einfuhren im 10SS faktisch nicht moglich. So enthielten die monatlichen Berichte aus
Surveillance keine Angaben zum Bestimmungsland der Waren. Darilber hinaus
konnten die Anmeldungs- und Erklarungszeitrdume auseinanderfallen; in Fallen von
Unterfakturierung waren auch die Betrdge unterschiedlich®’; Ricksendungen®®
(deren AusmafR lag bei rd. 40 % — siehe TZ 5) erschwerten zusatzlich einen Abgleich.

(3) Das ZAO konnte der Steuerverwaltung nur Daten zu Zollanmeldungen in Oster-
reich bereitstellen, nicht zu Zollanmeldungen in anderen EU-Mitgliedstaaten. Fir
eine Abstimmung mit der 10SS-Erkldrung im Falle Osterreichs als Verbraucherstaat
musste Osterreich die Zollanmeldungen aller Staaten anfordern, in denen die Waren
in den freien Verkehr Uberlassen wurden. Eine EU-weite zentrale Datenbank der
Daten aus den Zollanmeldungen bei Inanspruchnahme des I0SS, auf die Priiferinnen
und Prifer der Steuerverwaltung zugreifen konnten, gab es nicht. Ebenso wenig
enthielten die Pakete ein Identifizierungsmerkmal, mit dem sie einer I0SS-Erklarung
zugeordnet werden kdnnten. In Summe waren daher die Zuordnung einzelner
Pakete zu einer konkreten 10SS-Erklarung und damit der Abgleich der Daten im 10SS

Das Uberwachungssystem ,Surveillance” der EU diente Kontrollzwecken und war in Art.55 der
Durchfihrungsverordnung (EU) 2015/2447 normiert.

In Surveillance konnten monatliche Berichte je I0SS-Nummer abgefragt werden.

Eurofisc-Beamtinnen und -Beamte waren Teil des Eurofisc-Netzwerks zur Forderung und Erleichterung der
behérdlichen Zusammenarbeit bei Umsatzsteuerbetrugsfallen. In Osterreich hatten zwei Bedienstete in der
Finanzverwaltung Zugriff auf Surveillance.

Die hohe Anzahl falsch angegebener Werte in den Zollanmeldungen (z.B. durch Unterfakturierung) fihrte zu
vermehrt unrichtigen Daten in Surveillance.

Ricksendungen waren in den 10SS-Erklarungen als Korrekturen enthalten, nicht jedoch in Surveillance.
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mit den Zollanmeldungen bzw. eine Uberpriifung der Richtigkeit der I0SS-Erkl&run-
gen anhand der Daten aus den Zollanmeldungen fir den Verbraucherstaat kaum
moglich.

Die Schwachen hinsichtlich der Uberpriifbarkeit der I0SS-Erklarungen zeigte bereits
ein im Jahr 2023 von Eurofisc veroffentlichter Praxisleitfaden auf. Auch der EuRH
bemangelte in seinem Sonderbericht, dass es nicht mdglich war, 10SS-Erklarungen
einer wirksamen Kontrolle zu unterziehen. Die 10SS-Daten seien nach wie vor unzu-
verlassig sowie unvollstandig und wiirden wirksame Kontrollen verhindern. Alle vom
EuRH fir seine Prifung ausgewahlten Mitgliedstaaten gaben ihm gegeniber an,
dass es zwischen den 10SS-Erklarungen und den monatlichen 10SS-Berichten zu
Abweichungen kam.

(4) Ein vollstandiger Abgleich der Daten der Zollanmeldungen in Surveillance mit
den Daten in der |I0SS-Erklarung war nur dem Registrierungsstaat moglich; bei ihm
lag eine Aufschlisselung aller im 0SS gemeldeten Umsédtze auf die einzelnen
Verbraucherstaaten vor.*® Der EuRH erkannte in seinem Sonderbericht ebenfalls die
Problematik, dass der Registrierungsstaat auf die aufgeschlisselten 10SS-Umsatze
zugreifen konnte, der Verbraucherstaat jedoch nicht. Der Verbraucherstaat war zwar
rechtlich dazu befugt, seine eigene Umsatzsteuer anzupassen, konnte jedoch keine
KorrekturmaRnahmen setzen. Eine Ilickenlose Durchfiihrung dieser administrativ
aufwandigen Abgleiche und Prifungen wirde — da sich die im 0SS erklarten
Umsatze auf wenige Registrierungsstaaten konzentrierten (z.B. Irland und
Luxemburg; siehe TZ 17) — diese Registrierungsstaaten Uberproportional belasten.®®

(5) Seit Einflihrung des 10SS am 1. Juli 2021 priifte weder das FAO noch das FAG
|OSS-Erklarungen.®

Das Finanzministerium gab in einer EU-weiten Umfrage aus 2022 an, dass die Steu-
erbehdrden keinen direkten Zugang zu den monatlichen Berichten aus Surveillance
hatten und diese bei Prifungen nicht herangezogen wiirden. Nur mit allen Zolldaten
und allen 10SS-Erklarungen ware ein Abgleich moglich, wobei auch diesfalls z.B.
Ricksendungen das Bild verzerrten.

Die Verbraucherstaaten hatten einen automatisierten Zugriff auf die an ihren Staat gemeldeten Umsatze,
jedoch nicht auf die in anderen Verbraucherstaaten erklarten Umsétze; sie konnten diese gesondert pro
|0SS-Nummer anfragen.

Prufungen eines bestimmten Unternehmens konnten auf Initiative des Registrierungsstaates oder auf
Vorschlag eines Verbraucherstaates erfolgen.

Nach Angaben des FAG fehle es ihm an zuséatzlichen Personalressourcen fur dieses Thema, da es in dem
Bereich keine gesonderten Leistungspunkte gab und diese somit nur zulasten anderer Bereiche berlcksichtigt
werden konnten. Inhaltlich gebe es noch zu wenig Erfahrungswerte.
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(1) Der RH wies darauf hin, dass Surveillance als ein Instrument geplant war, um die
in ihm zusammengeflhrten Daten der Zollanmeldungen automationsunterstitzt
mit den Daten der 10SS-Erklarungen zu vergleichen und dadurch Einfuhren auf
steuerliche Konformitat zu Gberprufen.

Er kritisierte, dass dieser Abgleich nicht funktionierte. Die Kontrolle der 10SS-
Erklarungen anhand der Surveillance-Daten war auf Basis der Datenlage kaum
moglich, die angestrebte Uberpriifbarkeit und Nachverfolgbarkeit von Einfuhren
Uber den 10SS daher stark eingeschrankt. Der Vergleich der |0SS-Erklarungen mit
den Surveillance-Daten konnte dadurch die Einzelpaketkontrolle nicht ersetzen.
Insbesondere in Féllen, in denen die Zustdndigkeiten als Registrierungs-, Verbraucher-
und Einfuhrmitgliedstaat auseinanderfielen (TZ 18), wog dieses Fehlen eines
effizienten Kontrollsystems umso schwerer. Dies flihrte zu einem erheblichen Risiko
von Abgabenausféllen. Auch der EuRH stellte in seinem Sonderbericht fest, dass die
derzeitigen Kontrollen des |0SS durch die Mitgliedstaaten nicht ausreichten, um
einen Missbrauch des I0SS zu verhindern oder aufzudecken.

Der RH kritisierte insbesondere folgende Defizite bei der Kontrolle von |0SS-Erkla-
rungen:

Die von den Verbraucherstaaten abrufbaren monatlichen Berichte aus Surveillance
enthielten keine Angaben zum Bestimmungsland der Waren.

Die Kontrollorgane konnten nur monatliche Gesamtdaten der eingefiihrten Waren
einer |OSS-Nummer aus Surveillance abfragen.

Fir die Zollbehdrde waren Gesamtabfragen der Zollanmeldungen anderer Mitglied-
staaten nicht moglich, weshalb die Steuerverwaltung diese von den jeweiligen
Mitgliedstaaten anfordern misste; jedoch war unklar, in welchem Land die Waren
zollrechtlich abgefertigt wurden.

Mangels eines Identifikationsmerkmals auf den Paketen war es weder moglich, ein
Paket einer spezifischen I0SS-Erklarung zuzuordnen, noch eine I0SS-Erklarung einer
spezifischen Zollanmeldung zuzuordnen.

Die Vergleichbarkeit der Surveillance-Daten mit den 10SS-Erklarungen war stark
eingeschrankt, vor allem

- aufgrund von Riicksendungen und

- aufgrund des Auseinanderfallens von Anmeldungs- und Erklarungszeitraumen.

In Summe war daher eine klare Zuordnung, welche Waren in Osterreich zu besteu-

ern waren, mit den Surveillance-Daten ebenso wenig moglich wie eine Prifung, ob
die 10SS-Erklarung korrekt und vollstandig war.
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Der RH empfahl dem Finanzministerium, in den EU-Gremien auf die notwendigen
MaRnahmen hinzuwirken, damit ein Abgleich der 10SS-Erklarungen mit den Zoll-
daten moglich ist; es waren die Datenqualitdt als auch die Datenverflgbarkeit zu
verbessern. Dazu sollten die monatlichen Berichte aus Surveillance optimiert und
ein effizientes Verfahren zur Datenzuordnung zwischen [0SS-Erklarung und Surveil-
lance eingeflihrt werden. Insbesondere sollten Verbraucherstaaten auch Informati-
onen zum Bestimmungsland der Waren aus Surveillance abrufen kdnnen.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, in den EU-Gremien darauf hinzuwirken,
dass Pakete durch ein eindeutiges Identifikationsmerkmal den einzelnen 10SS-Erkla-
rungen zugeordnet werden kénnen.

(2) Der RH wies kritisch darauf hin, dass die Verbraucherstaaten nur einen einge-
schrdankten Einblick in die 10SS-Erklarungen hatten. Nur die Registrierungsstaaten
hatten Einblick in eine vollstdndige Aufschlisselung der in jedem EU-Mitgliedstaat
getatigten Verkdufe. Der RH teilte die Feststellung des EuRH in seinem Sonderbe-
richt, wonach der Verbraucherstaat nicht sicherstellen konnte, dass der korrekte
Umsatzsteuerbetrag erhoben wird.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, die Notwendigkeit einer Aufschllsselung
der 10SS-Erklarungen nach Verbraucherstaaten in den EU-Gremien zu thematisie-
ren, um den Verbraucherstaaten die Moglichkeit zu geben, die I0SS-Erklarungen mit
den Surveillance-Daten abgleichen zu kdnnen.

(1) Laut Stellungnahme des Finanzministeriums sei mit dem Paket ,MwsSt im digita-
len Zeitalter” (VIDA) bereits eine von Osterreich unterstitzte Bestimmung in die
Verordnung (EU) 904/2010 aufgenommen worden. Demnach sollten die Daten Uber
die Einfuhren mit 10SS-Nummern aufgeteilt nach Bestimmungsland verfiigbar
gemacht werden (Art. 17 Abs. 1 lit. e leg. cit.). Laut Auskunft der Europdischen
Kommission solle dies bereits mit dem dritten Quartal 2025 auch fir die
Vergangenheit moglich sein. Die Europaische Kommission habe weiters angekindigt,
MaRnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die von den Mitgliedstaaten an
Surveillance Ubermittelten Daten richtig und vollstandig sind. Somit solle es in Kiirze
fir die Verbraucherstaaten moglich sein, die Daten aus den 10SS-Erklarungen mit
den Daten aus Surveillance abzugleichen.

Aktuell Gbermittle das ZAO mit der Standardzollanmeldung Informationen (iber das
Bestimmungsland an die Europdische Kommission.

Das Zollrisikomanagement in den Mitgliedstaaten arbeite gemeinsam mit dem
Risikomanagement in der Generaldirektion Steuern und Zollunion (GD TAXUD)
laufend an der Verbesserung der Datenqualitit. Die Eingabe falscher Daten konne
damit zwar eingeschrankt, aber nicht verhindert werden.
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(2) Die Europaische Kommission sei mit VIDA ermachtigt worden, zur Sicherung der
IOSS-Nummern eine Durchfihrungsverordnung zu erlassen. Sie solle u.a. die
eindeutige Kennzeichnung von Einzelsendungen mit Einzelsendungsnummern und
deren Verknipfung zu den 10SS-Erklarungen vorsehen (Art. 143 Abs. 1 lit. a Mehr-
wertsteuersystemrichtlinie) und gemeinsam mit dem EU-Zolldatenhub im Rahmen
der Zollreform implementiert werden. Ein Pilotverfahren dazu sei im Gange (TZ 18).

(3) Die Verbraucherstaaten hatten Zugang zu den 10SS-Erklarungen, die sie betréfen,
sowie in Kirze zu den Surveillance-Daten, aufgeteilt nach Bestimmungsland (Art. 17
Abs. 1 lit. e Verordnung (EU) 904/2010). Ein entsprechender rechtlicher Rahmen sei
mit VIDA geschaffen worden. Somit kdnnten Verbraucherstaaten in Kirze die |0SS-
Erklarungen mit den Surveillance-Daten in Bezug auf die in diesem Mitgliedstaat in
Kirze geschuldete Mehrwertsteuer prifen.

|OSS-Mehrwertsteuer-ldentifikationsnummer
(I10SS-Nummer)

Die 10SS-Nummer wurde im Registrierungsprozess einem Unternehmen zugewie-
sen, um den 10SS in Anspruch nehmen zu kénnen. Auch Plattformen zéhlten zu den
Unternehmen und konnten eine I0SS-Nummer beantragen. Die 10SS-Nummer
durfte nur vom berechtigten Unternehmen verwendet werden und galt daher als
vertraulich. Das berechtigte Unternehmen musste eine missbrauchliche Verwen-
dung durch Dritte verhindern. Die 10SS-Nummer sollte daher ausschlieSlich an
diejenigen Beteiligten der Lieferkette weitergegeben werden, die sie fiir die Uberlas-
sung zum zollrechtlich freien Verkehr im Einfuhrmitgliedstaat benotigten.

Die I0SS-Nummer war in der Zollanmeldung zwingend anzugeben. Der RH stellte im
Zuge seiner Gebarungstberprifung fest, dass in einigen Fallen die I0SS-Nummer
auf den Paketen sichtbar aufgedruckt war. Dadurch konnten unberechtigte Dritte sie
missbrauchlich fur ihre Einfuhren verwenden.

In diesen Fallen

war die |0SS-Erklarung des berechtigten Unternehmens unrichtig, weil sie die unter
seiner Nummer missbrauchlich eingefiihrten Sendungen nicht enthielt,

fUhrte der unberechtigte Dritte seine Sendungen rechtswidrigerweise abgabenfrei

ein.

Das ZAO konnte die Giltigkeit der I0SS-Nummer (iberpriifen, bei Giltigkeit hatte es
sie anzuerkennen. Die rechtmaRige Verwendung der I0SS-Nummer konnte das ZAO
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aus technischen Grinden hingegen nicht prifen.%? Die fehlende technische
Uberprifbarkeit der I0SS-Nummer zeigte auch der EuRH in seinem Sonderbericht
auf. Um Uberprifen zu kdnnen, ob die angegebene I0SS-Nummer vom Berechtigten
verwendet wird, sei es laut EURH notwendig, den Zollamtern zur IOSS-Nummer auch
den Namen und die Anschrift des Unternehmens zur Verflgung zu stellen.

Ein Abgleich zwischen der I0SS-Nummer in der Zollanmeldung und dem Unterneh-
men, dem die I0SS-Nummer zugeteilt wurde, war nicht méglich. Der Versender war
nicht immer das Unternehmen, unter dessen 10SS-Nummer die Ware eingefihrt
wurde: vor allem dann, wenn die Einfuhr Gber eine Plattform unter Verwendung der
I0SS-Nummer der Plattform erfolgte. Die Plattform war in der Zollanmeldung nicht
angegeben. In diesen Fallen war ein Abgleich der I0SS-Nummer mit der Plattform
als KontrollmaRnahme nicht zielfiihrend.

Der RH kritisierte, dass die vertrauliche IOSS-Nummer in der Praxis oft auf den Pake-
ten sichtbar und damit offentlich zuganglich war. Jeder Dritte, der mit dem Paket in
Kontakt kam, konnte sie verwenden, um unberechtigt und damit missbrauchlich den
IOSS in Anspruch zu nehmen.

Dies fuhrte zu folgenden Risiken:

unrichtige 10SS-Erkldarungen mit zu geringen Umsatzsteuern durch den [0SS-
Nummer-Berechtigten,

rechtswidrig abgabenfreie Einfuhren durch Dritte, die die IOSS-Nummer missbrauch-
lich verwendeten.

Der RH hielt auRerdem kritisch fest, dass ein Missbrauch der I0SS-Nummer im 0SS
nicht erkennbar war: Das ZAO konnte im Zuge der Einfuhr nicht (iberpriifen, ob die
I0SS-Nummer vom berechtigten Unternehmen verwendet wurde.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, vor dem Hintergrund des Risikos von
Malversationen und Abgabenausfallen das Thema der unrechtmaRigen Verwendung
der 10SS-Nummer auf EU-Ebene zu thematisieren und dabei

einen Zugang fir Zollbehoérden zu Informationen Uber 10SS-registrierte Unter-
nehmen sowie

ein System, welches jeder Sendung eine eindeutige Kennung zuordnet, die technisch
mit der I0OSS-Nummer verknlpft werden kann,

anzuregen. Damit konnten die Zollbehdrden ihre Kontrollen erweitern und einen
Missbrauch der I0SS-Nummern frihzeitig erkennen.

Auf EU-Ebene wurde dies als potenzielles Risiko erkannt und wurden Losungsvorschlage diskutiert, z.B. den
Zollbehorden Zugang zu Informationen Uber 10SS-registrierte Unternehmen zu gewahren. Dadurch wirde
die mangelnde Kontrollmoglichkeit durch den Zoll jedoch nur bedingt gelost.
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Laut Stellungnahme des Finanzministeriums sei mit VIDA eine Bestimmung in die
Verordnung (EU) 904/2010 aufgenommen worden, die den Zollbehérden Zugang zu
den Informationen betreffend Namen und Adresse, bezogen auf die I0SS-Nummer,
ermoglichen solle (Art. 47h leg. cit. i.d.F. der VIDA-Verordnung (EU) 2025/517).
Weiters sei die Europdische Kommission ermdachtigt, eine Durchfihrungsverordnung
zu erlassen, um Einzelsendungsnummern zu den 10SS-Erklarungen zu verknipfen,
was den Missbrauch der I0SS-Nummer hintanhalten solle. Dies solle im Rahmen der
Zollreform im Zusammenhang mit der Umsetzung des EU-Zolldatenhubs erfolgen.

Im Rat sei mit aktiver Unterstiitzung Osterreichs eine Anderung der Einfuhr-
versandhandelsregelung angenommen worden, die den Handler bzw. die unter-
stitzende Plattform zum Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer und somit auch der
Mehrwertsteuer fir die Lieferung im Bestimmungsland machen solle, wenn die
Umsatze nicht Gber 10SS erklart wurden. Mithilfe von Zahlungsdaten (CESOP) solle
dann feststellbar sein, wenn jemand E-Commerce-Umsatze an Verbraucher in
Osterreich ausfiihre. Dann kénne die Mehrwertsteuer fiir die gesamten Umsatze
(anstatt auf Paketebene) im Nachhinein festgesetzt werden. Dies betreffe auch Falle,
in denen es zu einer unrechtméaligen Verwendung einer fremden 10SS-Nummer
gekommen sei.

Auch auf OECD-Ebene erfolge ein Austausch Gber die missbrauchliche Verwendung
von |0SS- und vergleichbaren Registrierungsnummern in anderen Landern samt
Diskussion Uber potenzielle Gegenstrategien.

Die 10SS-Nummern seien in Osterreich fir das ZAO teilweise einsehbar, fir den Zoll
in manchen anderen Mitgliedstaaten nicht. Es kénne nur die I0SS-Nummer einer
Plattform zugeordnet werden, es sei nicht ersichtlich, welche Verkdufer diese
verwenden durften. Der Zoll durfe eine 10SS-Nummer nur dann ablehnen, wenn
sichergestellt sei, dass ein Missbrauch vorliege; das kénne letztlich nur der 10SS-
Inhaber mitteilen, im Wege der Steuerverwaltung.

Die unrechtmaRige Verwendung der IOSS-Nummer sei bereits Thema auf EU-Ebene

und solle laut der Europaischen Kommission mit Einfihrung des EU Data-Hub gel6st
werden.
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Datenaustausch zwischen der
dsterreichischen Zoll- und der Steuerverwaltung

(1) Einen automatisierten Datenaustausch zwischen dem ZAO und der Steuerverwal-
tung im Zusammenhang mit 0SS gab es nur Uber Surveillance (TZ 19). Korrigierte und

fir unglltig erklarte Zollanmeldungen wurden ebenfalls an Surveillance gemeldet.

Nicht vorgesehen war, dass das ZAO die nationalen Steuerbehérden direkt Gber
Unregelmaligkeiten verstandigte, auch nicht bei Unterfakturierungen; dies, obwohl
z.B. haufige Unterfakturierungen zum Ausschluss aus dem 10SS fihren konnten. Das
ZAO meldete UnregelmaRigkeiten und VerstdRe nicht institutionalisiert, sondern
nach eigenem Ermessen; es verwies dazu gegeniiber dem RH auf die Moglichkeiten
von Surveillance.

Die Steuerverwaltung wiederum verflgte Uber risikorelevante Informationen zu
Unternehmen, die fir die Zollverwaltung zur Risikoeinstufung dieser Unternehmen
von Nutzen sein konnten, z.B. die fehlende Abgabe von 10SS-Erkldrungen oder die
Nichtabfuhr der Steuer.

(2) Nach Angaben des ZAO war zur Zeit der Gebarungsiberprifung ein Prozess
zwischen der Zentralstelle des Finanzministeriums, dem FAO und dem ZAO in Aus-
arbeitung, um Risikoinformationen zwischen den zustdndigen Abgabenbehdrden
Ubermitteln zu kénnen.

Der RH wies kritisch darauf hin, dass der Datenaustausch zwischen dem ZAO und der
Steuerverwaltung nicht institutionalisiert erfolgte. Da der Austausch mit zuséatz-
lichem Bearbeitungsaufwand verbunden war, kam es auch kaum zu einem anlassbe-
zogenen Austausch. Der RH kritisierte, dass durch den geringen Austausch wichtige
Risikoinformationen ungenutzt blieben und damit nicht fir systematische Risikoana-
lysen verknipft werden konnten. Dies erhdhte das Risiko fur einen Abgabenausfall,
weil UnregelmaRigkeiten unentdeckt bleiben konnten, z.B. eine hdufige Unterfaktu-
rierung im 10SS oder falsche 10SS-Erklarungen. Er erachtete deshalb den geplanten
Prozess zur Ubermittlung von Risikoinformationen als zweckmaRig. Auch der EuRH
beurteilte in seinem Sonderbericht eine Zusammenarbeit der Steuer- und Zollbe-
horden in den Mitgliedstaaten zur Bekampfung eines eventuellen Missbrauchs als
unbedingt erforderlich.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, die Zusammenarbeit zwischen Steuer- und
Zollverwaltung durch einen automatisierten und systematischen Datenaustausch
— beispielsweise durch eine zentrale Schnittstelle — zu intensivieren. Damit sollten
risikorelevante Informationen, insbesondere fir Prifungshandlungen, der Steuer-
verwaltung bzw. der Zollverwaltung zugdnglich gemacht werden.
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Weiters empfahl er dem Finanzministerium, in die Risikoanalysen sowohl Steuer- als
auch Zolldaten einzubeziehen, um eine umfassende Bewertung der Risiken mit allen
in der Finanzverwaltung vorliegenden Daten zu ermoglichen.

(1) Das Finanzministerium stimmte dem RH in seiner Stellungnahme darin zu, dass
die Inhalte und Zeitraume unterschiedlich und der Bestimmungsort nicht bekannt
seien. Ein systematischer bzw. automatisierter Datenaustausch zwischen Steuer-
und Zollverwaltung solle laut der Europaischen Kommission mit Einfihrung des EU
Data-Hub moglich sein. Details Gber Schnittstellen und zur Verfiigung gestellte Daten
konnten daher erst im Zuge der Zollreform festgelegt werden. Es sei zusatzlich
diskutiert worden, dass auch die Steuerverwaltung die Zollplattform zum Austausch
von Risikoinformationen verwenden solle (dies solle mit der Reform der Verordnung
(EU) 904/2010 geregelt werden).

In Abstimmung zwischen ZAO und FAO, Dienststelle Graz-Stadt, sei ein manueller
Prozess definiert worden. Dieser solle bei Zollkontrollen von I0SS-Sendungen, die in
Osterreich zollabgefertigt wiirden und bei denen Unterfakturierungen festgestellt
wiirden, eine Informationsiibermittlung an das zustandige Team im FAO sicherstellen.
Bei Vorliegen bzw. Vermutung einer systematischen Unterfakturierung (eine
wiederholte Unterfakturierung werde als wiederholter VerstoR in die Umsatzsteuer-
Richtlinien aufgenommen), seien die Ergebnisse im Wege des lokalen
Betrugsbekdmpfungskoordinators an die Experten Betrugsbekampfung (EBB) und
an das FAQ, Dienststelle Graz-Stadt, zu melden. Die EBB unternihmen er-
forderlichenfalls weitere Schritte. Davor seien Einzelinformationen erfolgt, wenn
vermehrt Unterfakturierungen bei Zollkontrollen festgestellt worden seien. Die
Schaffung einer digitalen Schnittstelle bzw. der Méglichkeit, bei im Zuge der
Zollabfertigung festgestellten Unterfakturierungen eine automatisierte Informations-
Ubermittlung (durch das Abfertigungssystem) sicherzustellen, werde begrift.
Ebenso erscheine eine (geplante) behdrdenibergreifende sendungsbezogene
Identifikation sinnvoll und unerlasslich im Sinne effizienter Prifungen. Eine
Automatisierung sei zur Zeit der Stellungnahme nicht moglich.

(2) Das Finanzministerium stimmte dem RH zu, dass bisher noch keine Verschneidung
aller relevanten Daten erfolgt sei — vor allem mangels tatsachlicher Verflgbarkeit.
Wie der RH ausfiihre, kdmen unterschiedliche Schemen zur Anwendung, weshalb zu
differenzieren sei. Zu unterscheiden sei auch, ob die Daten in ihrer Gesamtheit
vorlagen oder nur durch Abfragen aus den einzelnen Systemen generiert werden
kénnten. Eine Einbeziehung der Zolldaten auf nationaler Ebene sei nur dann méglich,
wenn Osterreich sowohl der Einfuhrmitgliedstaat als auch das Bestimmungsland sei.
Da das Bestimmungsland (insbesondere Containersendungen) nicht bekannt sei,
kénne auch kein Abgleich erfolgen. Damit habe sich auch eine Arbeitsgruppe im
Eurofisc Arbeitsbereich 5 beschaftigt. Vergleiche von Zoll- und 10SS-Daten hatten
schon aufgrund der hohen Anzahl an Ricksendungen keine aussagekraftigen Daten
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ergeben. Eine konsolidierte Nutzung von Steuer- und Zolldaten fir eine
risikoorientierte Prifung der OSS-Daten durch das PACC sei bereits vorgesehen. Hier
durfe auf die Entwicklungen im Zusammenhang mit VIDA und der Zollreform
verwiesen werden, wonach in Zukunft verbesserte Daten verflgbar seien.

Der RH verwies auf die grundsatzliche Bedeutung der ressortinternen Zusammen-
arbeit. Er hielt deshalb fest, dass risikorelevante Informationen der Steuerverwal-
tung — etwa zur fehlenden Abgabe von |0SS-Erklarungen oder zur Nichtabfuhr von
Steuern — auch mit der Zollverwaltung ausgetauscht werden sollten, damit diese
Informationen in das Risikomanagement der Zollverwaltung einflieRen kénnen.
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Risikomanagement
IT-unterstitzte Risikoanalysen

(1) Das PACC im Finanzministerium war fir Datenanalysen, das Risikomanagement
und die Fallauswahl in der Finanzverwaltung zustandig. Es bereitete u.a. die Platt-
formdaten (TZ 4) aggregiert — d.h. nicht aufgeschlisselt auf Einzelfélle bzw. Einzel-
daten — auf, damit diese fur Prifzwecke verwendet werden konnten.

In der Finanzverwaltung gab es weder eine automatisierte Risikoanalyse zu den
aufbereiteten Plattformdaten noch einen automatisierten Abgleich der Plattform-
daten mit den Daten aus den OSS-Erklarungen (in der Folge: Erkldrungsdaten) der
Versandhandelsunternehmen. Der Abgleich der aufbereiteten Plattformdaten mit
den Daten im OSS-System, die Auswertung dieser Daten sowie die damit verbun-
dene Priifauswahl von Féllen, in denen Osterreich Verbraucherstaat war, erfolgte
manuell. Dies war zeitaufwdndiger und fehleranfalliger als ein automatisierter
Abgleich (TZ 14).

(2) In den IT-Anwendungen der Gsterreichischen Finanzverwaltung fir das OSS-
System erlaubten Filterungen Abfragen durch die Bediensteten nach bestimmten
Suchkriterien (z.B. Registrierungsstaat, Registrierungsstatus, erklarter Umsatzsteu-
erbetrag). Wie der RH bereits im Erstbericht festgestellt hatte, fehlten jedoch
— mangels vordefinierter Risikokriterien und mangels Verknipfungen mit anderen
IT-Anwendungen der dsterreichischen Finanzverwaltung — weitere Auswertungs-
moglichkeiten (z.B. Paketdaten, Umsatzentwicklung) fur systematische Risikoanaly-
sen. Die Daten aus dem OSS-System waren daher fur die Bediensteten sowohl im
Innen- als auch im AuRendienst nur eingeschrankt fir Risikoanalysen verwendbar.

Im Gegensatz zu Unternehmen im Veranlagungsverfahren war fir im OSS-System
registrierte Unternehmen keine systematische automatisierte Risikoanalyse vorge-
sehen, deren Ergebnisse von den Bediensteten fur Prifungshandlungen aufzugrei-
fen waren. Stattdessen mussten die beiden Spezialteams in der Dienststelle
Graz-Stadt Fehlerlisten abarbeiten, die eingeschrankt risikoorientiert waren. Betrage
in den Rickerstattungslisten waren jedenfalls — unabhangig vom Umsatzsteuergut-
haben — zu Uberprifen. Demgegeniber waren Korrekturen im Zusammenhang mit
Ricksendungen von Bestellungen — die ein hoheres Malversationspotenzial aufwie-
sen — nicht zwingend zu Uberprifen (TZ 5).

Risikoanalysen auf Basis aggregierter Gesamtdaten, beispielsweise auf Basis der
Steuerungsdaten im LoS, fanden bis zur Zeit der Gebarungstberprifung nicht statt.
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(3) Eine Verbindung zwischen dem Priufungsprogramm flir AuBenprifungen der
Finanzverwaltung und dem OSS-System fehlte. Dadurch konnte z.B. bei auslandi-
schen Unternehmen, fiir die Osterreich Verbraucherstaat war, im Priifungspro-
gramm automatisiert kein Prifungsfall angelegt werden.

(1) Der RH kritisierte, dass das Finanzministerium mangels systematischer automa-
tisierter Risikoanalyse und mangels automatisierten Abgleichs der Plattformdaten
mit den Erklarungsdaten die vorhandenen Daten nicht ausreichend nutzte. Er wies
kritisch darauf hin, dass daher die Spezialteams auf manuelle Abgleiche zurlckgrei-
fen mussten; diese waren zeitaufwandiger und fehleranfalliger als ein automatisier-
ter Abgleich und bargen eine erhéhte Gefahr, dass Falle mit hohem Risikopotenzial
unentdeckt blieben.

Der RH kritisierte die fehlende Datenverknlpfung, wodurch die Finanzverwaltung
vorhandene risikorelevante Daten weder fir Risikoanalysen noch fiir Prifungshand-
lungen nutzen konnte. So kdnnten z.B. auch Daten aus LoS fiir gesamthafte Risiko-
analysen herangezogen werden.

Insbesondere angesichts der steigenden Fallzahlen und Datenmengen sowie der
Komplexitat des grenziberschreitenden Versandhandels erachtete der RH eine
Automatisierung der Risikoanalyse unter Einbindung aller vorhandenen Daten als
geboten, um die Effizienz und Treffsicherheit der Risikoanalyse zu verbessern.

Er empfahl dem Finanzministerium, die Daten aus dem OSS-System und andere risi-
korelevante Daten in das Prifungsprogramm der Finanzverwaltung zu bernehmen.

Er empfahl dem Finanzministerium weiters, samtliche vorhandenen Daten zu nutzen
und diese nach Festlegung geeigneter Risikokriterien in eine systematische automa-
tisierte Risikoanalyse zu implementieren, um Falle mit hohem Risikopotenzial fir
Prifungshandlungen zu identifizieren.

(2) Der RH wies kritisch darauf hin, dass die Fehlerlisten manuell abzuarbeiten
waren. Eine automatisierte Risikoanalyse wirde eine gezielte und ressourceneffizi-
ente Uberpriifung der Fehlerlisten erméglichen.

Der RH kritisierte weiters,
dass die Korrekturen im Zusammenhang mit Ricksendungen nicht zwingend zu
Uberprifen waren,

jedoch jeder Fall auf der Riickerstattungsliste — unabhangig vom Betrag — manuell,
ohne automationsunterstltzte Risikoanalyse, zu Uberprifen war.
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Er empfahl dem Finanzministerium, insbesondere fur Falle im Zusammenhang mit
Korrekturen der gemeldeten Umsatzsteuer und Rickerstattungen der Umsatzsteuer
risikoorientierte Kontrollen durchzufihren.

(1) Laut Stellungnahme des Finanzministeriums sei die Empfehlung, Daten aus dem
0SS-System und andere risikorelevante Daten in das Prifungsprogramm der
Finanzverwaltung zu Gbernehmen, umgesetzt — soweit es die tatsachliche Verfiig-
barkeit der Daten betreffe.

Die OSS-Daten wirden sowohl fir die Innendienst- als auch fir die Aulsendienst-
prifung einer Risikoanalyse unterzogen. Zur Feststellung des RH, dass es keine
Risikoanalyse zu Plattformdaten gebe, hielt das Finanzministerium fest, die
Plattformdaten bereits seit 2023 fir den Prifplan zu verwenden. Die Zurverfi-
gungstellung der Plattformdaten fir auslandische Unternehmen erfolge unter
Bertcksichtigung der Abgleiche mit den Grund- und Erkldrungsdaten. Die aufbe-
reiteten Daten wirden die Einzeldaten des jeweiligen Anbieters auf der Plattform
enthalten. Kinftig sei die Kombination OSS und Plattformen Grundlage fir die
Prufauswahl.

Die Aufzeichnungs- und Meldepflichten der Plattform wirden nur die Umsatze
umfassen, fir die die Plattform nicht zum Steuerschuldner fingiert werde: Liefe-
rungen in der EU von in der EU ansdssigen Unternehmen. Dafir solle es auch Platt-
formdaten geben. Die Plattformdaten in Bezug auf diese Anbieter wirden bisher
nicht automatisiert mit den OSS-Erklarungen abgeglichen. Dies sei im Rahmen der
0OSS-Klausur beim PACC beauftragt worden.

(2) Das Finanzministerium pflichtete dem RH bei, dass bisher noch keine Verkntpfung
aller zur Verfligung stehenden Daten zur strukturierten Analyse erfolgt sei. Die
Daten seien zumindest teilweise fir die einzelne Fallbearbeitung abrufbar gewesen.
Im Vergleich zum Erstbericht stinden mehr Daten zur Verfligung: durch CESOP (seit
Maérz 2025), Plattformdaten sowohl fiir Umsatzsteuer als auch aus DAC7% ab dem
Jahr 2024 und OSS-Verfahren. Diese wirden in die Analysen des PACC einflieRen
(z.B. Plattformdaten fir Prifplane), was die Treffsicherheit fir Prifungshandlungen
erhohe.

Fir den Innendienst seien drei Bearbeitungshinweise fir die Prifung der OSS-
Umsétze in Verbindung mit den Steuererkldarungen der Unternehmen fiir die Veran-
lagungsjahre ab 2024 implementiert worden. Im Rahmen der Risikofallauswahl
BP 2026 werde erneut eine Risikoanalyse mit samtlichen dem PACC zur Verfligung
stehenden Daten durchgefuhrt.

DAC = Directive on Administrative Cooperation; DAC7 enthélt Informationen tUber Anbieter auf Plattformen.
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Somit umfasse der Prozess einer Risikoanalyse der OSS-Daten sowohl die Innen-
dienst- als auch die AuRendienstprifung.

Weiters wies das Finanzministerium auf die in den Risikoanalysen des ZAO verwen-
deten Daten hin.

(3) Das PACC befinde sich im kontinuierlichen Austausch mit den fiir auslandische
Unternehmen zustandigen Teams in der Dienststelle Graz-Stadt. Die Ausgestaltung
einer risikoorientierten Prifung werde gemeinsam abgestimmt.

Bei Auszahlungen von Guthaben wirden im Innendienst Kontrollen durchgefihrt.
Die Listen wlrden eine Filterung nach Betrdagen ermoglichen. Zudem verwies das
Finanzministerium auf seine Ausfihrungen in TZ 15.

Erganzungen zu Art und Umfang einer Uberpriifung durch den Innendienst wiirden
im Rahmen der Evaluierung des Organisationserlasses Uberprift, sie kdnnten nurim
Umfang der personellen Kapazitdten erfolgen.

Der RH hielt gegenlber dem Finanzministerium fest, dass das PACC zwar die
Plattformdaten zu auslandischen Unternehmen fir die Fallauswahl durch die
Spezialteams in der Dienststelle Graz-Stadt zur Verfligung stellte. Diese Platt-
formdaten flossen jedoch nicht in die (automatisierte) Fallauswahl und Prifplan-
erstellung des PACC ein.

Zu den Ausfihrungen des Finanzministeriums, wonach die aufbereiteten Daten die
Einzeldaten des jeweiligen Anbieters auf der Plattform enthielten, entgegnete der
RH, dass diese fur auslandische Unternehmen nur aggregiert zur Verfligung standen
und in keine automatisierte Risikoanalyse einflossen.

Der RH anerkannte, dass die Kombination von OSS- und Plattformdaten kiinftig
Grundlage fir die Prifauswahl sein wird. Darlber hinaus bekraftigte er seine
Empfehlung, die Daten aus dem 0SS-System und andere risikorelevante Daten in
das Prifungsprogramm der Finanzverwaltung zu Gbernehmen.
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Risikofallauswahl flr Betriebsprifungen

Das PACC war weiters fur die zentrale Risikofallauswahl fir Betriebsprifungen
zustandig. Es zog fir die automatisierte Risikofallauswahl im Jahresprifungsplan fir
die AuRenprifung 2023 erstmalig EU-OSS-Erklarungsdaten sowie zusatzliche Steu-
ererklarungsdaten von in Osterreich registrierten Versandhandelsunternehmen
heran. Folgende Daten bezog es bei der Risikofallauswahl nicht ein:

Plattformdaten,

Zahlungsdaten aus dem Zahlungsinformationssystem CESOP,
Paketdaten von Zustelldiensten,

|OSS-Daten.

Die anhand definierter Kriterien automatisierte Risikofallauswahl fiir das Jahr 2023
ergab 37 prifungsrelevante Falle. Zur Zeit der GebarungsUberprifung waren nicht
alle Prifungen abgeschlossen; laut PACC fUhrte keine der abgeschlossenen Prifun-
gen zu einem Mehrergebnis im EU-OSS. Auch stiinden nicht ausreichend Daten zur
Verfligung, um eine effektive automatisierte Risikofallauswahl im Bereich Versand-
handel vorzunehmen. Weitere Kriterien — insbesondere aus dem OSS-System — zog
das PACC nicht heran.

Als Ergebnis einer Evaluierung der Risikofallauswahl fur das Jahr 2023 war die
Prifung der EU-OSS-Umsétze fiir in Osterreich registrierte Versandhandelsunter-
nehmen ab dem Jahr 2025 nicht mehr im Jahresprifungsplan enthalten; dies mit
der Begriindung unzureichender Daten.

Unternehmen, bei denen Osterreich Verbraucherstaat war, blieben bei der zentralen
Risikofallauswahl fur Betriebsprifungen ganzlich unbericksichtigt.

Bis zur Zeit der Gebarungstberprifung gab es keine Risikoanalyse fiir Prifungen der
0SS-Umsdtze durch den Innendienst der Finanzamter.

Der RH kritisierte, dass die Kriterien fur die Risikofallauswahl des PACC nicht zielfih-
rend waren: Sie brachte nur 37 zu priifende Falle hervor. Weitere Kriterien insbeson-
dere aus dem 0SS-System wurden nicht herangezogen.

Insbesondere kritisierte der RH, dass maflgebliche Daten — darunter auch solche, die
verflighbar gewesen waren — nicht in die der Fallauswahl vorangehende Analyse
einflossen:

Plattformdaten,

Zahlungsdaten aus dem Zahlungsinformationssystem CESOP,
Paketdaten von Zustelldiensten.
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Mangels Nutzung aller vorhandenen Daten und mangels Verknipfung (TZ 22) von

Daten war die Risikofallauswahl nicht treffsicher, um Abgabenausfalle zu verringern
und um Malversationen im Bereich des Versandhandels aufzudecken. Zudem hielt
der RH kritisch fest, dass Unternehmen, bei denen Osterreich Verbraucherstaat war,
nicht in die zentrale Risikofallauswahl fir Betriebsprifungen einbezogen waren.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, seine Methodik zur Risikofallauswahl zu
Uberarbeiten und alle verfligharen Datenquellen in die Analyse einzubeziehen, um
Risiken im Bereich des Versandhandels besser zu identifizieren. Insbesondere sollten

Plattformdaten stdrker berlcksichtigt werden,

Zahlungsdaten (CESOP) und Paketdaten mit bestehenden Datenquellen verschnitten
werden, um zielgerichtete Analysen zu ermaoglichen,

weitere Risikokriterien aus dem OSS-System herangezogen werden.

Weiters sollten Unternehmen, bei denen Osterreich Verbraucherstaat ist, in die
Risikoanalyse und damit auch in die zentrale Risikofallauswahl fir Betriebsprifungen
anhand geeigneter Kriterien integriert werden.

Laut Stellungnahme des Finanzministeriums sei die vom RH empfohlene Daten-
nutzung bereits weitestgehend umgesetzt, weil im Gegensatz zur Erstprifung, bei
der lediglich Paketdaten vorhanden gewesen seien, nunmehr viel mehr und bessere
Datenguellen zur Verfigung stiinden bzw. laufend hinzukdmen.

Die Abteilung fiir Betrugsbekdampfung und die Dienststelle Graz-Stadt des FAO
hatten bereits im Jahr 2019 am Konzept einer méglichen Verschrankung der in
Zukunft verfiigbaren Daten mit OSS ab dem Jahr 2021, mit Plattformen, Paketdiensten
und den geplanten Zahlungsdaten gearbeitet. Sie sollten eine [T-unterstitzte
Betrugsbekdmpfung ab dem Jahr 2021 ermoglichen.

Zur Kritik an der fehlenden Bertcksichtigung von Plattformdaten und CESOP bei der
Prifauswahl fur das Jahr 2023 merkte das Finanzministerium an, dass diese ent-
gegen den Ausfihrungen des RH nicht zur Verfligung gestanden seien.

Die EU-Verordnung zu CESOP gelte seit 1. Janner 2024, das CESOP-Umsetzungsgesetz
sei am 21.Juli 2023 in Kraft getreten. Erst seit Méarz 2025 seien Auswertungen
moglich, dies jedoch nicht in der Gesamtheit, sondern nur als Einzelabfrage durch
Eurofisc-Bedienstete. Paketdaten seien keine relevante Quelle mehr, da zunehmend
aus Logistikzentren zugestellt werde oder ein Logistikunternehmen an das nachste
weitergebe, wodurch der eigentliche Absender auf den Paketen fehle. Die erstmals
im Jahr 2021 Gbermittelten Plattformdaten seien technisch aufzubereiten und zu
analysieren gewesen.
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Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen OSS-Regelung seien in den meisten
Fallen noch keine Abgabenerklarungen vorgelegen, die bei der Erstellung des Prif-
plans flr das Jahr 2023 héatten berlcksichtigt werden kénnen.

Im Rahmen der zeitlichen Abldufe der Prifplanerstellung beinhalte diese daher die
Umsatze der MOSS-Regelung fur die Zeitraume 2018 bis 30. Juni 2021.

FUr die Risikofallauswahl BP 2026 sei eine weiterentwickelte risikoorientierte
Prifung der OSS-Umsdtze beabsichtigt. Zusdtzlich wirden alle zur Verflgung
stehenden Daten (Plattformdaten) einbezogen.

Der RH anerkannte die Umsetzungsschritte des Finanzministeriums im Hinblick auf
die empfohlene Datennutzung. Nach Ansicht des RH sollte jedoch der Fokus bei der
Fallauswahl fir die Risikoanalyse nicht auf den Abgabenerklarungen aus dem Veran-
lagungsverfahren, sondern vielmehr auf den Meldungen der OSS-Umsatze liegen.
Deshalb sollten die Daten aus dem OSS-System selbst fur Risikoanalysen herangezo-
gen werden. Diese lagen seit 2021 quartalsmaRig bzw. monatlich vor. Er wiederholte,
dass auch jene Unternehmen, bei denen Osterreich Verbraucherstaat ist, in die
zentrale Risikofallauswahl fur Betriebsprifungen einbezogen werden sollten.

Der RH erachtete es als kritisch, dass Auswertungen betreffend CESOP nicht umfas-
send in einer Risikoanalyse eingebunden waren, sondern lediglich als Einzelabfragen
durch Eurofisc-Bedienstete erfolgen konnten.

Ausforschung nicht erfasster Unternehmen

(1) Abgeleitet aus dem Ziel, Abgabenausfalle zu verringern, war es Aufgabe der
Finanzverwaltung, jene Unternehmen auszuforschen, die nicht steuerlich erfasst
waren. Unter anderem dazu schuf das Finanzministerium das dritte Prifteam fir
auslandische Unternehmen in der Dienststelle Graz-Stadt. Hintergrund daflr war,
dass es im Bereich Versandhandel und elektronische Dienstleistungen keine syste-
matischen Methoden zum Ausforschen, Bearbeiten und Priifen von nicht registrier-
ten, aber steuerpflichtigen ausléandischen (E-Commerce-)Unternehmen gegeben
hatte. Dies war vor allem auf den Mangel an qualifiziertem Personal sowie die nicht
ausreichend vorhandene Hard- und Software zurtckzufihren.

(2) Zur Ausforschung von im OSS-System nicht registrierten Unternehmen im Zu-
sammenhang mit grenziiberschreitendem Versandhandel gab das Finanzministe-
rium an, dass mit der Einfihrung der Sorgfaltspflichten-Umsatzsteuerverordnung®

BGBI. 11 2019/315i.d.g.F.
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Plattformlisten®® erstellt wurden und die steuerliche Erfassung der darauf aktiven
Unternehmen Gberprift wurde. Das dritte Prifteam erhielt Auswertungen aus
diesen Plattformlisten, um deren bisherige steuerliche Erfassung und erklarte
Umsatze manuell zu priifen.

(3) Der Informationsaustausch zu nicht erfassten Unternehmen zwischen den
EU-Mitgliedstaaten erfolgte Gber die Eurofisc-Arbeitsgruppe®®. Das Finanzministerium
leitete diese Informationen an die zustandigen Stellen (z.B. an das dritte Prifteam)
zur Bearbeitung weiter.

(4) Die Finanzamter bzw. die Organisationseinheiten des Finanzministeriums gaben
zu ihren Zustandigkeiten und zur Identifikation nicht erfasster Unternehmen Folgen-
des an:

Dem Bereich Klein- und Mittelunternehmen (KMU) im FAO stiinden keine Informa-
tionen zur Verflgung, um nicht erfasste Unternehmen zu identifizieren. Erkennt-
nisse Uber solche Unternehmen resultierten lediglich aus vorliegenden Kontroll-
materialien. Die Ansprechpartner fiir solche Themen seien die Betrugsbekdmpfung
skoordinatorinnen bzw. -koordinatoren®’.

In den drei Prifteams der Dienststelle Graz-Stadt gebe es Einzelprojekte zur Ent-
deckung von nicht registrierten Unternehmen. Diese Prifteams fihrten jedoch zur
Zeit der Gebarungsiberprifung keine flachendeckende automatisierte bzw. syste-
matische Identifizierung durch.

Laut FAG stinden weder Personalressourcen noch Daten bereit.

Das PACC habe keine systematischen Auswertungen zur Identifikation von Unter-
nehmen im grenzlberschreitenden Versandhandel vorgenommen, da es keinen ent-
sprechenden Auftrag vom Finanzministerium habe.

Der RH kritisierte die fehlende systematische Identifikation potenzieller steuerpflich-
tiger Unternehmen. Ansatze wie das manuelle Prifen von Plattformdaten oder die
selektive Bearbeitung von Einzelfdllen waren angesichts der Vielzahl an moglichen
steuerpflichtigen Unternehmen nicht ausreichend, um sicherzustellen, dass alle
Versandhandelsunternehmen mit Umsatzen in Osterreich steuerlich erfasst werden.

Liste von Unternehmen, die Uber Plattformen Umséatze machten
Eurofisc WF5

In jedem Amt gab es flr die einzelnen Bereiche und Dienststellen eine Betrugsbekdampfungskoordinatorin
bzw. einen Betrugsbekdmpfungskoordinator. Sie waren Ansprechstelle fir alle Angelegenheiten der
Betrugsbekampfung auf lokaler Ebene, ressortintern fir andere Organisationseinheiten wie auch extern fir
Institutionen und Behorden.
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Weiters kritisierte der RH (siehe auch Erstbericht),

dass weder die Priifteams in der Dienststelle Graz-Stadt noch andere Teile der
Finanzamter oder das PACC Uber die notwendigen Ressourcen oder Daten verfiig-
ten, um diese Aufgaben effizient zu erfillen;

dass mangels ressortweiter Konkretisierung der Zustandigkeiten und fehlender
Ressourcen die systematische Identifikation in der Praxis nicht erfolgte.

AnknUpfend an seinen Erstbericht empfahl der RH dem Finanzministerium,

strukturierte, zielgerichtete Recherchen zur Identifikation von steuerlich nicht
erfassten ausldndischen Unternehmen, die Umséatze in Osterreich tatigen, bzw. von
in Osterreich ansassigen Unternehmen, die ihre grenziiberschreitenden Versand-
handelsumsatze nicht erklarten, zu veranlassen und

die dafir erforderlichen Personal- und IT-Ressourcen zu ermitteln und zur Verfigung
zu stellen.

Laut Stellungnahme des Finanzministeriums werde die Implementierung einer
Datenbank Uber Firmen- und Beteiligungsdaten sowie Finanzzahlen von bérsen- und
nicht-bérsennotierten Unternehmen, einschlieBlich Banken und Versicherungen,
geprift, die in die Systeme des PACC integriert werden kénne.

Wie bereits zum Erstbericht ausgefiihrt, gebe es keine einheitlichen Datenquellen
oder Tools, mit denen eine zielgerichtete, nur auf Osterreich bezogene Auswertung
moglich sei, da das Kriterium ,, Deutsch” bei Internetcrawlern falsche Daten liefere.
Internationale Systeme wirden flr die Identifizierung von Bestellungen aus einem
Land die IP-Adressen der Kunden verwenden, was aus rechtlichen und technischen
Uberlegungen nicht zulissig oder maglich sei. Angesichts der Kosten dieser Tools sei
eine sorgfaltige Kosten-Nutzen-Analyse erforderlich. Im Eurofisc sei angeregt
worden, Analysetools durch die Europaische Kommission anzukaufen und den
Mitgliedstaaten zur Verfligung zu stellen.

Das PACC habe fur die Dienststelle Graz-Stadt detaillierte Auswertungen von
Anbietern auf Plattformen erstellt (mit dem jeweiligen Status der steuerlichen
Erfassung), die somit zielgerichtete MalRnahmen ermoglichen wirden. Da ab
Marz 2025 die Daten aus CESOP auch fiur digitale Dienstleistungen auswertbar
seien, kdnnten effiziente und risikoorientierte Recherchen durchgefihrt werden.

Gleichzeitig analysiere das Finanzministerium, ob ein Informationsschreiben fir
E-Commerce-Teilnehmer, die beispielsweise in den Plattformdaten aufschienen,
jedoch weder im OSS noch im Veranlagungsverfahren registriert seien, rechtlich und
technisch moglich sei.
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Der RH hob erneut hervor, dass die systematische Identifikation von steuerlich nicht
erfassten ausldndischen Unternehmen, die Umséatze in Osterreich tatigen, bzw. von
in Osterreich ansassigen Unternehmen, die ihre grenziberschreitenden Versand-
handelsumsatze nicht erklarten, in der Praxis nicht erfolgte. Dies mangels ressort-
weiter Konkretisierung der Zustandigkeiten und fehlender Ressourcen.

Beendigung der Teilnahme am OSS-System

(1) Ausléndische Unternehmen, die aus dem OSS-System ausgeschlossen wurden
oder ihre Teilnahme am System beendeten, konnten weiterhin Versandhandelsliefe-
rungen nach Osterreich tatigen. Dabei bestand das Risiko, dass sie diese nicht korrekt
versteuerten. Der Verbraucherstaat erhielt Uber das Ausscheiden eines Unterneh-
mens aus dem OSS-System keine automatisierte Information.

(2) Im Erstbericht hatte der RH darauf hingewiesen, dass dieser Problematik nicht
umfassend nachgegangen wurde. Voraussetzung fir eine korrekte Versteuerung
war die Identifikation und systematische Uberwachung dieser Fille ab dem Zeit-
punkt des Ausscheidens.

Im OSS-System waren rd. 44.400 Falle als ausgeschieden erfasst. Es gab jedoch keine
systematische automatisierte Risikoanalyse, um diese Unternehmen risikoorientiert
zu Uberprifen und weiter zu monitoren. Die Bediensteten der Spezialteams in der
Dienststelle Graz-Stadt mussten proaktiv und manuell im OSS-System nach Beendi-
gungen oder Ausschlissen suchen.

Der RH erhob im Rahmen seiner Gebarungsiberprifung einen beispielhaften Fall
eines Unternehmens, das aus dem OSS-System ausgeschlossen war, jedoch weiter
auf seiner Website den Versand von Waren nach Osterreich anbot und demnach
potenziell weiterhin Umsatze in Osterreich erzielte. Aufgrund dieser Erkenntnisse
des RH nahm das dritte Prifteam in der Dienststelle Graz-Stadt in diesem Fall weitere
Ermittlungen auf.

(3) Laut Finanzministerium ermogliche seit Marz 2024 der Einsatz von LoS struktu-
rierte Auswertungen ausgeschiedener Unternehmen. Durch wen diese erfolgen soll-
ten, lieR das Finanzministerium offen. Die Auswertungen sollten jene Daten
erganzen, die aus den gesetzlichen Aufzeichnungspflichten vorliegen. Darlber
hinaus tauschten die EU-Mitgliedstaaten im Rahmen des Eurofisc oder auch anlass-
bezogen Erkenntnisse lber Risikounternehmen aus. Kiinftig sollte das Zahlungsinfor-
mationssystem CESOP eine liickenlose Ubersicht iiber sdmtliche Umsitze eines
Unternehmens in den EU-Mitgliedstaaten gewahrleisten und dadurch eine bessere
Identifikation solcher Unternehmen erméglichen.
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Der RH wies erneut, wie bereits im Erstbericht, kritisch auf das Risiko hin, dass Unter-
nehmen, die nach Beendigung ihrer Teilnahme am OSS-System weiterhin Umsatze
in der EU tatigten, diese in keinem EU-Mitgliedstaat versteuerten. Mangels systema-
tischer automatisierter Risikoanalysen war eine Kontrolle dieser Unternehmen von
manuellen Abfragen bzw. Filterungen abhéangig. Dies war bei rd. 44.400 Fallen ohne
technische Hilfsmittel weder effizient noch zielfihrend.

Der RH verwies auf das von ihm im Zuge seiner Prifungshandlungen erhobene
Beispiel eines aus dem OSS-System ausgeschlossenen Unternehmens: Aufgrund des
Webauftritts des Unternehmens lag nahe, dass es weiterhin steuerpflichtige
Umsétze in Osterreich erzielte. Nach Ansicht des RH war eine gezielte Risikoanalyse
geboten, um solche Félle auszuforschen, zu Uberprifen und letztlich einen Abga-
benausfall zu vermeiden.

Der RH kritisierte, dass das Finanzministerium, obwohl es das Abgabenausfallsrisiko
durch aus dem OSS-System ausgeschiedene Unternehmen erkannte, keine systema-
tischen Kontrollen im Sinne einer automatischen Risikoanalyse beauftragte.

Er kritisierte auch, dass die Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten noch
auf Einzelfalle beschrankt war und nicht auf einem automatisierten risikoorientierten
Uberwachungssystem basierte.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, im Rahmen einer systematischen und
automatisierten Risikoanalyse — unter Einbeziehung von LoS — alle vom OSS-System
ausgeschlossenen, abgewiesenen und ausgeschiedenen Unternehmen zu erfassen
und zu prifen, ob sie nach wie vor Umsatze in Osterreich tatigen und diese ord-
nungsgemal versteuern. Zur Ermdglichung dieser Prifung sollten die Informationen
aus den vorhandenen Systemen mit den Daten des Zahlungsinformationssystems
CESOP verknUpft werden.

Weiters empfahl der RH dem Finanzministerium, an Unternehmen — sobald sie aus
dem OSS-System ausscheiden — ein automatisiertes Schreiben mit Informationen zu
den weiterhin bestehenden steuerlichen Pflichten und mit einer Meldeaufforderung
zu verschicken. Dies konnte ein standardisiertes Formular sein, das das Unterneh-
men ausfillt und dem zustandigen Finanzamt Ubermittelt; dhnlich wie die Informa-
tionen, die Unternehmen bei der Aufnahme einer unternehmerischen Tatigkeit
anzugeben haben.

(1) Das Finanzministerium verwies in seiner Stellungnahme auf die Ausfiihrungen zu
TZ 22.

LoS diene in erster Linie der optimierten Steuerung der Zielerreichung, der
Personalsteuerung und der darunter liegenden Prozesse in ihrem Zusammenwirken
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und sei nicht als Risikoanalysetool konzipiert. Im Zusammenhang mit OSS sei es
eingesetzt worden, um, wie bei anderen Verfahren, Kennzahlen fir den Arbeitsanfall,
die Zielerreichung und die Personalbedarfe zu liefern. Die in LoS verwendeten Daten
aus dem OSS sttinden dem PACC hingegen unmittelbar zur Verfigung.

Im Ubrigen seien in den OSS-Systemen die Informationen (iber die Beendigung einer
Teilnahme durch den Registrierungsstaat sofort in den Registrierungsdaten ersicht-
lich und somit auch fir Analysen verflgbar.

Aus CESOP seien unionsrechtlich und technisch nur Abfragen und kein gesamter
Datenabzug moglich und zulassig; dies sei aber aufgrund von technischen Schwierig-
keiten auf EU-Ebene wegen der groRen Anzahl an Meldungen erst ab Mérz 2025
moglich.

(2) Die Empfehlung, ein automatisiertes Schreiben mit Informationen zu verschicken,
sobald Unternehmen aus dem OSS-System ausscheiden, sei in Umsetzung. Das
Finanzministerium habe diese MaRnahme — unabhéangig von der Empfehlung des
RH — bereits im Rahmen aktueller Plane zur Betrugsbekampfung vorgesehen.

In einer OSS-Klausur sei besprochen worden, aus OSS ausgeschlossene Unternehmen
automatisiert anzuschreiben und tber ihre Pflichten in Osterreich zu informieren.
Dies misse noch implementiert werden.

Eine automatisierte Versendung aus den OSS-Verfahren bedirfe laut Finanz-
ministerium allerdings technischer Eingriffe, die aufgrund der Budgetsituation nicht
eingeplant werden konnten. Es werde daher die Moglichkeit eines Serienbriefs
mittels E-Mail sowohl technisch als auch rechtlich geprift.

Der RH entgegnete dem Finanzministerium, dass die Nutzung der Daten in LoS als
potenzielles Risikoanalysetool ein Ansatz war, solange keine andere systematische
und automatisierte Risikoanalyse erfolgte. Dem RH war bekannt, dass die
Informationen Uber Beendigungen im OSS-System vorlagen. Die Einzelabfragen der
Beendigungen ersetzten jedoch keine systematischen Risikoanalysen. Er verblieb
daher bei seiner Empfehlung, im Rahmen einer systematischen und automatisierten
Risikoanalyse alle vom 0SS-System ausgeschlossenen, abgewiesenen und aus-
geschiedenen Unternehmen zu erfassen und zu priifen, ob sie nach wie vor Umséatze
in Osterreich tatigen und diese ordnungsgemaR versteuern.
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Personalressourcen

(1) Der RH hatte im Erstbericht (TZ 22) Defizite bei der Besteuerung von internatio-
nalen digitalen B2C-Dienstleistungen hervorgehoben. Dazu zahlten u.a.

keine Prifung der MOSS-Umsatze, weder im Innen- noch im AulRendienst,

keine Prufung von Unternehmen nach einem Ausschluss aus dem MOSS-System,
keine Ausforschung steuerlich nicht erfasster Unternehmen,

unzureichende Personalausstattung fur die Bearbeitung von MOSS-Fallen bei den
Spezialteams im FAQ in der Dienststelle Graz-Stadt und der GroRbetriebspriifung,
organisatorische Verteilung von Spezialaufgaben auf alle Finanzamter, flr die diese
Aufgaben aufgrund der geringen Fallzahlen von untergeordneter Bedeutung waren.

Der RH hatte auch auf die fehlenden Ressourcen in der Finanzverwaltung hingewie-
sen, vor allem in den Finanzamtern (im Speziellen im nunmehrigen FAO — Dienst-
stelle Graz-Stadt), der IT-Abteilung im Finanzministerium und im CLO. Durch diese
Defizite war die GleichmaRigkeit der Besteuerung — insbesondere im Hinblick auf
den gestiegenen Arbeitsanfall im Zusammenhang mit auslandischen Unternehmen —
nicht gewahrleistet.

Der RH hatte dem Finanzministerium u.a. empfohlen (TZ 23), im Hinblick auf die
Ausweitung des MOSS-Systems und des raschen Wachstums internationaler digita-
ler B2C-Dienstleistungen die fur die Finanzverwaltung erforderlichen (Personal- und
IT-)Ressourcen zu ermitteln und zur Verfligung zu stellen.

(2) (a) Seit dem Erstbericht wurden die fur auslandische Unternehmen zustdandigen
Prifteams von zwei auf drei erhoht. Die Vollzeitdquivalente-Zielwertplanung des
Finanzministeriums sah flir 2025 33 Vollzeitdquivalente (drei ,Teamleiter” und 30
,Teamexperten spezial Prufer”) vor. Im Janner 2025 waren 34,9 Vollzeitdquivalente
aktiv im Personalstand, davon waren zumindest 13 Bedienstete — sieben aus dem
dritten Prufteam — noch in Ausbildung.

Den Prifteams stand die zusatzlich vorgesehene IT-Unterstiitzung (Hard- und Soft-
ware) nicht zur Verfligung. Jene Tatigkeiten — insbesondere Prifung, Risikoanalyse,
Entwicklung von Priftechniken und IT-Tools, Ausforschung nicht erfasster Unterneh-
men —, die die Prifteams aus Kapazitatsgriinden bisher nicht durchgefihrt hatten,
konnte daher auch das neue dritte Prifteam nicht ausreichend wahrnehmen®®

Dies betraf beispielsweise

¢ die Weiterentwicklung der Prifmethoden im Bereich E-Commerce (TZ 13),

e die Datenanalyse, die Be- und Aufarbeitung von Kontrollmaterial, den internationalen
Informationsaustausch (TZ 13),

e die (Weiter-)Entwicklung neuer IT-Tools (TZ 22),

¢ die Identifizierung nicht erfasster auslandischer Unternehmer (TZ 23).
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(TZ 14). Auch bei den fir die auslandischen Unternehmen zustdndigen Innen-
dienstteams fehlte Personal fur risikoorientierte Kontrollen der OSS-Umsatze (TZ 15).

(b) Im FAO und im FAG gab es fiir die Aufgaben, die die im 0SS-System in Osterreich
als Registrierungsstaat erfassten Unternehmen betrafen, keine Personalplanung;
diese Aufgaben waren in den Zielvereinbarungen nicht beriicksichtigt (siehe TZ 7).
Die Umsatze dieser Unternehmen unterlagen weiterhin keiner risikoorientierten
Prufung (siehe TZ 10). Allerdings war den Finanzamtern der tatsachliche Arbeitsauf-
wand mangels elektronischer Aufzeichnungsmoglichkeiten nicht bekannt. Fur

laufend hinzukommende internationale Themen war kein zusatzliches Personal
vorgesehen, sie gingen daher zulasten anderer bisher wahrgenommener Tatigkei-
ten.

(c) Das zustandige IT-Team im Finanzministerium verflgte Gber eine Mitarbeiterin
mehr als noch zur Zeit des Erstberichts. Gleichzeitig waren laut Finanzministerium
die Aufgaben gestiegen mit drei weiteren EU-Verfahren (insbesondere zum automa-
tisierten internationalen Austausch von Informationen) und zwei weiteren IT-Anwen-
dungen. Es bestehe daher weiterhin dringender Bedarf an zusatzlichem Personal.
Besonders kritisch werde die Personalsituation aufgrund von Pensionierungen in
den nachsten drei bis vier Jahren. Ohne weitere Bedienstete konne aufgrund der
Vielzahl von neuen EU-Verfahren der Betrieb nicht aufrechterhalten werden. Auch
kénnten nur die notwendigsten Schulungen durchgefthrt werden. Im Vergleich mit
anderen EU-Mitgliedstaaten sei Osterreich bei der IT-Unterstiitzung fir internatio-
nale Verfahren unterbesetzt.

(d) Fir das CLO waren laut der zur Zeit der Gebarungstberprifung aktuellen Perso-
naleinsatzplanung des Finanzministeriums in einem dritten Team drei Vollzeitaqui-
valente geplant, die nur mit dem OSS-System beschaéftigt sein sollten. Dafiir standen
allerdings — trotz Genehmigung durch das fir den offentlichen Dienst zustdndige
Bundesministerium — nicht genug Planstellen im ABB zur Verfligung. Daher war in
den beiden CLO-Teams das OSS-System zwischendurch (,wenn Zeit ist”) bzw. neben
den Hauptaufgaben von drei Bediensteten zu betreuen (TZ 16).

(1) Der RH hielt fest, dass das Finanzministerium die Empfehlung des RH aus dem
Erstbericht umsetzte, indem es in der Dienststelle Graz-Stadt ein drittes Prifteam
far Auslandssachverhalte einrichtete. Allerdings war dieses noch im Aufbau und
konnte die vorgesehenen Aufgaben noch nicht ausreichend erfillen.

Der RH wies kritisch darauf hin, dass die Umséatze im OSS-System mangels ausrei-
chender Personal- und IT-Ressourcen weiterhin nahezu ungeprift waren. Angesichts
ihrer zunehmenden Bedeutung fir die Umsatzsteuereinnahmen sind Prifungen im
erforderlichen Ausmal geboten, um die GleichmaRigkeit der Besteuerung sicherzu-
stellen. Der RH verwies dazu auf seine Empfehlung in TZ 14, die Priifungsdichte bei

im OSS-System registrierten Unternehmen zu erhéhen.
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Der RH hob weiters hervor, dass dem Finanzministerium und den Finanzamtern der
tatsachliche Arbeitsaufwand fur ihre Aufgaben bei im OSS-System erfassten Unter-
nehmen mit Osterreich als Registrierungsstaat nicht bekannt war. Er kritisierte, dass
die zunehmende Internationalisierung und die Erweiterung des OSS-Systems in den
Personalplanungen keine Berlcksichtigung fanden. Der RH hielt kritisch fest, dass
die Finanzadmter — zum Teil aufgrund angeordneter (Schwerpunkt-)Tatigkeiten, die
auch in den Amts-Ziele-Sets abgebildet waren (TZ 7) — u.a. fir Prifungen von Umsét-
zen im 0SS-System und fir die Ausforschung nicht erfasster Unternehmen keine
Ressourcen hatten. Dies fiel umso mehr ins Gewicht, als die vom Finanzministerium
und vom RH aufgezeigten umfangreichen Risikofelder und -parameter im OSS-
System eine durchgéngige, umfassende Wahrnehmung der Aufgaben in diesem
Bereich erforderten. Zudem waren die OSS-Félle auf alle Dienststellen im FAO und
auf das FAG verteilt, wodurch dort kein Spezialwissen aufgebaut werden konnte. Zur
Blindelung der diesbezlglichen Tatigkeiten und zum Aufbau von Spezialwissen
verwies der RH auf seine Empfehlung in TZ 7.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, auf Basis einer gesamthaften Risikobewer-
tung des OSS-Systems das flr die Tatigkeiten im OSS-System (insbesondere Priifung
der Umsatze, Ausforschung nicht erfasster Unternehmen) notwendige Arbeitsaus-
mal} fir die Finanzamter zu erheben, zu analysieren und darauf fuRend die Voraus-
setzungen flr eine ausreichende Bearbeitungsintensitdt zu schaffen. Diese waren
laufend zu monitoren und gegebenenfalls anzupassen.

(2) Der RH kritisierte die angespannte Personalsituation in der IT-Abteilung im
Finanzministerium.

Wie schon im Erstbericht empfahl er dem Finanzministerium, angemessene Ressour-
cen flr die Entwicklung, Betreuung und Wartung der IT-Anwendungen bereitzustel-
len und angemessene Ressourcen fir regelmalige und aktuelle Schulungen zum
0SS-System einzuplanen.

(3) Der RH verwies auf die Ausfihrungen des Finanzministeriums, wonach dem CLO
far die umfangreichen koordinativen und unterstiitzenden Tatigkeiten im OSS-
System nicht ausreichend Personal zur Verfligung stehe, auf die steigende Arbeits-
belastung im CLO infolge zunehmender OSS-Amtshilfetatigkeiten (TZ 16) und auf die
Zunahme der im OSS-System registrierten Unternehmen und ihrer Umsatze. Auch

im Erstbericht hatte der RH zu bedenken gegeben, dass das CLO mit der Ausweitung
des MOSS-Systems ab 2021 den fachlichen Support mit den bestehenden Ressour-
cen (eine Mitarbeiterin) nicht bewéltigen wird kénnen.

Er bekraftigte daher seine Empfehlung an das Finanzministerium aus dem Erstbe-
richt (TZ 11), im CLO organisatorische Vorkehrungen zu treffen, um die fachliche
Unterstitzung mit ausreichenden Personalressourcen weiterhin gewahrleisten zu
kénnen.
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(1) Zur Empfehlung des RH, auf Basis einer gesamthaften Risikobewertung des OSS-
Systems das ArbeitsausmaR fir die Finanzamter zu erheben und zu analysieren,
verwies das Finanzministerium in seiner Stellungnahme auf seine Ausfiihrungen zu
TZ 7, wonach die OSS-Daten sowie die Plattformdaten Berlcksichtigung im risiko-
orientierten Prifplan des PACC fanden. Dazu ermdgliche nunmehr die Verfligbarkeit
der 0SS-Daten in LoS Auswertungen zur Steuerung des erforderlichen
Personaleinsatzes. Weiters flihrte das Finanzministerium aus,

dass das FAG fir inlandische Unternehmen zustandig sei, jedoch im internationalen
Kontext auch Unternehmen der Digitalwirtschaft, die in mehreren Mitgliedstaaten
tatig seien, prife;

dass eine rein nationale Prifungstatigkeit angesichts der zunehmenden
Internationalisierung wirtschaftlicher Aktivitditen und global agierender
Unternehmen nicht mehr ausreiche;

dass internationale Prifungen erforderlich seien, um grenziberschreitende
Sachverhalte vollstandig und sachgerecht erfassen zu kénnen;

dass internationale Rechtsgrundlagen — wie bilaterale Abkommen, EU-Richtlinien
oder OECD-Vereinbarungen — die rechtliche Basis flir einen umfassenden
Informationsaustausch zwischen den Priifbehérden verschiedener Staaten schaffen
wirden;

dass Pruferinnen und Prifer daher zunehmend auf die Zusammenarbeit mit
Behorden in anderen Mitgliedstaaten und Drittstaaten angewiesen seien.

Diese Entwicklung verdeutliche, dass Prifungen keine rein nationale Aufgabe mehr
seien, sondern ein international abgestimmter Prozess, der den globalen
wirtschaftlichen Realitdten Rechnung trage. Das FAG

sehe eine Schwerpunktsetzung durch Zielvorgaben beispielsweise im Amts-Ziele-Set
kritisch und

erachte das inlandische Steuerausfallsrisiko aus dem Versandhandel als eher gering;
es bendtige seine beschrdankten Ressourcen daher in risikoreicheren Bereichen.

Eine gesamthafte Risikobewertung des OSS-Systems erfolge im Zusammenspiel mit
weiteren Risikofaktoren, konne jedoch nicht einen alleinigen Risikofaktor darstellen.

Fir den Bereich Innendienst komme das Hinweissystem des PACC zum Tragen.

Fur den Bereich AuRendienst des FAG (UberpriifungsmaRRnahmen im Rahmen von
Betriebspriifungen) sei eine Schwerpunktsetzung auf die Uberpriifung von Melde-
verpflichtungen inlandischer Abgabepflichtiger nicht bzw. nur in Verbindung mit
anderen internationalen Themen (z.B. multilaterale Kontrolle, Prifungsbeteiligung
in OSS-Verfahren) durchfihrbar. Dies, weil — wie vom RH mehrmals festgestellt —
nicht ausreichend Ressourcen vorhanden seien. Der Feststellung des RH, dass nur
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vereinzelt OSS-Umsétze geprift wirden, hielt das Finanzministerium entgegen, dass
AuRenprifungen anhand von Schwerpunkten erfolgen wirden. Diese lege das
jeweilige Prufungsorgan mit seiner direkten Fihrungskraft auf Basis der vorliegenden
Risikofaktoren des Einzelfalls fest; sie seien nicht alleine auf Osterreich beschrankt.
Eine Vollprifung der Abgabepflichtigen sei nicht vorgesehen; eine verpflichtende
Schwerpunktsetzung auf risikoarme Bereiche binde Ressourcen, die fir risiko-
reichere Prifungsschwerpunkte effektiver eingesetzt werden kénnten.

Aus Sicht des FAO — Dienststelle Graz-Stadt — sei eine laufende Beurteilung des
Arbeitsaufwands und der daraus resultierenden Verdnderungen in der Personal-
struktur winschenswert, was u.a. durch LoS nunmehr ermoglicht werde. Ebenfalls
seieine addquate Berlcksichtigung von E-Commerce-Fallenin den Zielvereinbarungen
notwendig. Dies, da fir die Prifung der auslandischen Unternehmen nur die im
[T-Prifungsprogramm (BP2000) aktivierten Falle gewertet und zahlreiche Tatigkeiten,
wie Risikoanalysen oder umfassende Vorabchecks, keinen statistisch erfassten
Arbeitsaufwand darstellen wiirden.

Das Finanzministerium werde die Empfehlung auf Umsetzbarkeit Gberprifen.

(2) Fur die Entwicklung, Betreuung und Wartung der OSS-Schemen wirden
Ressourcen eingeplant. Die Verfahren im Bereich des OSS wirden zunehmend
komplexer, was eine Mitwirkung in Arbeitsgruppen auf europdischer Ebene
erforderlich mache. Es seien komplexe Vorgaben umzusetzen, die bei Einsatz neuer
Verfahren zusatzliche Schulungen des nachgeordneten Bereichs erforderten. Die
personellen Ressourcen in der IT hatten sich verbessert, es missten aber neue
Planstellen geschaffen werden. Zu den Schulungen verwies das Finanzministerium
auf seine Ausfliihrungen in TZ 16.

(3) Im CLO habe sich die Anzahl der Personen, die mit OSS-Fallen arbeiteten, von
einer auf drei erhoht. Eine deutliche Verbesserung der Situation bringe die
Einrichtung des bereits vom Bundeskanzleramt genehmigten dritten CLO-Teams und
des zweiten Eurofisc-Teams, in denen OSS-Inhalte und damit verbundene Themen
zu Eurofisc geblndelt werden kénnten. Diese Einrichtung sei bisher mangels zur
Verfligung gestellter Planstellen unterblieben.

Eine Unterstitzung des CLO erfolge auch durch die ,Verfahrensbetreuung Inter-
nationales”.

Der RH verwies auf seine Ausfihrungen zu TZ 7.
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Finanzstrafverfahren bei OSS-Sachverhalten

(1) Der Vorstand®® des ABB betraute ein Team der Finanzstrafbehtrde mit der
Sonderzustandigkeit flr finanzstrafrechtliche Sachverhalte, die im Zusammenhang
mit der Erhebung der Umsatzsteuer von auslandischen Unternehmen im Sinne des
§ 60 Abs. 2 Z 2 Bundesabgabenordnung standen. Das Team war neben dieser
Sonderzustdndigkeit auch mit der Finanzstrafrechtspflege in acht politischen Bezir-
ken betraut, darunter die Stadt Graz. Das Finanzministerium konnte nicht erheben,
bei wie vielen abgeschlossenen AuRenprifungen mit OSS-Sachverhalten es im
Nachhinein zu einer finanzstrafrechtlichen Wirdigung im Sinne des § 82 Finanzstraf-
gesetz oder zu einem Finanzstrafverfahren kam.

(2) Das Team der Finanzstrafbehorde fihrte im Gberpriften Zeitraum keine Straf-
verfahren im Zusammenhang mit OSS-Sachverhalten durch. Laut dem Team war es
im Uberpriften Zeitraum mit den vorhandenen Ressourcen nicht moglich, eine
durchgehende qualitative Abarbeitung der Ubermittelten Sachverhalte zu gewahr-
leisten. Dem Finanzministerium zufolge habe das Team zusatzlich einen Bedienste-
ten zur Abarbeitung der Sachverhalte im Zusammenhang mit der Umsatzbesteuerung
auslandischer Unternehmen aufgenommen; jedoch seien angesichts der hohen Fall-
zahl weitere Ressourcen erforderlich. Es sei denkbar, die Sonderzustandigkeit in den
Fachbereich der Finanzstrafbehorde zu verlagern oder ein neu zu schaffendes
Spezialteam mit diesem Aufgabenbereich zu betrauen.

Der RH bemaéngelte, dass das Finanzministerium nicht erheben konnte, wie oft die
Finanzstrafbehorde Verfahren im Zusammenhang mit OSS-Sachverhalten durch-
fihrte.

Er empfahl dem Finanzministerium, zukinftig besonders bei internationalen steuer-
rechtlichen Sachverhalten die Mdoglichkeit zur detaillierteren Datenerhebung zu
schaffen, z.B. die Erhebung von finanzstrafrechtlich gewurdigten OSS-Sachverhalten.
Dies sollte Steuerungsmallinahmen ermaoglichen.

Der RH anerkannte, dass das Finanzministerium die personellen Herausforderungen
u.a. bei der Finanzstrafrechtspflege von 0SS-Sachverhalten in Verbindung mit
Losungsansatzen klar benannte.

Er empfahl dem Finanzministerium, mit Blick auf die voranschreitende Internationa-
lisierung des Steuerrechts zu erheben, ob die Implementierung eines eigenen
Spezialteams flr internationale finanzstrafrechtliche Sachverhalte zweckmaRig ist,
um ihre qualitative Abarbeitung sicherzustellen und um zeitgerecht auf die abseh-
baren Entwicklungen zu reagieren.

GemaR § 58 Abs. 1 Finanzstrafgesetz oblag es dem Vorstand der Finanzstrafbehorde, eine Geschaftsverteilung
zu erstellen.
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(1) Laut Stellungnahme des Finanzministeriums sei eine entsprechende Datener-
hebung bei internationalen steuerrechtlichen Sachverhalten fir weitergehende
Steuerungsmalnahmen zu begriiRen. Dazu sei bereits eine ,Kennung” dieser Fille
in den Vorsystemen vonnoten. Die Auswertung finanzstrafrechtlicher Mal3-
nahmen bei OSS-Sachverhalten sollte jedenfalls im neuen IT-System flr die
Betrugsbekampfung implementiert werden.

(2) Von einer Internationalisierung der finanzstrafrechtlichen Bearbeitung per se zu
sprechen, sei missverstandlich. Einerseits lagen abgabenrechtliche Sachverhalte vor,
denen ein grenziberschreitendes Element zugrunde liege. Andererseits gebe es die
strafrechtliche Bearbeitung von RegelverstéfRen bei diesen internationalen
Sachverhalten gemalk dem nationalstaatlichen (6sterreichischen) Finanzstrafgesetz.

Eine Spezialisierung sei flr die systematische und zielgerichtete Kontrolltatigkeit
notwendig, beispielsweise fiir eine bessere Fallauswahl oder das Vorhandensein von
Know-how auf allen Priifebenen, die mit Versandhandels-Sachverhalten konfrontiert
werden kénnten. So kdnne insbesondere die Qualitdt der Anzeigen von in diesem
Kontext auftretenden Sachverhalten im Sinne des § 80 Finanzstrafgesetz gesteigert
werden.

Auch aus Arbeitsorganisationssicht sei ein Spezialteam fir internationale finanz-
strafrechtliche Sachverhalte nicht gut denkbar. Internationale Sachverhalte seien in
der Regel weder ,sortenrein” oder exklusiv in den Prifungsfeststellungen noch
explizit als solche von auRen ohne Weiteres zu identifizieren. Daher erhalte ein
Spezialteam regelmédRig den Arbeitseingang von bereits bei einem Regelteam
begonnenen Strafverfahren; dies wirde zu einem Reibungsverlust fihren. Wie der
RH zurecht festgestellt habe, bestehe aus der Vergangenheit keine hinreichende
Datengrundlage, um auszuwerten, wie viele internationale finanzstraf-
rechtliche Sachverhalte durch die Finanzstrafbehérde gewdrdigt oder verfolgt
wirden. Bevor in die Schaffung eines Spezialteams investiert werde, sollte unbe-
dingt die Quantitat des Phdnomens erhoben werden. Aus Sicht der Finanzstrafbe-
horde ware daher die Zufihrung von weiteren Personalressourcen in die ,Regel-
teams” zur Bearbeitung komplexer (Auslands-)Sachverhalte bzw. die Implementie-
rung des bereits vom RH geforderten 20. Strafsachenteams insbesondere zur Entlas-
tung des derzeit mit den OSS-Sachverhalten befassten Teams 13 (Graz-Stadt) zu
praferieren. Die Empfehlung sei missverstandlich formuliert und somit in dieser
Form nicht umsetzbar.

Der RH entgegnete dem Finanzministerium, dass es dem mit der Sonderzustandig-
keit betrauten Team der Finanzstrafbehrde mit den vorhandenen Ressourcen nicht
moglich war, eine durchgehende qualitative Abarbeitung der Ubermittelten OSS-
Sachverhalte zu gewahrleisten. Weiters konnte das Finanzministerium nicht erhe-
ben, bei wie vielen abgeschlossenen AulRenprifungen mit OSS-Sachverhalten es im
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Nachhinein zu einer finanzstrafrechtlichen Wiirdigung im Sinne des § 82 Finanzstraf-
gesetz oder zu einem Finanzstrafverfahren kam. Er hielt gegentber dem Finanz-
ministerium fest, dass derartige Informationsliicken und die daraus resultierenden
fehlenden Steuerungsmoglichkeiten im Sinne einer zweckmaligen und effizienten
Verwaltung vorrangig zu beseitigen sind.

Aufbauend auf den nunmehr vorhandenen Informationen sollten die Expertinnen
und Experten des Finanzministeriums und des ABB erheben, wie sichergestellt
werden kann, dass die Finanzstrafbehtrde ihrem gesetzlichen Auftrag gemaR
§ 82 Abs. 1 Finanzstrafgesetz vollumfanglich und qualitativ nachkommen kann.
Hierbei wéare zu Uberlegen, ob ein mit einschldgiger Expertise ausgestattetes Team
die internationalen finanzstrafrechtlichen Sachverhalte abwickeln sollte; dies
insbesondere bei Versandhandels-Sachverhalten bzw. der Besteuerung auslan-
discher Unternehmen, aber auch bei anderen internationalen Sachverhalten. Durch
die Wissenskonzentration in einem Team kann die Verfahrenseffizienz gesteigert,
konnen die bestehenden Finanzstrafsachen-Teams entlastet und komplexe Verfahren
beschleunigt werden. Dem vom Finanzministerium ins Treffen geflhrten
,Reibungsverlust” ware in der organisatorischen Konzeptionierung des Teams
Rechnung zu tragen.

Der RH verwies abschlieRend darauf, dass es fur das Finanzministerium selbst
denkbar war, u.a. ein eigenes Sonderteam einzurichten, und zwar im Zusammenhang
mit der finanzstrafrechtlichen Wirdigung von moglichen VerstéRen gegen die
Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs- und Ubermittlungspflichten von Plattformen und
die 0SS-Vorschriften durch Teilnehmer, fiir die Osterreich Verbraucherstaat war.

www.parlament.gv.at



121

28.1

28.2

111-292 der Beilagen XXVI11. GP - Bericht - Hauptdokument

Resiimee und Herausforderungen

Der Online-Versandhandel unterliegt einem raschen Wachstum und wird oft grenz-
Uberschreitend durchgefthrt. Die Identifikation von auslandischen Unternehmen,
die Versandhandelslieferungen in Osterreich erbringen, und die Erhebung der
darauf entfallenden Umsatzsteuer gewinnen zunehmend fiskalische Bedeutung fir
das Abgabenaufkommen und stellen die Finanzverwaltung vor zusatzliche Heraus-
forderungen. Bei den im OSS-System registrierten Unternehmen bestand durch
nicht bzw. nicht vollstéandig erklarte Umsatze und aufgrund unzureichender Kontrol-
len —insbesondere im Zusammenhang mit zunehmenden Lieferungen aus Drittlén-
dern — ein hohes Steuerausfallsrisiko.

Der EuRH hielt in seiner Pressemeldung zu seinem Sonderbericht im Zusammen-
hang mit dem 10SS als vereinfachtem Umsatzsteuerverfahren fir die Einfuhr aus
Drittldndern fest:

,Die jetzigen MaRRnahmen reichen nicht aus, um Mehrwertsteuerbetrug bei der
Einfuhr zu verhindern und aufzudecken, wenn vereinfachte Einfuhr-Zollverfahren
angewandt werden. Der Wert der in diesem Zusammenhang importierten Waren ist
erheblich, und die Gefahr ist groR, dass die Verfahren in betrlgerischer Absicht
genutzt werden”. Es misse ein Gleichgewicht zwischen Handelserleichterungen und
dem Schutz der finanziellen Interessen der EU gefunden werden.

Der RH hob hervor, dass das Finanzministerium die Risiken und Defizite im
Zusammenhang mit E-Commerce bzw. grenziberschreitendem Versandhandel in
seinen Strategiepapieren festhielt und die zunehmenden Risiken erkannte. (TZ 7)

Das Finanzministerium begegnete der zunehmenden fiskalischen Bedeutung des
grenzliberschreitenden Versandhandels und der Verdrangung des stationdren
Einzelhandels nicht im notwendigen AusmaR.

Obwohl das Bewusstsein bei einzelnen Akteuren vorhanden war und sich u.a. in der
Strategie und auch in der Abstimmung mit internationalen Partnern (EU) zeigte,
fand das Thema in der operativen Umsetzung noch nicht die notwendige Berlck-
sichtigung.

Der RH wies kritisch darauf hin, dass das Finanzministerium die Empfehlungen des
RH aus seinem Erstbericht zur Beseitigung der Defizite zum GrolSteil nicht umsetzte.
Die Steuerung durch Zielvorgaben, Kontrollen und Risikoanalysen unterblieb ebenso
wie die Schaffung ausreichender Personalressourcen. Damit bestanden die — auch
vom RH aufgezeigten — Defizite weiter, weil dem grenziberschreitenden Ver-
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sandhandel weiterhin in folgenden Bereichen nicht ausreichend Bedeutung
beigemessen wurde:

Prifung der Umsadtze anhand risikoorientierter Prifauswahl,

Berucksichtigung in den Zielvorgaben und den Personalressourcen,

Kontrolle der Umsatze aus Drittlandern in Abstimmung mit den Zollverwaltungen
bzw. den Zolldaten,

risikoorientierte Ausforschung von Unternehmen, die ihre Umsétze nicht bzw. nicht
vollstéandig erklaren bzw. die aus dem OSS-System ausscheiden.

Infolge ihres rasanten Wachstums waren die Versandhandelslieferungen aus Dritt-
landern wirtschaftlich und fiskalisch von zunehmender Bedeutung. Daraus
entstanden fur die EU-Mitgliedstaaten neue Herausforderungen; dies insbesondere
aufgrund des Auseinanderfallens der Zustandigkeiten zwischen den EU-Mitglied-
staaten und weil ein funktionierender Kontrollmechanismus fehlte. Die zunehmenden
Versandhandelslieferungen aus Drittlandern erfordern nach Ansicht des RH eine
verstarkte internationale Zusammenarbeit und Vernetzung der EU-Mitgliedstaaten
und ihrer Steuer- und Zollverwaltungen.

Der RH verwies kritisch auf die Vielzahl der noch nicht umgesetzten MaRnahmen.
Dies und das rasante Wachstum des (Online-)Versandhandels fihrten dazu, dass die
GleichmaRigkeit der Besteuerung bzw. die Sicherung des Steueraufkommens aus
grenziberschreitenden Versandhandelsumsatzen nicht gewahrleistet war und es zu
Wettbewerbsverzerrungen kommen konnte. Der zunehmenden fiskalischen Bedeu-
tung sollte durch Schwerpunktsetzung bzw. Sensibilisierung und angemessene
Personal- und IT-Ressourcen Rechnung getragen werden, um Malversationen und
damit Steuerausfalle in diesem Wachstumssektor zu vermeiden.
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Schlussempfehlungen

Zusammenfassend empfahl der RH dem Bundesministerium fir Finanzen:

(1)

In den EU-Gremien ware eine EU-weite Datenbank anzuregen, in der erfasst
werden soll, in welchem System und in welchem EU-Mitgliedstaat auslandi-
sche Unternehmen, die grenziberschreitende Versandhandelslieferungen
bzw. Dienstleistungen erbringen, ihren umsatzsteuerlichen Verpflichtungen
nachkommen; darin sollte auch gekennzeichnet werden, ob diese Unterneh-
men Versandhandelslieferungen und/oder Dienstleistungen erbringen. (TZ 3)

In den EU-Gremien ware die getrennte Erfassung der Korrekturen der Umsatz-
steuer fir Versandhandelslieferungen und Dienstleistungen anzuregen. (TZ 3)

Innerhalb des dienstlichen Wirkungsbereichs des Bundesministeriums fur
Finanzen, des Finanzamts Osterreich und des Finanzamts fiir GroRbetriebe auf-
kommende Verdachtsfalle auf Finanzvergehen im Sinne des § 80 Abs. 1 Finanz-
strafgesetz waren der zustandigen Finanzstrafbehdrde mitzuteilen. (TZ 4)

Bereits im Zuge des Entstehungsprozesses von Gesetzen ware ihre tatsach-
liche Umsetzbarkeit umfassend zu beachten, damit es den Normunterwor-
fenen spatestens mit Inkrafttreten des Gesetzes moglich ist, ihre Verpflich-
tungen richtig und vollstandig zu erfullen. (TZ 4)

Die steuerungsrelevanten Daten aus dem OSS-System waren auch als Basis
far weiterfihrende Risikoanalysen zu verwenden. (TZ 6)

Gemeinsam mit den Praktikern waren weitere Verbesserungspotenziale in
den IT-Anwendungen zu erheben und diese rasch umzusetzen. (TZ 6)

In den EU-Gremien ware weiterhin darauf hinzuwirken, die Fehleintrage im
0SS-System durch Anderung der Vorgaben und durch IT-Priifroutinen zu
verringern. Dies mit dem Ziel, Effizienzsteigerungen zu ermoglichen, Ressour-
cen fur risikoorientierte Prifungshandlungen freizuspielen und eine korrekte
Datengrundlage im OSS-System sicherzustellen. (TZ 6)

Die Umsetzung der Schlussfolgerungen und Empfehlungen aus dem Strate-
giekonzept und dem Grundsatzpapier (beide aus 2023) des Bundesministeri-
ums fur Finanzen waren voranzutreiben. Insbesondere ware(n)

e die speziellen Aufgaben im Zusammenhang mit Auslandssachverhal-

ten betreffend E-Commerce mit Nachdruck in eigenen Teams und/oder
Kompetenzzentren zu bindeln,
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¢ komplexe Sachverhalte durch spezialisierte Bedienstete zu erledigen, die
entsprechendes Fachwissen aufweisen und die notwendigen Instrumente
kennen und beherrschen,

e die Bearbeitung einlangender Informationen aus dem Tagesgeschaft
herauszuldsen, um angemessene Ressourcen fiir eine effiziente Bearbei-
tung zu schaffen und

e jene Teams, die bereits eine Spezialisierung aufweisen und deren Arbeits-
aufwand durch die zuséatzlichen Regelungen sowie durch vermehrte
Daten fir den Informationsaustausch stark ansteigt, mit angemessenen
Ressourcen auszustatten. (TZ 7)

Basierend auf den von der Abteilung Betrugsbekampfung Steuer und Zoll
definierten Risikopotenzialen waren umgehend MalRnahmen zur Risikomini-
mierung zu setzen und Ziele fiir das Finanzamt Osterreich und das Finanzamt
fur GroRRbetriebe festzulegen. (TZ 7)

Die steuerliche Gleichbehandlung aller Unternehmen ware sicherzustellen;
dazu waéren vor allem risikoaddquate Kontrollen durchzufiihren und ange-
messene Ressourcen bereitzustellen. (TZ 7)

Die Prifung der OSS-Umsatze wére durch geeignete MaRnahmen zu forcie-
ren, etwa durch auf OSS-Umsétze spezialisierte Prifungen oder durch Schwer-
punktsetzungen auf OSS-Umsatze mit anschliefender Evaluierung. (TZ 10)

Der Organisationserlass aus 2023 ware gemeinsam mit dem Finanzamt
Osterreich und dem Finanzamt fiir GroRbetriebe hinsichtlich der praktischen
Umsetzbarkeit zu optimieren und zu kommunizieren. Auf dieser Basis waren
Falle fir Prufungen risikoorientiert auszuwahlen und fir die so ausgewahl-
ten Prifungen waren die erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen.
(TZ 10)

Insbesondere flir internationale steuerrechtliche Sachverhalte, etwa Ver-
sandhandelsumsatze im OSS-System, ware die Moglichkeit einer detaillierten
Datenerhebung als Grundlage fiir Steuerungsmalinahmen zu schaffen. Dazu
waren die Anzahl der durchgefiihrten Prifungen und die Prifungshandlun-
gen auswertbar zu dokumentieren. (TZ 10)

Die Automatisierung des IT-Verfahrens flr das OSS-System auf nationa-
ler Ebene waére voranzutreiben und die fir die Bediensteten essenziellen
IT-Anwendungen waren regelmalig gemeinsam mit den betroffenen Berei-
chen auf ihre Praxistauglichkeit zu Uberprifen. (TZ 11)

www.parlament.gv.at



125

(18)

(20)

111-292 der Beilagen XXVI11. GP - Bericht - Hauptdokument

Auch fur den Innendienst wiren risikobasierte Uberprifungen der
0SS-Umsétze zeitnah zur Erklarungsabgabe zu implementieren und die Risiko-
kriterien regelmaRig auf Effizienz und Treffsicherheit zu evaluieren. (TZ 11)

Umfassende Schulungsmoglichkeiten zu OSS-Sachverhalten wéren anzubie-
ten und es ware sicherzustellen, dass diese insbesondere im Sinne der Sensi-
bilisierung der Bediensteten wahrgenommen werden. In die Konzipierung
der Schulungen waren die betroffenen Bereiche einzubinden, um die konkre-
ten Herausforderungen abbilden zu kdnnen. (TZ 12)

Die Prifungsdichte bei im OSS-System registrierten Unternehmen, bei denen
Osterreich Verbraucherstaat ist, ware zu erhdhen, um die steuerrechtliche
Gleichbehandlung aller Steuerpflichtigen sicherzustellen, im Sinne der
Praventivwirkung das steuerkonforme Verhalten der Unternehmen zu unter-
stitzen und damit das nationale Steueraufkommen zu sichern. Voraus-
setzungen daflir waren u.a.

¢ die Entwicklung von Risikokriterien fir die Auswahl der zu prifenden Félle
in Anlehnung an jene des Veranlagungsverfahrens und
e die Bereitstellung der angemessenen Ressourcen. (TZ 14)

Die im OSS-System erklarten Umsatze waren im Innendienst einer risikoorien-
tierten Prifung zu unterziehen. Dazu wéaren

e die zu bearbeitenden Listen risikoorientiert aufzubereiten,

e Risikokriterien fir die Auswahl der zu prifenden Falle in Anlehnung an
jene des Veranlagungsverfahrens zu definieren und Priffélle vorzugeben
und

e angemessene Ressourcen fir die Prifung vorzusehen. (TZ 15)

Risikoorientierte Prifungen waren zeitnah durchzufihren; dabei wére ein
besonderes Augenmerk auf die Korrekturen erklarter Umsdtze zu legen.
(TZ 15)

Die aktuelle Lage bei Amtshilfeverfahren ware unter Einbeziehung aller
betroffenen Amter zu erheben. Im Anschluss an die Erhebung wére ein
praxistaugliches Konzept zu erarbeiten, um die Effizienz der Ablaufe im Amts-
hilfeverfahren auf nationaler Ebene zu steigern; der Schwerpunkt sollte dabei
auf der Digitalisierung der Abldufe, etwa durch Integration in die IT-Anwen-
dungen zum 0OSS-System, und der schnellen Umsetzbarkeit der Amtshilfe-
Anfragen liegen. Dieses Konzept kdnnte in der Folge als Diskussionsgrundlage
fur Verfahrensoptimierungen auf europdischer Ebene dienen. (TZ 16)
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Auf EU-Ebene wére darauf hinzuwirken, den Austausch und die Zusammen-
arbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten im Rahmen des I0SS zu verbes-
sern und einen automatisierten Datenaustausch von Risikoinformationen zu
entwickeln. (TZ 18)

Die Abschaffung der 150-EUR-Zollwertfreigrenze wéare auf EU-Ebene voran-
zutreiben, um gleiche Wettbewerbsbedingungen flr alle sicherzustellen.
(T218)

In den EU-Gremien ware auf die notwendigen MalRnahmen hinzuwirken,
damit ein Abgleich der 10SS-Erklarungen mit den Zolldaten moglich ist; es
waren die Datenqualitat als auch die Datenverfligbarkeit zu verbessern.
Dazu sollten die monatlichen Berichte aus der EU-Datenbank , Surveillance”
optimiert und ein effizientes Verfahren zur Datenzuordnung zwischen |0OSS-
Erklarung und der Datenbank ,Surveillance” eingefihrt werden. Insbesondere
sollten Verbraucherstaaten auch Informationen zum Bestimmungsland der
Waren aus der Datenbank ,Surveillance” abrufen kénnen. (TZ 19)

In den EU-Gremien waére darauf hinzuwirken, dass Pakete durch ein eindeu-
tiges ldentifikationsmerkmal den einzelnen 10SS-Erkldrungen zugeordnet
werden kénnen. (TZ 19)

Die Notwendigkeit einer Aufschllsselung der 10SS-Erklarungen nach Verbrau-
cherstaaten ware in den EU-Gremien zu thematisieren, um den Verbraucher-
staaten die Moglichkeit zu geben, die 10SS-Erklarungen mit den Daten aus der
EU-Datenbank ,Surveillance” abgleichen zu kdnnen. (TZ 19)

Vor dem Hintergrund des Risikos von Malversationen und Abgabenausfallen
ware das Thema der unrechtmaRigen Verwendung der 10SS-Nummer auf
EU-Ebene zu thematisieren. Dabei waren ein Zugang fir Zollbehérden zu
Informationen Uber |0SS-registrierte Unternehmen sowie ein System an-
zuregen, das jeder Sendung eine eindeutige Kennung zuordnet, die tech-
nisch mit der 10SS-Nummer verknUpft werden kann. Damit kénnten die
Zollbehorden ihre Kontrollen erweitern und einen Missbrauch der |0SS-
Nummern frihzeitig erkennen. (TZ 20)

Die Zusammenarbeit zwischen Steuer- und Zollverwaltung ware durch einen
automatisierten und systematischen Datenaustausch — beispielsweise durch
eine zentrale Schnittstelle — zu intensivieren. Damit sollten risikorelevante
Informationen, insbesondere fir Prifungshandlungen, der Steuerverwaltung
bzw. der Zollverwaltung zugadnglich gemacht werden. (TZ 21)
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In die Risikoanalysen waren sowohl Steuer- als auch Zolldaten einzubeziehen,
um eine umfassende Bewertung der Risiken mit allen in der Finanzverwaltung
vorliegenden Daten zu ermdglichen. (TZ 21)

Die Daten aus dem 0SS-System und andere risikorelevante Daten waren in
das Prufungsprogramm der Finanzverwaltung zu bernehmen. (TZ 22)

Samtliche in der Finanzverwaltung vorhandenen Daten wdren zu nutzen
und nach Festlegung geeigneter Risikokriterien in eine systematische
automatisierte Risikoanalyse zu implementieren, um Félle mit hohem
Risikopotenzial fur Prifungshandlungen zu identifizieren. (TZ 22)

Insbesondere fur Falle im Zusammenhang mit Korrekturen der gemeldeten
Umsatzsteuer und Rulckerstattungen der Umsatzsteuer waren risikoorien-
tierte Kontrollen durchzufihren. (TZ 22)

Die Methodik zur Risikofallauswahl ware zu Uberarbeiten und alle verflg-
baren Datenquellen waren in die Analyse einzubeziehen, um Risiken im
Bereich des Versandhandels besser zu identifizieren. Insbesondere sollten

¢ Plattformdaten starker bertcksichtigt werden,

e Zahlungsdaten (CESOP) und Paketdaten mit bestehenden Datenquellen
verschnitten werden, um zielgerichtete Analysen zu erméglichen,

e weitere Risikokriterien aus dem OSS-System herangezogen werden.

Weiters waren Unternehmen, bei denen Osterreich Verbraucherstaat ist, in
die Risikoanalyse und damit auch in die zentrale Risikofallauswahl! fur Betriebs-
prufungen anhand geeigneter Kriterien zu integrieren. (TZ 23)

Zur Identifikation von steuerlich nicht erfassten auslandischen Unternehmen,
die Umsatze in Osterreich titigen, bzw. von in Osterreich anséssigen
Unternehmen, die ihre grenziberschreitenden Versandhandelsumsatze nicht
erklarten, waren strukturierte, zielgerichtete Recherchen zu veranlassen. Die
daflr erforderlichen Personal- und IT-Ressourcen waren zu ermitteln und zur
Verfugung zu stellen. (TZ 24)

Im Rahmen einer systematischen und automatisierten Risikoanalyse waren
—unter Einbeziehung des Managementinformationssystems , Leistungs-
orientierte Steuerung (LoS)“ — alle vom 0SS-System ausgeschlossenen,
abgewiesenen und ausgeschiedenen Unternehmen zu erfassen und es
ware zu prifen, ob sie nach wie vor Umsatze in Osterreich tatigen und
diese ordnungsgemal versteuern. Zur Ermoglichung dieser Prifung sollten
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die Informationen aus den vorhandenen Systemen mit den Daten des
Zahlungsinformationssystems CESOP verknUpft werden. (TZ 25)

Ein automatisiertes Schreiben mit Informationen zu den weiterhin bestehen-
den steuerlichen Pflichten und mit einer Meldeaufforderung ware an Unter-
nehmen zu verschicken, sobald sie aus dem OSS-System ausscheiden. Dies
kdnnte ein standardisiertes Formular sein, das das Unternehmen ausfillt und
dem zustdndigen Finanzamt Ubermittelt; ahnlich wie die Informationen, die
Unternehmen bei der Aufnahme einer unternehmerischen Tatigkeit anzuge-
ben haben. (TZ 25)

Auf Basis einer gesamthaften Risikobewertung des OSS-Systems ware das flr
die Tatigkeiten im OSS-System (insbesondere Prifung der Umséatze, Ausfor-
schung nicht erfasster Unternehmen) notwendige ArbeitsausmaR fir das
Finanzamt Osterreich und das Finanzamt fiir GroRbetriebe zu erheben und
zu analysieren. Darauf fuBend waren die Voraussetzungen fir eine ausrei-
chende Bearbeitungsintensitat zu schaffen. Diese waren laufend zu monito-
ren und gegebenenfalls anzupassen. (TZ 26)

Fir die Entwicklung, Betreuung und Wartung der IT-Anwendungen waren
angemessene Ressourcen bereitzustellen; auch fir regelmaRige und aktuelle
Schulungen zum OSS-System waren angemessene Ressourcen einzuplanen.
(12 26)

Im Central Liaison Office (CLO) wéren organisatorische Vorkehrungen zu tref-
fen, um die fachliche Unterstitzung mit ausreichenden Personalressourcen
weiterhin gewahrleisten zu konnen. (TZ 26)

Zukunftig ware besonders bei internationalen steuerrechtlichen Sachver-
halten die Moglichkeit zur detaillierteren Datenerhebung zu schaffen, z.B.
die Erhebung von finanzstrafrechtlich gewdirdigten OSS-Sachverhalten. Dies
sollte Steuerungsmaflinahmen ermoglichen. (TZ 27)

Mit Blick auf die voranschreitende Internationalisierung des Steuerrechts
ware zu erheben, ob die Implementierung eines eigenen Spezialteams fir
internationale finanzstrafrechtliche Sachverhalte zweckmaRig ist, um ihre
qualitative Abarbeitung sicherzustellen und um zeitgerecht auf die abseh-
baren Entwicklungen zu reagieren. (TZ 27)
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Rechnungshof
Osterreich

Wien, im Februar 2026
Die Prasidentin:

Dr. Margit Kraker
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Anhang

Tabelle A: Rechtsgrundlagen im Detail

E-Commerce bei grenziiberschreitendem B2C-Versandhandel — wesentliche Rechtsgrundlagen

EU

— Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 (ber das gemeinsame Mehrwertsteuersystem,
ABI. 2006 L 347, 1 ff.

— Richtlinie 2009/132/EG des Rates vom 19. Oktober 2009 zur Festlegung des Anwendungsbereichs von Artikel 143
Buchstaben b und c der Richtlinie 2006/112/EG hinsichtlich der Mehrwertsteuerbefreiung bestimmter endgultiger
Einfuhren von Gegenstanden, ABI. 2009 L 292, 5 ff.

—Verordnung (EG) 1186/2009 des Rates vom 16. November 2009 Giber das gemeinschaftliche System der Zollbefreiungen,
ABI. 2009 L 324, 23 ff.

— Richtlinie 2010/24/EU des Rates vom 16. Marz 2010 ber die Amtshilfe bei der Beitreibung von Forderungen in Bezug
auf bestimmte Steuern, Abgaben und sonstige MalRnahmen, ABI. 2010 L 84, 1 ff.

— Verordnung (EU) 904/2010 des Rates vom 7. Oktober 2010 Uber die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehérden und
die Betrugsbekampfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer (Neufassung), ABI. 2010 L 268, 1 ff.

— Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 Uber die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehérden im Bereich
der Besteuerung und zur Authebung der Richtlinie 77/799/EWG, ABI. 2011 L 64, 1 ff.

— Durchftihrungsverordnung (EU) 282/2011 des Rates vom 15. Méarz 2011 zur Festlegung von Durchfiihrungsvorschriften
zur Richtlinie 2006/112/EG Uber das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (Neufassung), ABI. 2011 L 77, 1 ff.

— Durchfuhrungsverordnung (EU) 79/2012 der Kommission vom 31. Janner 2012 zur Regelung der Durchfiihrung
bestimmter Vorschriften der Verordnung (EU) 904/2010 des Rates Uber die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehorden
und die Betrugsbekdmpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer (Neufassung), ABI. 2012 L 29, 13 ff.

— Verordnung (EU) 952/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des
Zollkodex der Union (Neufassung), ABI. 2013 L 269, 1 ff.

— Delegierte Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission vom 28. Juli 2015 zur Ergdnzung der Verordnung (EU) 952/2013
des Europdischen Parlaments und des Rates mit Einzelheiten zur Prazisierung von Bestimmungen des Zollkodex der
Union, ABI. 2015 L 343, 1 ff.

— Durchfthrungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission vom 24. November 2015 mit Einzelheiten zur Umsetzung
von Bestimmungen der Verordnung (EU) 952/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates zur Festlegung des
Zollkodex der Union, ABI. 2015 L 343, 558 ff.

—Verordnung (EU) 2017/2454 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Anderung der Verordnung (EU) 904/2010 des Rates
Uiber die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehorden und die Betrugsbekampfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer,
ABI. 2017 L 348, 1 ff.

— Richtlinie (EU) 2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Anderung der Richtlinie 2006/112/EG und der
Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche Pflichten fur die Erbringung von Dienstleistungen
und fur Fernverkaufe von Gegenstanden, ABI. 2017 L 348, 7 ff.

— Durchfiihrungsverordnung (EU) 2017/2459 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Anderung der Durchfiihrungsverord-
nung (EU) 282/2011 zur Festlegung von Durchfiihrungsvorschriften zur Richtlinie 2006/112/EG Uber das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem, ABI. 2017 L 348, 32 ff.

—Verordnung (EU) 2018/1541 des Rates vom 2. Oktober 2018 zur Anderung der Verordnungen (EU) 904/2010 und (EU)
2017/2454 zur Starkung der Zusammenarbeit der Verwaltungsbehérden auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer,
ABI. 2018 L 259, 1 ff.

— Richtlinie (EU) 2019/1995 des Rates vom 21. November 2019 zur Anderung der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf
Vorschriften flr Fernverkdufe von Gegenstanden und bestimmte inldandische Lieferungen von Gegenstanden,
ABI. 2019 L 310, 1 ff.
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E-Commerce bei grenziiberschreitendem B2C-Versandhandel — wesentliche Rechtsgrundlagen

EU

— Durchfiihrungsverordnung (EU) 2019/2026 des Rates vom 21. November 2019 zur Anderung der Durchfiihrungsver-
ordnung (EU) 282/2011 bezlglich der Gber elektronische Schnittstellen unterstitzten Lieferung von Gegenstanden oder
Erbringung von Dienstleistungen sowie beziglich der Sonderregelungen fir Steuerpflichtige, die Dienstleistungen an
Nichtsteuerpflichtige erbringen sowie Fernverkaufe von Gegenstédnden und bestimmte Lieferungen von Gegenstanden
innerhalb der Union tatigen, ABI. 2019 L 313, 14 ff.

— Durchfiihrungsverordnung (EU) 2020/21 der Kommission vom 14. Janner 2020 zur Anderung der
Durchftihrungsverordnung (EU) 79/2012 zur Regelung der Durchfihrung bestimmter Vorschriften der Verordnung (EU)
904/2010 des Rates Uber die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehérden und die Betrugsbekampfung auf dem Gebiet
der Mehrwertsteuer, ABI. 2020 L 11, 1 f.

— Durchfthrungsverordnung (EU) 2020/194 der Kommission vom 12. Februar 2020 mit Durchfihrungsbestimmungen zur
Verordnung (EU) 904/2010 des Rates hinsichtlich der Sonderregelungen fiir Steuerpflichtige, die Dienstleistungen an
Nichtsteuerpflichtige erbringen sowie Fernverkaufe von Gegenstanden und bestimmte Lieferungen von Gegenstanden
innerhalb der Union tatigen, ABI. 2020 L 40, 114 ff.

—Verordnung (EU) 2020/283 des Rates vom 18. Februar 2020 zur Anderung der Verordnung (EU) 904/2010 im Hinblick
auf die Starkung der Zusammenarbeit der Verwaltungsbehorden bei der Betrugsbekampfung, ABI. 2020 L 62, 1 ff.

— Richtlinie (EU) 2020/284 des Rates vom 18. Februar 2020 zur Anderung der Richtlinie 2006/112/EG im Hinblick auf die
Einfihrung bestimmter Anforderungen fir Zahlungsdienstleister, ABl. 2020 L 62, 7 ff.

— Durchfiihrungsverordnung (EU) 2021/965 der Kommission vom 9. Juni 2021 zur Anderung der Durchfiihrungsverordnung
(EU) 2020/194 der Kommission in Bezug auf den Austausch von Aufzeichnungen von Steuerpflichtigen oder ihren
Vermittlern und die Benennung zustdandiger Behorden fir die Koordinierung der behordlichen Ermittlungen,

ABI. 2021 L 214, 1 ff.

— Durchfiihrungsverordnung (EU) 2021/1218 der Kommission vom 26. Juli 2021 zur Anderung der Durchfiihrungsverord-
nung (EU) 79/2012 hinsichtlich der Speicherung von Informationen tber die mehrwertsteuerbefreiten Einfuhren im
Rahmen der ,Einfuhrregelung” und des automatisierten Zugangs zu diesen Informationen, ABI. 2021 L 267, 12 f.

— Durchfuhrungsverordnung (EU) 2022/1504 der Kommission vom 6. April 2022 mit Durchfiihrungsbestimmungen zur
Verordnung (EU) 904/2010 des Rates hinsichtlich der Einrichtung eines zentralen elektronischen Zahlungsinformations-
systems (CESOP) zur Bekampfung von Mehrwertsteuerbetrug, ABI. 2022 L 235, 19 ff.

— Durchfiihrungsverordnung (EU) 2023/2184 der Kommission vom 16. Oktober 2023 zur Anderung der Durchfiihrungs-
verordnung (EU) 79/2012 in Bezug auf die statistischen Angaben, die die Mitgliedstaaten der Kommission tGbermitteln
mussen, ABI. 2023 L

Osterreich
— Zollrechts-Durchftihrungsgesetz — ZolIR-DG, BGBI. 659/1994 i.d.g.F.
— Umsatzsteuergesetz 1994 — UStG 1994, BGBI. 663/1994 i.d.g.F.

— Verordnung des Bundesministers fur Finanzen zur Durchfihrung des Zollrechts
(ZolIR-DV 2004), BGBI. 11 184/2004 i.d.g.F.

— Amtshilfe-Durchfihrungsgesetz — ADG, BGBI. | 102/2009 i.d.g.F.
— EU-Vollstreckungsamtshilfegesetz — EU-VAHG, BGBI. 1 112/2011 i.d.g.F.
— EU-Amtshilfegesetz — EU-AHG, BGBI. | 112/2012 i.d.g.F.

— Verordnung des Bundesministers fiir Finanzen Uber die elektronische Ubermittlung von Aufzeichnungen
gemal § 18 Abs. 12 UStG 1994, BGBI. 11 377/2019 i.d.g.F.

— Sorgfaltspflichten-Umsatzsteuerverordnung — Sorgfaltspflichten-UStV, BGBI. 11 315/2019 i.d.g.F.
— CESOP-Umsetzungsgesetz 2023, BGBI. | 106/2023i.d.g.F.

— Verordnung des Bundesministers fir Finanzen Uber die elektronische Ubermittlung von Aufzeichnungen
gemaR § 18a des Umsatzsteuergesetzes, BGBI. |1 265/2023 i.d.g.F.

Zusammenstellung: RH
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Tabelle B: Ressortverantwortliche Finanzministerium

Ressortbezeichnung | Bundesminister
7.Janner 2020 bis 6. Dezember 2021:
Mag. Gernot Blimel, MBA
6. Dezember 2021 bis 20. November 2024:
Dr. Magnus Brunner, LL.M.
20. November 2024 bis 3. Marz 2025:
Univ.-Prof. DDr. Gunter Mayr

seit 3. Marz 2025:
Dr. Markus Marterbauer

Bundesministerium fir Finanzen

Quelle: Parlament; Zusammenstellung: RH

132

www.parlament.gv.at



111-292 der Beilagen XXVI11. GP - Bericht - Hauptdokument 135 von 136

www.parlament.gv.at



136 von 136 111-292 der Beilagen XXV 1. GP - Bericht - Hauptdokument

www.parlament.gv.at



Unterzeichner | Par| ament sdi r ekt i on

Datum/Zeit-UTC| 2026- 02- 13T09: 38: 48+01: 00

Prufinformation Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel




	_Ref55906792
	_Ref194939730
	_Ref196211013
	_Ref194940129
	_Ref196211041
	_Ref55891598
	_Ref194937598
	_Ref55891338
	_Ref194937171
	_Ref55907908
	_Ref194937947
	_Ref196204458
	_Ref194939758
	_Ref196204140
	_Ref194939713
	_Ref194937485
	_Ref196211172
	_Ref196211199
	_Ref198561365
	_Ref198561376
	_Ref196211223
	_Ref198561480
	_Ref196211257
	_Ref194940265
	_Ref196211284
	_Ref199145514
	_Ref194940064
	_Ref196211304
	_Ref194939981
	_Ref196204503
	_Ref196204290
	_Ref196211368
	_Ref194937446
	_Ref196211392
	_Ref194937184
	_Ref194937995
	_Ref196211529
	_Ref194937366
	_Ref196211551
	_Ref196204363
	_Ref196204579
	_Ref198563623
	_Ref196211610
	_Ref196211651
	29
	TZ 28
	28
	27.4
	27.3
	TZ 27
	27
	26.4
	26.3
	26
	25.4
	25.3
	TZ 25
	25
	24.4
	24.3
	TZ 24
	24
	23.4
	23.3
	TZ 23
	23
	22.4
	22.3
	TZ 22
	22
	21.4
	21.3
	TZ 21
	21
	20.3
	TZ 20
	20
	19.3
	TZ 19
	19
	18.4
	18.3
	TZ 18
	18
	17
	16.3
	TZ 16
	16
	15.4
	15.3
	TZ 15
	15
	14.4
	14.3
	TZ 14
	14
	13
	12.3
	TZ 12
	12
	11.4
	11.3
	TZ 11
	11
	10.4
	10.3
	TZ 10
	10
	9
	8
	7.4
	7.3
	TZ 7
	7
	6.3
	TZ 6
	6
	TZ 5
	5
	4.4
	4.3
	TZ 4
	4
	3.4
	3.3
	TZ 3
	3
	2
	1
	TZ 26
	Abkürzungsverzeichnis
	Glossar
	Prüfungsziel
	Kurzfassung
	Zentrale Empfehlungen
	Zahlen und Fakten zur Prüfung
	Prüfungsablauf und -gegenstand
	Grundlagen
	Begriffe und Rechtsgrundlagen 
	OSS-Schemen für den Versandhandel
	Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs- und Übermittlungspflicht für Plattformen 
	Entwicklung des Versandhandels – fiskalische Bedeutung 
	Steuerung und IT-Anwendungen
	Strategie und Ziele

	Zuständigkeiten
	Österreich als Registrierungsstaat
	Registrierungen im OSS-System
	Außenprüfungsmaßnahmen durch Österreich als Registrierungsstaat 
	Innendienstmaßnahmen durch Österreich als Registrierungsstaat
	Schulungen im Außen- und Innendienst 

	Österreich als Verbraucherstaat
	Kennzahlen Unternehmen und Umsätze
	Außenprüfungsmaßnahmen durch Österreich als Verbraucherstaat
	Innendienstmaßnahmen als Verbraucherstaat

	Amtshilfeverfahren im OSS-System
	IOSS – Einfuhr-Versandhandel aus Drittländern 
	Überblick
	Zuständigkeiten in der EU bei der Einfuhr im IOSS
	Kontrolle der IOSS-Erklärungen anhand der Zolldaten
	IOSS-Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer (IOSS-Nummer)
	Datenaustausch zwischen der österreichischen Zoll- und der Steuerverwaltung 

	Risikomanagement
	IT-unterstützte Risikoanalysen
	Risikofallauswahl für Betriebsprüfungen
	Ausforschung nicht erfasster Unternehmen
	Beendigung der Teilnahme am OSS-System 

	Personalressourcen
	Finanzstrafverfahren bei OSS-Sachverhalten
	Resümee und Herausforderungen
	Schlussempfehlungen
	Anhang
	Tabelle 1:	Überblick über die One-Stop-Shop-Schemen 
	Tabelle 2:	Anteil österreichischer Unternehmen mit Verkäufen über E-Commerce an allen Unternehmen sowie Anteil E-Commerce-Umsätze an Gesamtumsätzen
	Abbildung 1:	Entwicklung der EU-Regelungen
	Abbildung 2:	Schematische Darstellung Versandhandelsregelungen
	Abbildung 3:	Aufzeichnungs- und Übermittlungspflichten anhand einer fiktiven Plattform 
	Abbildung 4:	Entwicklung des Versandhandels
	Abbildung 5:	Anteil der Online-Shopper an der Bevölkerung
	Abbildung 6:	Versandhandel in Österreich als Registrierungs- und Verbraucherstaat: erklärte Umsatzsteuer 
	Abbildung 7:	Umsatzsteuerzahlungen an Verbraucherstaaten im Jahr 2023
	Abbildung 8:	Umsatzsteuerzahlungen an Verbraucherstaaten pro Einwohner im Jahr 2023
	Abbildung 9:	Umsatzsteuerzahlungen an Registrierungsstaaten im Jahr 2023
	Abbildung 10:	Registrierte Unternehmen in Österreich als Registrierungsstaat, jeweils zum 31. Dezember
	Abbildung 11:	In Österreich als Registrierungsstaat erklärte Umsatzsteuer
	Abbildung 12:	Entwicklung der Anzahl ausländischer Unternehmen mit Umsätzen in Österreich jeweils zum 31. Dezember
	Abbildung 13:	Entwicklung der erklärten Umsatzsteuer in Österreich als Verbraucherstaat im Jahr 2024
	Abbildung 14:	Aufrecht registrierte Unternehmen im IOSS; jeweils zum 31. Dezember
	Abbildung 15:	Umsatzsteuerzahlungen an Österreich als Registrierungs- und Verbraucherstaat im IOSS
	Abbildung 16:	Versandhandelslieferungen aus Drittländern anhand von fiktiven Fällen 

		2026-02-13T09:38:48+0100
	Parlamentsdirektion




